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Kinder und Jugendliche im Blick

Das neue Kinder- und Jugendgesetz ist ein mutiges 
Gesetz. Es nimmt Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene mit ihren Anliegen, ihren Wünschen und 
Sehnsüchten ernst. Damit ist es ein richtungweisendes 
Gesetz für unsere Nordkirche. Es ist darauf angelegt, 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene noch 
mehr zu hören und zu beteiligen. Durch dieses Gesetz 
können junge Menschen Aufbrüche und Verände-
rungen in unserer Kirche initiieren, auch solche, von 
denen wir Erwachsene nicht genau wissen, wohin sie 
uns führen. Die Perspektive junger Menschen ist aber 
immer auch eine Perspektive auf die Zukunftsfähigkeit 
unserer Kirche. Darum ist es ein mutiges und zugleich 
ein Mut machendes Gesetz. 

Das Kinder- und Jugendgesetz hat einen langen Weg 
hinter sich. Entstanden ist es in einem fast zehnjähri-
gen, lebendigen Prozess, der die Grundsätze der ehe-
maligen Landeskirchen zu diesem Themenkomplex 
neu formuliert und verbunden hat. Dafür danke ich 
allen Beteiligten sehr herzlich! Gelungen ist ein Gesetz 
für die Gegenwart und Zukunft unserer Kirche, mit 
Freiraum für die Ausgestaltung vor Ort, aber auch ver-
bindlichen Anforderungen, wie die Beteiligung junger 
Menschen zu fördern und zu begleiten ist. Vielerorts 
geschieht dies schon. Vielen Dank an alle, die diese 
Arbeit gestalten! Junge Menschen haben schon heute 
in unserer Kirche ein Zuhause, das sie aktiv mitgestal-
ten und in dem sie sich wohlfühlen. Das Gesetz ver-

ankert diese Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Menschen nun als partizipatorischen Auftrag 
unserer Kirche. Es verdeutlicht eine Haltung, die wir 
in der Nordkirche gemeinsam leben wollen: einander 
auf Augenhöhe begegnen, Räume öffnen, Beteiligung 
und Teilhabe an Prozessen und Regelungen ermög-
lichen, Entscheidungen mit vielen unterschiedlichen 
Menschen beraten und auch treffen. Partizipation ist 
ein Geschenk, das uns allen gegeben wird und das 
wir mit Leben füllen dürfen. 

Das Kinder- und Jugendgesetz gibt nicht nur jungen-
Menschen die Möglichkeit, Demokratie in unserer 
Kirche zu erproben, zu erlernen und zu gestalten, 
sondern auch uns Erwachsenen! Es inspiriert uns alle, 
gemeinsam Gutes zu bewirken, auch als kooperieren-
de Kirche in der Gesellschaft. Ich bin stolz, dass wir als 
Nordkirche dieses Gesetz verabschiedet haben. Möge 
es uns miteinander in Bewegung halten!

Sehr herzlich grüßt

Kristina Kühnbaum-Schmidt
Landesbischöfin

Grußwort der 
Landesbischöfin
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Nordkirche hat ein Kinder- und Jugendgesetz. 
Nach knapp zehn Jahren Arbeit ist es schlussendlich 
beschlossen worden. Dieses Gesetz soll jungen Men-
schen dabei helfen, sich in der Kirche zu beteiligen 
und das Leben in der Kirche durch ihre Beteiligung 
zu bereichern. Die Handreichung soll durch Erläute-
rungen und Beispiele ein Leitfaden zum Kinder- und 
Jugendgesetz sein. Dabei ist immer zu beachten, dass 
dieses Gesetz die Grundlagen für die Arbeit mit jun-
gen Menschen regelt, denn die jungen Menschen wis-
sen selbst am besten, was ihnen Freude bereitet und 
wie sie die Kirche in ihrer Vielfalt bereichern können. 

Aber warum ist die Arbeit mit jungen Menschen so 
wichtig, dass es ein Gesetz geben muss? Oft wird 
gesagt, dass die Jugend die Zukunft sei. Das stimmt 
auch, denn immerhin werden die Menschen, die jetzt 
jung sind, in Zukunft der Kern unserer Kirche sein. 
Aber die Jugend ist nicht nur die Zukunft, sondern 
auch die Gegenwart. Junge Menschen haben im Hier 
und Jetzt das Recht, ihre eigene Kirche in allen Belan-
gen, die sie betreffen, zu gestalten.

Partizipation von jungen Menschen ist nicht immer 
leicht und doch lohnt sie sich in jedem Fall. Diese 
Handreichung soll dazu anregen, gemeinsam mit 
jungen Menschen unsere Kirche von morgen zu ge-
stalten.

Der Geschäftsführende Ausschuss der Nordkirchen-
jugendvertetung.

Grußwort des Geschäftsführenden 
Ausschusses der Nordkirchen-
jugendvertretung

2020–2022 Frieda Fischer, Johanna Warter, 
Ole Schmidt, Leah Berny, Bennet Wohler, 
Elin Person, Jannes Hampel, Sandy Winter 
(auf dem Bild von links nach rechts)
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1. Partizipation

Wer das Kinder- und Jugendgesetz liest und umsetzen 
möchte, wird um einen Schlüsselbegriff nicht herum-
kommen, der das ganze Gesetz – quasi jeden einzel-
nen Paragraphen – durchzieht, in ihn hineinwirkt und 
aus dessen Perspektive man das Gesetz als Ganzes 
verstehen muss: Partizipation. 

Partizipation bedeutet: Mitmischen, Mitgestalten und 
letztendlich auch Mitentscheiden! Dies sind wichtige 
Schritte, um junge Menschen zu befähigen, Verant-
wortung zu übernehmen, anhand ihrer Fähigkeiten 
und Begabungen zu wachsen, Verunsicherungen 
abzubauen sowie Vertrauen in die Entscheidungspro-
zesse unserer Kirche zu gewinnen. 

Ernst gemeinte Partizipation ist gar nicht immer so 
leicht und es ist wichtig, die verschiedenen Formen 
und Vorstufen von Partizipation zu kennen und von-
einander zu unterscheiden, um am Ende tatsäch-
lich auch echte Partizipation zu ermöglichen 
und zu leben: 

Echte Partizipation motiviert junge 
Menschen, Kirche als ihr Zuhause 
anzusehen und als einen Ort zu er-
fahren, an dem ihre Meinungen, 
Mitwirkung und Entscheidun-
gen gewünscht sind und sie 
dadurch Selbstwirksam-
keit erleben. 

Diese Erfahrungen haben nicht nur einen positiven 
Einfluss auf das politische Engagement in der ganzen 
Gesellschaft, sondern fördern auch ganz grundsätzlich 
eine positive Grundhaltung gegenüber demokrati-
schen Prozessen und Strukturen. 
Für uns gilt: Evangelische Arbeit mit jungen Menschen 
ist ihrem Selbstverständnis nach nie ausschließlich ein 
Angebot der Kirche für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene, sondern bedeutet viel mehr die Selbstor-
ganisation junger Menschen in der Kirche1.
 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene brauchen 
Menschen, die gemeinsam mit ihnen im Glauben 
wachsen wollen, die Rede und Antwort stehen, die 
mit ihnen gemeinsam Fragen und Widersprüche aus-
halten. Wie und wobei das geschieht, das entscheiden 
am besten die haupt- und ehrenamtlich Aktiven ge-
meinsam mit den jungen Menschen. 

Ziel

(echte) 
Partizipation

Voraus-
setzungen 

für
Partizipation

Um-
setzung

Aktivbeteiligung

Mit-Entscheidung

Mitsprache

Meinungsbildung

Interesse

Informationsraum

Quelle: Ursula Maier-Rabler/Christiana Hartwig: ePartizipation – Jugend 
aktiv: Das IKT-Nutzerverhalten von Salzburger Jugendlichen mit besonde-
rer Berücksichtigung von (politisch) partizipativen Formen von Internet und 
mobiler technischer Kommunikation. 
Salzburg: ICT&S Center.  

1 Evangelische Jugendarbeit ist immer als Jugendverbandsarbeit 
organisiert und entsprechend vom Staat anerkannt. Siehe hierzu 
auch den Abschnitt 6 im KJG (§ 22 Evangelische Jugendverbands-
arbeit) und die Erläuterungen dieses Kapitels auf Seite 29

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche
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1.1.  Wie sieht Partizipation – 
mitmischen, mitgestalten, mitentschei-
den – konkret aus? 

Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ist so bunt und vielfältig wie die Men-
schen, die sich dort begegnen und engagieren. Das 
ist großartig und genau so muss es sein. Damit diese 
Vielfalt bestehen und sich weiterentwickeln kann, be-
nennt das KJG grundlegende Rechte und Aufgaben 
der jungen Menschen, z. B. der jeweiligen Kinder- und 
Jugendvertretungen, aber auch der Kirchengemein-
den, Kirchenkreise, der landeskirchlichen Ebene.
Junge Menschen treffen (inhaltliche, organisatorische, 
finanzielle) Entscheidungen selbstbestimmt. Fach-
kundige Hauptamtliche unterstützen und begleiten sie 
dabei. 

   Junge Menschen haben dabei die tatsächliche Ent-
scheidungsbefugnis und Entscheidungskompetenz. 

   Junge Menschen können sich selbst organisieren 
und setzen ihre Vorhaben eigenständig um. 

   Junge Menschen haben dabei zu jeder Zeit die 
Möglichkeit, die spezifischen Herausforderungen 
der jeweiligen Lebenswelten und der aktuellen Zeit 
zu erkennen, anzunehmen und in Entscheidungs-
prozesse einzubeziehen. Die evangelische Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
begleitet junge Menschen auf diesem Weg.

   Gemeinden, Gemeindeverbünde, Kirchenkreise 
und die Landeskirche sind in der Pflicht, junge Men-
schen in allen Entscheidungen, die junge Menschen 
und ihre Lebenswelt betreffen, zu beteiligen.

Das KJG sieht vor, dass junge Menschen in Entschei-
dungsprozesse bspw. des Kirchengemeinderats oder 
der Kirchenkreissynode eingebunden werden. Das 
beginnt mit dem Recht auf Information, geht aber viel 
weiter und bedeutet: Alle relevanten Informationen 
werden zur Verfügung gestellt und erklärt, sodass sich 
junge Menschen ein eigenes Bild davon machen kön-
nen, warum was vorgeschlagen wird. 
 
Junge Menschen dürfen etwas dazu sagen oder 
schreiben und ihre Anmerkungen müssen gehört 
und beachtet werden, bevor etwas entschieden wer-
den kann. Ob die Beteiligung über eine Kinder- und 
Jugendvertretung stattfindet, alle Kinder und Jugend-
lichen der Gemeinde/des Kirchenkreises durch Befra-
gungen/Versammlungen eingebunden werden oder 
andere Formen gewählt werden, steht der Gemeinde/
dem Kirchenkreis offen. 

An dieser Stelle ist ganz besonders zu beachten, dass 
Kinder jeden Alters diese Rechte haben und bei der 
Frage nach Beteiligungsformen mitbedacht werden 
müssen.  

Daher:
Junge Menschen brauchen ihren Raum! Wir schaffen 
angemessene Angebote der Beteiligung, die
   ihrem Alter und ihren individuellen Lebenssituatio-

nen entsprechen,
   sie dazu befähigen und darin bestärken, sich ein 
eigenes Bild zu machen und eine persönliche Posi-
tion zu finden,

   sie als aktive Mitgestalter*innen und nicht nur als 
passive Betrachtende und Teilnehmende im Blick 
haben,

  für sie gut erreichbar sind: zeitlich und räumlich. 

1.2  Wobei mitmischen, mitgestalten, 
mitentscheiden? Typische Beispiele für 
die Belange von jungen Menschen in 
unserer Kirche:

Im Grunde ist alles denkbar2: kontinuierliche Gruppen-
angebote und einmalige Aktionen, gemeinsam musi-
zieren, werkeln, denken, Bäume pflanzen, Feste feiern 
– und immer die Frage nach Gott und der Welt. 

Neben klassischen Themen wie Räume und der Zu-
gang zu ihnen, eigenverantwortlicher Umgang mit 
Finanzen (eigenes Budget, das eigenverantwortlich 
verwaltet wird) und Personal können also auch viele 
andere Themen dazugehören. Ein paar Beispiele: die 
Gestaltung der Gottesdienste, die Einrichtung des Ge-
meindesaals, die Ausstattung des Gemeindegartens, 
Fragen der Raumnutzung, Erstellung der Schutzkon-
zepte gemäß dem Präventionsgesetz der Nordkirche 
und vieles mehr.  

Das Gesetz sagt jungen Menschen zu: Sie haben ein 
Recht auf Beteiligung „in allen Belangen, die ihre Le-
benswelt in der Kirche betreffen“ (§ 3, 2).

Grundsätzlich liegt es aber an den jungen Menschen, 
zu entscheiden, welche Themen und Belange ihre Le-
benswelt betreffen. 

2  Anregungen dazu finden sich in Kapitel 6 Formen der Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
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2. Das Kinder- und 
Jugendgesetz – 
konkret verstehen

In diesem Abschnitt finden sich Erklärungen und erste 
konkrete Hinweise hinter jedem Paragraphen. 

In 2.1. wird die Veränderung im Einführungsgesetz 
besprochen, die beschlossen wurde und Auswirkun-
gen hat auf Kinder und Jugendliche. 

In 2.2. finden sich dann die Erläuterungen für die 
Praxis zu den einzelnen Paragraphen des Kinder- und 
Jugendgesetzes.

Auf Seite 71 beginnen die Einzelerläuterungen der 
Jurist*innen zu dem Gesetz. 

2.1. Einführungsgesetz 

Änderung des Einführungsgesetzes vom 
02.10.2021

Das Einführungsgesetz vom 7. Januar 2012 (KABl. 
S. 30, 127, 234), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Kirchengesetzes vom 24. Mai 2021 (KABl. S. 254, 
255) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.  In dem Inhaltsverzeichnis zu Teil 4 wird nach der 
Angabe zu § 45 folgende Angabe eingefügt:

  „Unterabschnitt 4a: Kinder- und Jugendver-
tretung und Kinder- und Jugendausschuss

  § 45a Beteiligung von Kindern, Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen“

2. Teil 4 wird wie folgt geändert:
  a) Nach § 45 wird folgender Unterabschnitt 4a 

eingefügt:

„Unterabschnitt 4a 
Kinder- und Jugendvertretung und Kinder- und 
Jugendausschuss

§ 45a
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und  
jungen Erwachsenen

(1) Der Kirchengemeinderat bildet eine Kinder- und 
Jugendvertretung, sofern eine solche noch nicht 
besteht. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 
(2) Kann eine Kinder- und Jugendvertretung nicht 
gebildet werden, können andere Formen der Be-
teiligung gewählt werden. Hierzu gehört die Bildung 
eines Kinder- und Jugendausschusses. Innerhalb 
des Ausschusses haben Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene die Stimmenmehrheit.
(3) Dem Kinder- und Jugendausschuss gehören 
abweichend von § 39 Absatz 2 Satz 3 auch Kinder 
und Jugendliche vor Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres an.“
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p		In das Einführungsgesetz der Nordkirche wurde 
ein neuer Absatz eingefügt. Mit diesem wird deut-
lich: Kirchengemeinden können einen Kinder- und 
Jugendausschuss oder andere Formen der Betei-
ligung einsetzen bzw. entwickeln, wenn eine Kin-
der- und Jugendvertretung nicht gebildet werden 
kann (§ 45a Absatz 2). Neu ist, dass in einem Kin-
der- und Jugendausschuss nun auch Kinder und 
Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
gleichberechtigt mitarbeiten können (Absatz 3). 
Neben einem Ausschuss sind aber ausdrücklich 
auch andere Mitbestimmungsstrukturen möglich.

p		Ausschüsse sind kleine Gruppen, die vom Kir-
chengemeinderat gebildet werden, also nicht von 
den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen selber. Ein Kinder- und Jugendausschuss 
kümmert sich als ein Fachausschuss um das Auf-
gabengebiet der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in der Gemeinde. Der 
Kirchengemeinderat kann bestimmte Befugnisse 
an den Ausschuss übertragen, jedoch behält der 
Kirchengemeinderat immer seine Leitungsfunktion. 
In dieser Funktion erhält er Protokolle und Berichte 
des Ausschusses und könnte auch Entscheidun-
gen des Ausschusses wieder rückgängig machen. 
Der Kirchengemeinderat beruft die Mitglieder 
– mindestens eins dieser Mitglieder muss dem 
Kirchengemeinderat angehören. Der Kirchenge-
meinderat setzt den Kinder- und Jugendausschuss 
ein, der über die Anliegen und Wünsche von sowie 
die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen entscheidet. Der Ausschuss ist zu 
mehr als der Hälfte mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen besetzt, diese bilden also die 
Mehrheit. 

p		Ein Kinder- und Jugendausschuss ist das Mini-
mum für die Beteiligung von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Anzustreben 
ist eine Kinder- und Jugendvertretung. In die 
Kinder- und Jugendvertretung wählen Kinder und 
Jugendliche ihre Vertreter*innen selber. Wenn es 
diese Kinder- und Jugendvertretung nicht gibt oder 
sie nicht zustande kommt, müssen andere Formen 
der Mitbestimmung entwickelt und angeboten 
werden.

p		Sollte der Kinder- und Jugendausschuss regional 
gebildet sein oder regional viel sinnvoller sein, 
ist dies selbstverständlich möglich. Der Kirchen-
gemeinderat muss das in diesem Fall in seiner 
Konzeption (siehe § 7 Absatz 3 KJG) erläutern und 
überlegen, wie in einem regionalen Verbund die 
Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen seiner Gemeinde berücksichtigt 
sind. 

p		Mit dem 3. Absatz des § 45a Einführungsgesetz 
müssen Mitglieder des Kinder – und Jugendaus-
schusses nicht mehr volljährig sein, wenn sie in 
den Kinder- und Jugendausschuss berufen wer-
den. Vor In-Kraft-Treten dieses Paragraphen muss-
ten sie mindestens 18 Jahre alt sein, jetzt gibt es 
für diesen Ausschuss keine Alterseinschränkung 
mehr. Es können also auch Kinder Mitglieder des 
Ausschusses sein. Entsprechend sind Arbeitsweise 
und Zeiten im Ausschuss altersgerecht zu gestal-
ten. So muss auf Schulzeiten oder Prüfungszeit-
räume Rücksicht genommen werden, die notwen-
digen Unterlagen müssen verständlich aufbereitet 
sein und Gesprächsatmosphäre und Methoden 
gemäß dem Alter der Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gestaltet werden – am bes-
ten von ihnen selber. Wünschenswert bei der Zu-
sammensetzung des Ausschusses ist eine Vielfalt 
an Interessen und Hintergründen der jungen Men-
schen: unterschiedliche Schulen, Ausbildungen, 
Stadtteile, Interessen, Alter, Geschlechter – damit 
sie die Vielfalt der Gemeinde widerspiegeln. Auch 
wenn all dies für einige Gemeinden herausfor-
dernd erscheint, sind die Mühen, möglichst freud-
volle Beteiligungsformen für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in Gemeinden zu schaffen, 
sinnvoll und nachhaltig! 
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2.2.  Kinder- und Jugendgesetz (KJG) 
mit Einzelerläuterungen

Kirchengesetz über die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenenin der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land (Kinder- und Jugendgesetz – KJG) vom 
02. Oktober 2021

Inhaltsübersicht

Präambel

Abschnitt 1 Grundlagen
§ 1    Geltungsbereich des Kinder- und Jugendgeset-

zes
§ 2   Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen

Abschnitt 2 Beteiligung von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen
§ 3  Grundsätze
§ 4  Beteiligungsformen
§ 5  Verbindlichkeit von Beteiligung
§ 6  Initiativrecht

Abschnitt 3 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in den Kirchengemeinden 
und Kirchengemeindeverbänden
§ 7  Aufgaben der Kirchengemeinde
§ 8   Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen in den Kirchengemeinden
§ 9  Anerkennung der Kinder- und Jugendvertretung
§ 10   Aufgaben und Befugnisse der Kinder- und  

Jugendvertretung
§ 11   Anwendbarkeit auf Kirchengemeindeverbände

Abschnitt 4 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in den Kirchenkreisen und 
Kirchenkreisverbänden
§ 12  Aufgaben der Kirchenkreise
§ 13   Konzeption und Beteiligung von Kindern,  

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in  
den Kirchenkreisen

§ 14   Aufgaben und Befugnisse der Kinder- und  
Jugendvertretung

§ 15  Kinder- und Jugendwerk
§ 16   Konferenz der Mitarbeitenden in der Arbeit mit 

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
§ 17 Anwendbarkeit auf Kirchenkreisverbände
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Präambel

Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland ist Teil ihres kirchlichen 
Auftrags. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
ihrer Beziehung zu Gott, zu ihren Mitmenschen und 
zu sich selbst. Die Arbeit geschieht im Glauben an 
das Evangelium von Jesus Christus, im Vertrauen 
auf die Wirksamkeit des lebensbejahenden Geistes 
Gottes, in der Liebe Gottes und in der Hoffnung auf 
die Vollendung in Gottes Reich.
 
Ziel dieser Arbeit ist es, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene in ihren Lebenswelten wahr zu 
nehmen, sie auf ihrem Weg hin zu einem selbst-
gestalteten gelingenden Leben zu begleiten und zu 
ihrer Selbstbildung beizutragen. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden 
aus freien Stücken und in vielfältiger Weise aktiv, 
insbesondere in Kindertageseinrichtungen, Pfad-
findergruppen, Jugendgruppen, Jugendverbands-
arbeit, Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirman-
den, Christenlehre, Kindergottesdienst, Kinder- und 
Jugendchören und in weiteren Arbeitsfeldern. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden 
durch dieses Kirchengesetz als Expertinnen und 
Experten ihrer eigener Lebenswelt angenommen. 
Ihre Partizipation wird in allen Bezügen überall dort, 
wo die kirchliche Arbeit (auch) die Belange von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
berührt, ermöglicht und als Recht verankert. Des-
halb überträgt die Kirche Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen durch demokratische 
Partizipation Mitverantwortung für ihren kirchlichen 
Auftrag, dessen Gestaltung und den dazugehöri-
gen Aushandlungsprozessen.

Dieses Recht ist von allen Handelnden so zu gestal-
ten, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachse-
ne ihre Rechte aktiv nutzen können und wollen. 
Mit diesem Kirchengesetz ermöglicht und fördert 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutsch-
land die Verantwortungsübernahme von Kindern 
und Jugendlichen im Sinne von Artikel 12 der Ver-
fassung. 

p		Die Präambel begründet das Gesetz, bezieht es 
auf den christlichen Auftrag der Kirche und be-
schreibt das Ziel: Das Gesetz sichert allen Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der 
Nordkirche bis zu ihrem 27. Geburtstag Mitwir-
kung und Beteiligung bei den Belangen, die sie 
betreffen, zu. Sie erhalten das Recht, ihre Ideen 
und Wünsche einzubringen. 

p		Dies ist schon in der Verfassung der Ev.-Luth. 
Kirche in Norddeutschland mit Artikel 12 geregelt. 
Hier heißt es: 

  „Kinder und Jugendliche sind in allen Belangen, 
die ihre Lebenswelt in der Kirche betreffen, an  
der Entscheidungsfindung in angemessener und 

 altersgerechter Form zu beteiligen.“ 
  Dieser Verfassungsartikel beschreibt einen An-

spruch, der bisher nur teilweise umgesetzt wurde. 
Selbstverständlich sind viele Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene so engagiert, dass sie sich 
einbringen und ihre Meinung in Gremien darstel-
len. Dies wurde bisher jedoch nicht klar geregelt. 
Zu oft sind junge Menschen nicht gefragt oder 
berücksichtigt worden, obwohl es um ihre Belange 
und um ihre Anliegen ging. Das neue Kinder- und 
Jugendgesetz schafft hier Klarheit und Verbind-
lichkeit für alle Kinder, Jugendlichen und junge 
Erwachsenen und für alle leitenden Gremien. Ver-
antwortliche sind nun gesetzlich dazu verpflichtet, 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu 
beteiligen. Sollten diese den Eindruck haben, nicht 
ausreichend beteiligt zu werden, können sie einen 
offiziellen Beschwerdeweg nehmen (§ 5 Absatz 3 
KJG Initiativrecht). Sollte dieser zu keiner Einigung 
führen, kann sich das entsprechende Gremium an 
die Schlichtungsstelle (§ 24 KJG) wenden. 

  Das Gesetz hat das Ziel, dass die Gestaltung unse-
rer Kirche mit der jungen Generation gemeinsam 
passiert und eine Beteiligung attraktiv und selbst-
verständlich ist. 
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Abschnitt 1
Grundlagen

§ 1
Geltungsbereich des Kinder- und Jugend-
gesetzes

Dieses Kirchengesetz gilt für alle, die an Angeboten 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis zum vollendeten siebenundzwan-
zigsten Lebensjahr teilnehmen oder sie aktiv mitge-
stalten bzw. verantworten.

p		Für wen gilt das Gesetz? Das Gesetz gilt für alle 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die in der Nordkirche aktiv sind (mit und ohne Kir-
chenmitgliedschaft). Es gilt ebenfalls für die Leiten-
den und verantwortlichen Personen und Gremien, 
wobei die Kirchenmitgliedschaft bei diesen Perso-
nen Voraussetzung ist. Beispielhaft sind dies Lei-
tende und Verantwortliche in Kinder- und Jugend-
einrichtungen, Kinderchören, Pfadfindergruppen, 
Kitas oder Jugendtreffs in kirchlicher Trägerschaft 
sowie die Leitungsgremien, wie die Kirchenge-
meinde- oder Kirchenkreisräte. Sollten staatliche 
Gesetze (z. B. bei Kitas, im Zuwendungsrecht von 
Jugendhilfeeinrichtungen oder in den Vorgaben 
der Förderung von Jugendverbandsarbeit) andere 
Vorgaben der Partizipation erfordern, gelten immer 
die staatlichen Gesetze über der kirchlichen Ge-
setzgebung. 

p		Das vollendete 27. Lebensjahr endet mit dem 27. 
Geburtstag. 

p		Entscheidend für die Umsetzung des Gesetzes ist, 
dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
ihre Rechte kennen. Schulungen und Fortbildun-
gen zu Partizipation und diesem Gesetz finden 
künftig sowohl für die leitenden Gremien als auch 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
statt. Ebenso wird dieser Themenbereich zum Bei-
spiel in die Module der Teamercard der Nordkirche 
oder als Workshop für Jugendgruppenleiter*innen 
eingebunden.  

§ 2
Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen

(1) Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen sind die Kirchengemeinden, 
die Kirchenkreise, die Kirchengemeindeverbände, 
die Kirchenkreisverbände und die Landeskirche.

(2) Alle kirchlichen Träger der Arbeit mit Kindern,  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind zu-
gleich anerkannte Träger der freien Jugendhilfe im 
Sinne von § 75 Absatz 3 des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch.

p	 Als anerkannte Träger der freien Jugendhilfe sind 
die genannten Gremien daher berechtigt, für ihre 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen öffentliche 
Fördermittel von Kommunen, Kreisen, Ländern 
und dem Bund zu beantragen. 

p	 Sie müssen dafür nach den Kriterien für die Arbeit 
von Jugendverbänden und Jugendgruppen aus 
dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB 
VIII) arbeiten: „In Jugendverbänden und Jugend-
gruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen 
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selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und 
mitverantwortet.“ (§ 12 SGB VIII).

p	 Gefördert werden z. B. Freizeiten und Seminare 
(auch während der Konfi-Zeit), die darauf ausge-
richtet sind, die Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zu stärken und ihre Persönlichkeit selbstbestimmt 
zu entfalten. Durch Partizipationsstrukturen wird 
eine demokratische Grundhaltung eingeübt.   
Zuschüsse können bei verschiedenen Stellen be-
antragt werden. Hierzu mehr in unserer Linksamm-
lung den Seiten 86 und 87. 

Abschnitt 2
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und  
jungen Erwachsenen

§ 3
Grundsätze

(1) Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen sind eingeladen, sich im Raum der Kirche 
selbst zu organisieren und Kirche mitzugestalten.

(2) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind 
in allen Belangen, die ihre Lebenswelt in der Kirche 
betreffen, an der Entscheidungsfindung in ange-
messener und altersgerechter Form zu beteiligen.

p		Das Recht mitzuentscheiden ist im Gesetz veran-
kert: 

  § 3 hält fest, dass junge Menschen überall da an 
Entscheidungsfindungen beteiligt werden müssen, 
wo Entscheidungen die Interessen und die Arbeit 
mit jungen Menschen betreffen – auf Gemeinde-, 
Kirchenkreis- oder Landeskirchenebene.

 
p		Interessen und Belange von Kindern, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen sind z. B. die konkre-
te Gestaltung der inhaltlichen Arbeit mit jungen 
Menschen. Auch die Gestaltung und Nutzung 
des Kirchenraums, grundlegende Anschaffungen, 
Gottesdienstgestaltung, Personalfragen (z. B. die 
Neubesetzung der Diakon*innen-, Gemeindepäda-
gog*innen oder Referent*innenstelle) oder Raum-
organisation und vieles mehr sind Belange von 
jungen Menschen. 

p		Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene kön-
nen darüber hinaus eigene Gruppen oder eine 
eigene Vertretung einrichten und eigene Themen 
einbringen. Sollten die leitenden Personen und 
Gremien solche Eigeninitiativen verhindern wollen, 

haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
das Recht, sich dagegen zu wehren. Das Initiativ-
recht (vgl. § 6) verdeutlicht dies noch weiter. 

(3) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene  
sind über diese Belange zu informieren.

p		Eine Grundvoraussetzung für die Beteiligung ist, 
dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
über bevorstehende Vorhaben informiert sind. Sie 
entscheiden dabei selbst, was ihre Belange sind. 
Die leitenden Gremien haben daher eine Informa-
tionspflicht gegenüber Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Sie können nicht in 
geschlossenen Gremien tagen, wenn es um die 
Belange junger Menschen geht, sondern müssen 
hier die entsprechenden Kinder- und Jugendvertre-
tungen (bzw. die in der jeweiligen Konzeption be-
nannten Beteiligungsorgane) informieren. Beispiele 
für Belange finden sich auf Seite 47 (Interesse und 
Beteiligungsformen schaffen) 

(4) Eine Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen an der Entscheidungsfindung 
ist insbesondere bei Entscheidungen über die 
inhaltliche und konzeptionelle Ausgestaltung, die 
Ausstattung mit räumlichen, sachlichen und finan-
ziellen Mitteln sowie bei Personalentscheidungen 
im Bereich der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen vorzusehen. 

p		Wenn es um Budgets für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen geht, 
müssen Beteiligungsstrukturen aufgebaut werden. 
Budgets, Finanzen und Haushaltsplanungen, die 
den Arbeitsbereich Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene betreffen, müssen so dargestellt wer-
den, dass sie auch für junge Menschen verständ-
lich sind. Ihnen soll die Möglichkeiten gegeben 
werden, in dem Bereich, in dem sie sich engagie-
ren, diese Mittel eigenverantwortlich einzusetzen 
(siehe auch Erläuterungen zu § 10). 

p		Personalentscheidungen über Mitarbeiter*innen 
und Pastor*innen, die mit Kindern und Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen zu tun haben 
werden, sind so aufzubauen, dass eine Beteiligung 
von jungen Menschen möglich ist. Dazu zählen 
insbesondere Einstellungen oder Personalwechsel 
von Hauptamtlichen, die in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen tätig sind, 
sei es in der klassischen Kinder- und Jugendarbeit, 
aber auch in Kirchenmusik oder Fortbildung. Diese 
Personalentscheidungen sind immer mit der Be-
teiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu treffen. In der Praxis zeigt sich, 
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§

dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
ein gutes Gespür haben, welche Ressourcen und 
Talente für die jeweiligen Stellen notwendig sind. 
Angeleitet und mit einer klaren Struktur hat sich die 
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in Auswahlprozessen sehr bewährt 
(siehe auch Erläuterungen zu § 10).

(5) Beteiligungsformen sind vielfältig, geschlech-
tersensibel, inklusiv und situations- und altersange-
messen zu konzipieren, so dass Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene in ihrer Vielfalt erreicht 
werden. 

(6) Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen sind die zur Wahrnehmung ihrer Beteiligungs-
rechte notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu vermitteln. Ihnen ist eine fachliche Begleitung 
zugänglich zu machen.

(7) Die Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in der Nordkirche sollen 
mit ihren Angeboten Kinder und Jugendliche in al-
len Alters- und Entwicklungsstufen berücksichtigen.
 
p		Um Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-

senen ihre Rechte zu vermitteln, braucht es ver-
antwortliche und fachliche Begleitung. Diese 
wird an den verschiedenen Orten der Nordkirche 
unterschiedlich aussehen. Wünschenswert sind 
ausgebildete Hauptamtliche. Das wird nicht über-
all möglich sein. Dann ist darauf zu achten, dass 
die Verantwortlichen in Gemeinde, Kirchenkreis 
oder Landeskirche Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene einbinden und ihnen ihre Rechte 
und Möglichkeiten vermitteln. Dennoch braucht 
es in den Gremien und Ebenen der Nordkirche 
immer Verantwortliche, die junge Menschen be-
gleiten und ihnen in dem jeweiligen Bereich ihre 
Möglichkeiten aufzeigen. So gelingt es, dass junge 
Menschen sich ernst genommen fühlen und sich 
entsprechend auch einbringen und dann wirksam 
sind. Gleichzeitig werden so demokratische Grund-
strukturen eingeübt, die auch in der Gesellschaft 
zum Tragen kommen. 

p		Die Berücksichtigung der verschiedenen Alters- 
und Entwicklungsstufen ist bei Beteiligungs-
prozessen entscheidend. Hier müssen geeignete 
Beteiligungsformen überlegt werden, welche die 
Diversität der Kinder, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen widerspiegeln. Das kann in der Praxis 
bedeuten, dass ganz unterschiedliche Methoden, 
Herangehensweisen und Ressourcen notwendig 
sind, um dafür zu sorgen, dass Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene in all ihrer Vielfältigkeit 
gleichberechtigt an Informationen kommen sowie 
die Fähigkeit und Möglichkeit haben, frei zu ent-
scheiden und mitzugestalten. 

(8) Alle in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Tätigen unterliegen dem Prä-
ventionsgesetz vom 17. April 2018 (KABl. S. 238) 
in seiner jeweils geltenden Fassung. Die Träger 
müssen entsprechende Schutzkonzepte nach der 
Präventionsgesetzausführungsverordnung vom 28. 
November 2019 (KABl. S. 558) in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung haben.

p		Ein Schutzkonzept Prävention soll den Blick schär-
fen für den Umgang miteinander, die Sensibilität 
erhöhen für die eigenen Grenzen und die Aufmerk-
samkeit richten auf den Auftrag aller Verantwort-
lichen in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, diese zu schützen.

  
  Ziel aller Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen ist es, junge Menschen vor 
physischem, sexuellem und emotionalem Schmerz 
zu bewahren. Vertrauensvolle Beziehungen geben 
jungen Menschen Sicherheit und stärken sie – und 
genau deshalb ist die Erarbeitung, Einführung und 
regelmäßige Evaluation eines Schutzkonzeptes 
wichtig. Auch das Schutzkonzept wird mit den 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
gemeinsam auf den Weg gebracht. Weitere Infor-
mationen zur Erstellung eines Schutzkonzepts 

 sind unter Kapitel 8 und auf https://www.junge-  
 nordkirche.de/kjg-handreichung zu finden.  
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§ 4
Beteiligungsformen

(1) Die Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen entscheiden über die 
konkreten Formen der Beteiligung. 

(2) Findet Beteiligung von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen durch die Bildung von 
Kinder- und Jugendgremien statt, gelten folgende 
Grundsätze:

1.  Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
wählen die Mitglieder ihrer Vertretung selbst,

2.  innerhalb der Gremien haben Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene die Stimmenmehr-
heit, 

3.  in allen Gremien, die durch oder aufgrund die-
ses Kirchengesetzes gebildet werden, können 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 
zum vollendeten siebenundzwanzigsten Le-
bensjahr mitwirken und 

4.  die Amtszeit der Gremien ist regelmäßig auf 
zwei Jahre begrenzt.

(3) Für die Mitwirkung in kirchlichen Gremien ist 
eine Mitgliedschaft in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland erforderlich. 

(4) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 
die nicht Kirchenmitglied sind, sind eingeladen, im 
Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes in Kinder- 
und Jugendgruppen mitzuarbeiten und als Gäste 
mit Rederecht in kirchlichen Gremien mitzuwirken. 

p		Für die volle Mitwirkung in allen kirchlichen Gre-
mien (also auch in der Kinder- und Jugendvertre-
tung), braucht es die volle Kirchenmitgliedschaft 
durch die Taufe. Dies ist in der Verfassung der 
Nordkirche im Artikel 6 Absatz 1 geregelt. Alle 
Kinder und Jugendlichen haben jedoch Gast- und 
Rederecht. 

p		Warum wurde das nicht anders geregelt? Eine Än-
derung der Verfassung wäre ein so komplexer Vor-
gang, dass er das gesamte KJG massiv verzögert 
hätte. So gilt es, aktuell mit diesem Kompromiss zu 
leben und den einladenden Charakter zu betonen. 
Menschen ohne Kirchenmitgliedschaft können in 
den kirchlichen Kinder- und Jugendgremien mit 
allen diskutieren, überlegen und sich einbringen. 
Die Leitenden und Verantwortlichen sind hier auf-
gerufen, einladend und sensibel zu handeln. 

§ 5
Verbindlichkeit von Beteiligung

(1) Die Bedingungen der Beteiligung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind durch 
die Träger verbindlich zu regeln. Insbesondere ist 
zu regeln,

1.   wie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
in Entscheidungsfindungen einbezogen wer-
den,

2.  wie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 
die an Entscheidungsfindungen zu beteiligen 
sind, informiert werden,

3.  welche Entscheidungskompetenzen Kindern, 
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Jugendlichen und jungen Erwachsenen über-
tragen werden und

4.  wie der Zugang von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zu Kinder- und Jugendgre-
mien erfolgt.

(2) Die beschlossenen Regelungen werden für alle 
Beteiligten verständlich formuliert und in geeigneter 
Weise veröffentlicht.

p		Alle diese Überlegungen fließen in die Konzeption 
ein, die Kirchengemeinde, Kirchenkreis und Lan-
deskirche gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen entwickeln. Die Regelun-
gen sollten schriftlich veröffentlicht werden, damit 
sie für alle nachvollziehbar sind. Unter § 7 sind hier 
weitere Hinweise zu finden. Auf Seite 42 finden 
sich Umsetzungshilfen für praktische Beteiligung. 

(3) Werden Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene bei der Entscheidungsfindung nicht in der 
gesetzlich vorgesehenen Form beteiligt, haben sie 
das Recht, sich

1.  im Falle der Entscheidung einer Kirchengemein-
de oder eines Kirchengemeindeverbands an 
das Kinder- und Jugendwerk bzw. die Fachstelle 
für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen des jeweils zuständigen 
Kirchenkreises,

2.  im Falle der Entscheidung eines Kirchenkreises 
oder eines Kirchenkreisverbands an das Zent-
rum für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland (Junge Nordkirche), 

3.  im Falle der Entscheidung der Landeskirche an 
die Junge Nordkirche, die mit dem jeweils zu-
ständigen Gremium in Kontakt tritt, 

4.  im Falle der Entscheidung der Jungen Nord-
kirche an die Leitung des zuständigen Haupt-
bereichs zu wenden. Diese prüfen das Betei-
ligungsanliegen und können Vorschläge zur 
Verbesserung des Beteiligungsprozesses abge-
ben oder anderweitig vermittelnd tätig werden. 
Wird keine Einigung erzielt, ist die nach diesem 
Kirchengesetz einzurichtende Schlichtungsstelle 
anzurufen. 

p		Das KJG ist ein wichtiger Schritt, um die Betei-
ligung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen festzuschreiben und Ankerpunkte 
einer echten Beteiligung für alle sichtbar und ver-
ständlich zu machen. 

p		Wenn Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
nicht in der im KJG vorgesehenen Form an Ent-
scheidungsprozessen beteiligt werden, haben sie 
das Recht auf Beratung und Unterstützung.

p		Die Fälle, in denen es zu Störungen der Betei-
ligungsprozesse kommen kann, sind vielfältig. 
Denkbar sind bspw.:

		–  Informationen erreichen die Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen zu spät oder 
werden ihnen ganz vorenthalten.

		–  	Die jungen Menschen werden zwar rechtzeitig 
informiert, aber in einer Form, die für die jungen 
Menschen kaum verständlich ist.

		–  Junge Menschen wollen bei Themen mitreden, 
die nach Auffassung des Kirchengemeinderats 
nichts mit ihnen zu tun haben (bspw. der Umbau 
des Kirchengebäudes oder Finanzentscheidun-
gen im Kontext der Kirchenmusik).

		–  Initiativen der jungen Menschen werden ohne 
weitere Erläuterung abgelehnt.

 	–  Es ist einer Gemeinde nicht möglich, kindgerech-
te Formen der Beteiligung bei relevanten Frage-
stellungen zu entwickeln.

p		Oft sind diese Probleme das Ergebnis von Unwis-
senheit. Junge Menschen haben mit dem KJG ein 
Recht auf Beteiligung und daher auch das Recht, 
sich mit ihrer Unzufriedenheit an konkreten Beteili-
gungsprozessen Gehör zu verschaffen. 
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p		Zunächst sollte ein Lösungsversuch unter den Be-
teiligten erfolgen. In einem offenen, gerne von einer 
dritten Partei moderierten Austausch gilt es zu 
klären: Welches Problem ist wodurch entstanden – 
und wie kann dies in Zukunft vermieden werden? 
Unter Umständen sind diese Probleme auch ein 
guter Praxistest für die Konzeption der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die daraufhin noch einmal in den Blick genommen 
werden sollte. 

p			Wann sollte Unterstützung gesucht werden? 
  Wenn das Problem nicht unmittelbar gelöst wer-

den kann, sieht das KJG mit diesem Paragraphen 
ein Beratungs- und Beschwerdeverfahren vor. 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben 
damit das gesetzlich zugesicherte Recht, sich mit 
ihrem Problem Unterstützung zu suchen und diese 
auch zu bekommen. Dieses Verfahren steht explizit 
nicht nur Gremien, sondern auch Einzelpersonen 
zu.  

p		An wen kann man sich wenden? Das hängt davon 
ab, auf welcher Ebene das Problem entstanden ist: 
Hierzu finden sich Hinweise zum Beschwerdever-
fahren auf Seite 52.

p		Eine Beschwerde ist nur von der Person oder dem 
Gremium möglich, die in ihren Rechten beschnit-
ten wurden – es kann sich niemand für jemand 
anderen beschweren oder eine Beschwerde von 
außen einreichen, es sei denn, es liegt eine Voll-
macht vor. 

p		Für den Fall, dass auch mit der oben dargestellten 
Unterstützung keine Einigung möglich ist, gibt es 
eine Schlichtungsstelle (siehe § 24).

§ 6
Initiativrecht

(1) In den Kirchengemeinden, den Kirchenkreisen, 
den Kirchengemeindeverbänden und den Kirchen-
kreisverbänden sowie der Landeskirche haben alle 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein 
Initiativrecht für alle Belange, die ihre Lebenswelt in 
der Kirche betreffen.

(2) Das Anliegen ist in Textform gegenüber dem zu-
ständigen Gremium zu äußern und zu begründen.
 
(3) Das Gremium hat seine Entscheidung zu dem 
Anliegen der Initiative in angemessener Form und 
Zeit bekannt zu geben. 

p		Ein wichtiger Baustein für das Recht auf Mitent-
scheidung ist das Initiativrecht. Dadurch bekom-
men junge Menschen die Möglichkeit, nicht nur 
über die von außen gesetzten Themen zu entschei-
den, sondern selbst Anliegen einzubringen und 
Themen zu setzen, die sie für wichtig halten, die zu 
ihren Bedarfen gehören und die ihrer Lebenswelt 
entsprechen. 

Das Initiativrecht beinhaltet drei Ebenen. Junge Men-
schen können es nutzen, wenn sie
  • aktiv eine Idee einbringen möchten,
  •  die Art und/oder den Umfang einer bereits be-

stehenden Beteiligung verändern wollen,
  •  bisher noch nicht an einem Prozess beteiligt sind 

und diese Beteiligung einfordern möchten.
    Wie bringen junge Menschen ihr Anliegen dann 

ein? Das passiert schriftlich, adressiert an das 
entsprechende Gremium. 

 Es kann sein, dass junge Menschen hier Unterstüt-
zung brauchen – und die sollen sie natürlich auch 
bekommen, weil die Beteiligung im Gesetz grundsätz-
lich inklusiv und situations- und altersangemessen 
sein soll:
  •  Unabhängige Personen können jungen Men-

schen bei der Verschriftlichung ihrer Initiative 
behilflich sein.

  •  Die unterstützenden Personen achten darauf, 
dass sie die jungen Menschen dabei nicht  
inhaltlich beeinflussen. 

  •  Die Gremien, die das Schreiben erhalten,  
machen den Aussagewert einer Initiative nicht 
von der sprachlichen Perfektion des Antrags  
abhängig.

Das Initiativrecht sichert jungen Menschen zu, dass 
Kirche sich mit ihren Vorschlägen befassen muss und 
sie eine (für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene verständliche) Antwort darauf erhalten. Reagiert 
das entsprechende Gremium gar nicht, steht immer 
noch das Beschwerdeverfahren nach § 5 Absatz 3 
offen.

Dieses Initiativrecht kann jedoch auch missbraucht 
werden, z. B. wenn Anträge ständig wieder neu ge-
stellt werden, ohne dass Neues darin steht. Solche 
Anträge behindern und verzögern oftmals die Arbeit 
des Gremiums. In diesen Fällen besteht keine Reak-
tionspflicht nach Absatz 3. 
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Abschnitt 3
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in den Kirchengemeinden und 
Kirchengemeindeverbänden

§ 7
Aufgaben der Kirchengemeinde

(1) Die Kirchengemeinde sorgt dafür, dass das 
Evangelium allen Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in alters- und situationsgerechten 
Angeboten zugänglich ist.

(2) Der Kirchengemeinderat unterstützt Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene dabei, sich 
eigenverantwortlich in das Leben der Gemeinde 
einzubringen und Angebote zu gestalten. 

(3) Jede Kirchengemeinde gibt sich durch Be-
schluss des Kirchengemeinderats eine Konzeption 
für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, in der auch die Formen und die Art 
und Weise der Beteiligung geregelt werden. An der 
Erstellung wirken Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit. Die Konzeption wird regelmäßig, 
mindestens einmal in jeder Amtszeit des Kirchenge-
meinderats, evaluiert.

 
p		Jede Kirchengemeinde hat zukünftig eine durch 

den Kirchengemeinderat beschlossene Konzep-
tion für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Sie muss mindestens einmal 
in der Amtszeit des Kirchengemeinderats geprüft 
werden. Die Konzeption kann auch in Zusammen-
arbeit mit anderen Gemeinden regional entstehen. 
Hier ist wichtig, die Gegebenheiten vor Ort und 
das, was dort möglich ist und passt, zu berück-
sichtigen. Ländliche Gemeinden werden sicherlich 
eine andere Konzeption als städtische Gemeinden 

haben. Eine Konzeption soll immer mit Beteiligung 
der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen entstehen. Unterschiedliche Altersstufen müs-
sen sich dabei gut einbringen können. 

p		Ein Konzept beschreibt neben inhaltlichen, räum-
lichen, personellen und finanziellen Aspekten 
auch explizit folgende Fragen: Wann, wo, wie und 
mit wessen Unterstützung werden die jungen 
Menschen in der Gemeinde beteiligt, und zwar 
zum einen konkret an der Gestaltung der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen 
sowie zum anderen an allen Prozessen, bei denen 
die jungen Menschen ihre eigenen Interessen und 
Belange berührt sehen.

p		Beispiele für Konzepte und weitere Anregungen 
befinden sich auf Seite 42 dieser Handreichung.

 
p		Die Kinder- und Jugendwerke oder die Fachstellen 

für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in den Kirchenkreisen können 
hier unterstützen. 

p		Evaluation: Die Konzeption wird in regelmäßigen 
Abständen (mindestens einmal pro Amtszeit eines 
Kirchengemeinderats) überprüft und überarbeitet 
– selbstverständlich unter Beteiligung der jungen 
Menschen. Die Kirchenkreise und die Junge Nord-
kirche bieten dabei Beratung und Begleitung an. 
Weitere Anregungen befinden sich auf Seite 46.

§ 8
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in den Kirchengemeinden

(1) Die Kirchengemeinden gewährleisten die Be-
teiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen an der Gestaltung der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 
an allen Interessenschwerpunkten und Belangen, 
die sie betreffen.

(2) Die Kirchengemeinden bilden eine Kinder- und 
Jugendvertretung, sofern eine solche noch nicht 
besteht. 

(3) Kann eine Kinder- und Jugendvertretung in 
der Kirchengemeinde nicht gebildet werden, sind 
ersatzweise andere Formen der Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 
wählen. Zulässig ist auch die gemeinsame Bildung 
einer Kinder- und Jugendvertretung nach Maßgabe 
entsprechender Kirchengemeinderatsbeschlüsse. 
Die Bildung von übergemeindlichen Kinder- und 
Jugendvertretungen kann die Beteiligung vor Ort 

Kirchengemeinde/-Verband
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nur ersetzen, wenn durch die Zusammensetzung 
der übergemeindlichen Kinder- und Jugendvertre-
tung eine Berücksichtigung der Belange der Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den 
einzelnen Ortskirchengemeinden sichergestellt ist. 

p		Mit dem KJG soll gesichert sein, dass es in jeder 
Kirchengemeinde eine Kinder- und Jugendvertre-
tung gibt – ggf. ist diese auch regional bzw. über-
gemeindlich organisiert. 

p		Selbstverständlich sind weitere partizipative Gremi-
en und Beteiligungsformen von jungen Menschen 
möglich und wünschenswert: eine Kinder- und 
Jugendvertretung und ein Ausschuss und/oder 
weitere Beteiligungen. Vergleiche hier auch die 
praktischen Umsetzungshilfen und Materialien auf 
Seite 47.

§ 9
Anerkennung der Kinder- und Jugendvertretung

(1) Ist in der Kirchengemeinde aus der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
eine Kinder- und Jugendvertretung eigenver-
antwortlich gebildet worden, ist diese durch den 
Kirchengemeinderat anzuerkennen, wenn sie die 
Voraussetzungen des § 12 Absatz 2 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch entsprechend erfüllt, 
die in Artikel 1 Absatz 7 und 8 der Verfassung 
niedergelegten Grundsätze teilt und unter Berück-
sichtigung der Grundsätze aus § 3 und § 4 dieses 
Kirchengesetzes gebildet worden ist.
 
(2) Die Kinder- und Jugendvertretung gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

p		Dieser Artikel verdeutlicht, dass in der Regel alle 
bestehenden Kinder- und Jugendvertretungen 
weiterhin im Amt bleiben und anerkannt wer-
den. Es braucht hierfür kein gesondertes Ver-
fahren. 

p		Jedoch ist darauf zu achten, dass die Kinder- und 
Jugendvertretung in dem Sinne agiert, wie es in 
den zitierten Gesetzen beschrieben ist und dass 
sie aus der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gebildet wird.  

 –  Im Sozialgesetzbuch heißt es über Jugendgrup-
pen und Jugendverbände: „In Jugendverbänden 
und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jun-
gen Menschen selbst organisiert, gemeinschaft-
lich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit 
ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die 
eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich 

aber auch an junge Menschen wenden, die nicht 
Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre 
Zusammenschlüsse werden Anliegen und Inter-
essen junger Menschen zum Ausdruck gebracht 
und vertreten.“ (§ 12 Absatz 2 SGB VIII)

 –  In der Verfassung der Nordkirche heißt es: „Die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutsch-
land tritt ein für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung sowie für die Wahrung der 
in der Gottesebenbildlichkeit gründenden Men-
schenwürde und der Menschenrechte in der Welt.

   Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Nord-
deutschland wendet sich gegen alle Formen 
der Diskriminierung und fördert ein von Gleich-
berechtigung bestimmtes Zusammenleben der 
Menschen.“ (§ 1 Absatz 7 und 8 der Verfassung 
der Nordkirche)

 –  Weiter gelten die Grundsätze, die in § 4 (Beteili-
gungsformen) und § 5 (Verbindlichkeit von Be-
teiligung) des KJG beschrieben sind (s.o.)

p		Wann darf die Kinder- und Jugendvertretung nicht 
anerkannt werden? Wenn sie missbräuchlich 
agiert und die Grundsätze der zitierten Gesetze 
verletzt. 
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§ 10
Aufgaben und Befugnisse der Kinder- und  
Jugendvertretung

(1) Die Kinder- und Jugendvertretung dient der 
Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen an der Planung und Ausgestaltung 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen der Kirchengemeinde.

(2) Die Kinder- und Jugendvertretung hat insbeson-
dere folgende Aufgaben und Befugnisse:
  1.  Vertretung der Interessen der Kinder, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen in der Kir-
chengemeinde (unter anderem Abgabe von 
Stellungnahmen),

  2.  Mitgestaltung und Beratung der Konzeption 
und aller weiteren Fragen der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
in der Kirchengemeinde,

  3.  Entwicklung und Durchführung von Angebo-
ten und Projekten in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 
Rahmen der Konzeption, 

  4.  Beteiligung bei personellen Entscheidungen 
im Bereich der Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen,

  5.  Mitbestimmung beim Einsatz von sachlichen 
und finanziellen Mitteln in Bezug auf die Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen und 

  6.  auf Antrag Bewirtschaftung von durch den 
Haushalt zugewiesenen Mitteln. 

(3) Der Kirchengemeinderat ist verpflichtet, sich mit 
Stellungnahmen der Kinder- und Jugendvertretung 
zu befassen, Gelegenheit zur Stellungnahme in 
einer seiner Sitzungen zu geben und das Ergebnis 
seiner Beratung binnen drei Monaten nach Eingang 
der Stellungnahme mitzuteilen und zu erläutern.

p		Das Mitentscheiden betrifft neben der (schrift-
lichen) Konzeption über die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer 
Gemeinde auch finanzielle oder personelle Ent-
scheidungen (siehe auch die Erläuterungen zu § 3 
Grundsätze):

 –  Junge Menschen brauchen hierfür einen Ein-
blick in Finanz- und Personalpläne sowie Unter-
stützung, diese zu verstehen und in den Gesamt-
kontext der Gemeinde einzuordnen. 

 –  Finanzen: Bei der Entscheidung über finanzielle 
Mittel sind folgende Abstufungen zu beachten:

     Bei der Verwendung von finanziellen Mitteln 
in Kirchengemeinden allgemein sind junge 

Menschen zu beteiligen. Beteiligen heißt dabei, 
ihnen Einblicke und altersgemäße Erklärungen 
in die Haushaltsplanung zu geben, ihre Mei-
nung und Stimme zu hören und ihnen nach 
Möglichkeit Stimmrecht im Gremium zu verlei-
hen. 

     Wenn es um Gelder für die Arbeit mit jungen 
Menschen geht, sind sie beratend dabei und 
ihre Stimme soll gehört werden. 

 –  Auch ein eigenes Budget für die Arbeit mit jun-
gen Menschen zur eigenverantwortlichen Bewirt-
schaftung in der Kirchengemeinde ist auf Antrag 
der Kinder- und Jugendvertretung möglich. In 
diesem Fall richtet der KGR dafür eine eigene 
Kostenstelle ein. Zur Bewirtschaftung dieser 
Kostenstelle ist folgendes Verfahren sinnvoll: Die 
Kinder- und Jugendvertretung plant jeweils ein 
Jahr im Voraus die Verwendung der Mittel, ggf. 
in Absprache mit der zuständigen Stelle. Die Ju-
gendvertretung kann im laufenden Haushalt Ein-
blick in ihren finanziellen Stand erhalten. Wenn 
möglich sollten diese Berichte erläutert werden. 
Das Nachvollziehen des eigenen Haushaltes för-
dert ein Verständnis für die kirchlichen Finanzen 
und möglicherweise Ideen für das Einwerben 
von Drittmitteln und Spenden. Die Gemeinde 
ermöglicht einerseits eine hohe Eigenverantwor-
tung von Kinder- und Jugendvertretungen, ande-
rerseits ein Begreifen und beispielhaftes Erlernen 
von Haushalten.

 –  Personal: Junge Menschen sind bei personellen 
Entscheidungen in dem Arbeitsbereich zu beteili-
gen, der sie betrifft. 

p	 Hinweise zur Beteiligung bei Personaleinstellungen 
oder zur Erstellung von Konzeptionen finden sich 
als eigener Leitfaden in Kürze auf der Homepage 
der Jungen Nordkirche.

§ 11
Anwendbarkeit auf Kirchengemeindeverbände
Die §§ 7 bis 10 sind auf Kirchengemeindeverbände 
entsprechend anzuwenden.

p		In Kirchengemeindeverbänden haben sich mehre-
re Kirchengemeinden zusammengeschlossen, um 
zielgerichteter oder effizienter bestimmte Aufgaben 
zu übernehmen. Wenn Kirchengemeindeverbände 
Kinder- und Jugendmitarbeiter*innen angestellt ha-
ben oder in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen (z. B. Kirchenmusik) tätig 
sind, dann gelten die obigen Paragraphen für sie – 
analog zu den einzelnen Kirchengemeinden. 
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Abschnitt 4
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
 Erwachsenen in den Kirchenkreisen und  
Kirchenkreisverbänden 

§ 12
Aufgaben der Kirchenkreise
(1) Die Kirchenkreise nehmen Aufgaben der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen wahr, die eine gemeindeüberschreitende 
Arbeitsweise erfordern.
(2) Die Kirchenkreise fördern die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Kir-
chengemeinden und Kirchengemeindeverbänden 
insbesondere durch 

 1.  Beratung und Begleitung, insbesondere bei 
der Evaluation von Konzeptionen in den Kir-
chengemeinden,

 2. Aus-, Fort- und Weiterbildung,
 3. Vernetzung von Mitarbeitenden,
 4.  Entwicklung von Angeboten, Materialien und 

Arbeitshilfen und
 5.  jugendpolitische Arbeit, wie die Vertretung in 

Stadt-, Bezirks- und Kreisjugendringen.

p   Die Aufgaben des Kirchenkreises finden sich 
detaillierter beschrieben in den Erläuterungen 
zu § 15 Kinder- und Jugendwerk. Die in diesem 
Paragraphen genannten Aufgaben benötigen eine 
Fachstelle für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, welche im Kirchenkreis 
angesiedelt ist und dort mit entsprechenden Res-
sourcen hinterlegt sein soll. 

§ 13
Konzeption und Beteiligung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
den Kirchenkreisen
(1) Jeder Kirchenkreis gibt sich durch Beschluss 
der Kirchenkreissynode eine Konzeption für die 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, in der auch die Formen und die Art 
und Weise der Beteiligung geregelt werden. An der 
Erstellung wirken Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit. Die Konzeption wird regelmäßig, 
mindestens einmal in jeder Amtszeit des entspre-
chenden Gremiums, evaluiert.
(2) In jedem Kirchenkreis wird eine Kinder- und 
Jugendvertretung gebildet, sofern eine solche noch 
nicht besteht. Kann eine Kinder- und Jugendver-
tretung im Kirchenkreis nicht gebildet werden, sind 
ersatzweise andere Formen der Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zu wählen. Eine Anerkennung bestehender Kinder- 
und Jugendvertretungen soll entsprechend der 
Grundsätze des § 9 Absatz 1 erfolgen.
(3) Die Kinder- und Jugendvertretung gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

p  Gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen erstellt der Kirchenkreis (in der Regel 
mit Hilfe seiner Fachstelle bzw. seines Kinder- und 
Jugendwerks) eine Konzeption für die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Erste Schritte für eine solche Konzeption finden 
sich auf Seite 43. 

p		Die Synode beschließt die Konzeption für die 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen. 

p		Die regelmäßige Evaluation dieser Konzeption 
(mindestens einmal in jeder Amtszeit der Synode) 
ist entscheidend – es muss mit jungen Menschen 
gemeinsam geprüft werden, ob die Konzeption 
noch zu aktuellen Fragen der Jugendlichen, zur 
gesellschaftlichen Situation, zu den Finanzen etc. 
passt. 

p		Die Kinder- und Jugendvertretung wird von der 
Synode anerkannt. Es gelten die Anerkennungs- 
regeln aus § 9 Absatz 1 KJG.  

p		Beispiele für Geschäftsordnungen finden sich  
auf Seite 53.

Kirchenkreis/-Verband
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§ 14
Aufgaben und Befugnisse der Kinder- und  
Jugendvertretung

(1) Die Kinder- und Jugendvertretung hat folgende 
Aufgaben und Befugnisse:
 1.  Vertretung der Interessen der Kinder, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen im Kirchenkreis 
(unter anderem Abgabe von Stellungnahmen),

2.  Mitgestaltung der Konzeption der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 
Kirchenkreis und Stellungnahme zur Konzeption 
und Schwerpunktsetzung des Kirchenkreises,

3.  Beratung der Kirchenkreissynode und des 
Kirchenkreisrats in allen Fragen der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
des Kirchenkreises, insbesondere in konzeptio-
nellen Fragen und bei der konkreten Ausgestal-
tung der Angebotsstruktur,

4.  Entwicklung und Durchführung von Angeboten 
und Projekten in der Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen im Rahmen der 
Konzeption des Kirchenkreises,

5.  Beteiligung bei personellen Entscheidungen im 
Bereich der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im Kirchenkreis, 

6.  Mitbestimmung beim Einsatz von sachlichen und 
finanziellen Mitteln in Bezug auf die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen,  

7.  Bewirtschaftung von durch den Haushalt zuge-
wiesenen Mitteln und

8.  Mitwirkung bei Gremienbesetzungsverfahren 
nach den jeweils geltenden Vorschriften. 

(2) Die Kirchenkreissynode und der Kirchenkreisrat 
sind grundsätzlich verpflichtet, sich mit Stellung-
nahmen der Kinder- und Jugendvertretung auf der 
nächstmöglichen Tagung zu befassen, Gelegenheit 
zur Stellungnahme in einer ihrer Sitzungen zu ge-
ben und das Ergebnis der Beratungen mitzuteilen 
und zu erläutern.

p		Das Mitentscheiden betrifft neben der (schrift-
lichen) Konzeption über die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einem 
Kirchenkreis auch finanzielle oder personelle Ent-
scheidungen (siehe auch die Erläuterungen zu  
§ 3 Grundsätze):

 –  Junge Menschen brauchen hierfür einen Ein-
blick in Finanz- und Personalpläne sowie Unter-
stützung, diese zu verstehen und in den Gesamt-
kontext des Kirchenkreises einzuordnen. 

 –  Bei der Entscheidung über finanzielle Mittel sind 
folgende Abstufungen zu beachten:

     Bei der Verwendung von finanziellen Mitteln im 
Kirchenkreis allgemein sind junge Menschen 
zu beteiligen. Beteiligen heißt dabei, ihnen 
Einblicke und altersgemäße Erklärungen in die 
Haushaltsplanung zu geben, ihre Meinung und 
Stimme zu hören und sie angemessen zu be-
teiligen. 

     Wenn es um Gelder für die Arbeit mit jungen 
Menschen geht, sind sie beratend dabei und 
ihre Stimme soll gehört werden.

 –  Auch ein eigenes Budget für die Arbeit mit jun-
gen Menschen zur eigenverantwortlichen Bewirt-
schaftung im Kirchenkreis ist auf Antrag der Kin-
der- und Jugendvertretung möglich. In diesem 
Fall richtet der Kirchenkreisrat dafür eine eigene 
Kostenstelle ein. Die Kinder- und Jugendver-
tretung plant jeweils ein Jahr im Voraus die Ver-
wendung der Mittel, ggf. in Absprache mit der 
zuständigen Stelle. Die Jugendvertretung kann 
im laufenden Haushalt Einblick in ihren finanziel-
len Stand erhalten. Wenn möglich sollte diese 
Berichte erläutert werden. Das Nachvollziehen 
des eigenen Haushaltes fördert ein Verständnis 
für die kirchlichen Finanzen und möglicherweise 
Ideen für das Einwerben von Drittmitteln und 
Spenden. Der Kirchenkreis ermöglicht einerseits 
eine hohe Eigenverantwortung von Kinder- und 
Jugendvertretungen, andererseits ein Begreifen 
und beispielhaftes Erlernen von Haushalten.

 –  Personal: Junge Menschen sind bei personellen 
Entscheidungen in dem Arbeitsbereich zu beteili-
gen, der sie betrifft.  

 –  Die Junge Nordkirche erstellt zur Zeit einen di-
gitalen Leitfaden für Bewerbungsverfahren im 
Bereich Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Dieser ist online unter 
www.junge-nordkirche.de abrufbar. 
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§ 15
Kinder- und Jugendwerk
Jeder Kirchenkreis unterhält jeweils ein Kinder- und 
Jugendwerk oder eine Fachstelle für die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

p		Die Fachstelle bzw. das Kinder- und Jugendwerk 
muss institutionell verankert sein. 

p		Die Aufgaben des Kirchenkreises ergeben sich aus 
§ 12: 

 –  Beratung und Begleitung der Ortsgemeinden 
bei der Erstellung und regelmäßigen Evaluation 
bzw. Überarbeitung ihrer Konzepte für die Arbeit 
mit jungen Menschen,

 –  Aus-, Fort- und Weiterbildungen für die haupt- so-
wie ehrenamtlich Mitarbeitenden, 

 –  Entwicklung von Angeboten/Materialien/Arbeits-
hilfen zur Unterstützung und Ergänzung der kon-
kreten Arbeit vor Ort, 

 –  Koordinierung/Schnittstelle bei der Ausbildung 
von Jugendgruppenleiter*innen in Kursen wie 
Juleica, Teamercard oder 14 +, 

 –  Schnittstelle für die jugendpolitische Vertretung 
von jungen Menschen aus der evangelischen 
Jugend in den Kreisjugendringen, aber auch 
den Stadt- oder Bezirks-Jugendringen, 

 –  Koordination der finanziellen Förderung der Ju-
gendarbeit auf Kreisebene und ggf. auf kommu-
naler Ebene,

 –  Vernetzung der Mitarbeitenden in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Kirchenkreis im Konvent (in der Regel sind 
dies Hauptamtliche, aber auch verantwortliche 
Ehrenamtliche im Arbeitsfeld können von Ge-
meinden entsandt werden, siehe § 16 Absatz 1) 
und

 –  die Unterstützung der Kinder- und Jugendvertre-
tung sowie die Begleitung der Delegation in die 
landeskirchliche Ebene (NKJV). 

Diese Aufgabenbeschreibung, die sich aus dem KJG 
ergibt, sowie der grundsätzliche Charakter eines Wer-
kes bzw. einer Fachstelle lässt deutlich werden: Die 
Einrichtung muss finanziell und personell angemessen 
ausgestattet sein, um diese Aufgaben zu erfüllen.

§ 16
Konvent der Mitarbeitenden in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen 

(1) In jedem Kirchenkreis besteht ein Konvent der 
Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Die in einem 
kirchlichen Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis 
stehenden Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der 
Kirchengemeinden, der Kirchengemeindeverbände 
und des Kirchenkreises bilden diesen Konvent. 
Die Mitarbeitenden aus der Arbeit in Kindertages-
einrichtungen sind von der Teilnahme am Konvent 
nicht umfasst. Wird in einer Kirchengemeinde die 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen ausschließlich durch ehrenamtlich 
tätige Personen wahrgenommen, kann der Kirchen-
gemeinderat eine dieser Personen in den Konvent 
entsenden.

p		Die Kirchenkreise sind verantwortlich für den Kon-
vent der Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen (siehe 
Absatz 3). In der Regel besteht der Konvent aus 
Hauptamtlichen, aber auch verantwortliche Ehren-
amtliche im Arbeitsfeld können von Gemeinden 
geschickt werden, wenn keine Hauptamtlichen 
in der Gemeinde angestellt sind (siehe Absatz 1). 
Die Zusammenarbeit mit den Kitas wird in Absatz 
5 geregelt, die Mitarbeiter*innen der Kitas sind an 
dieser Stelle explizit ausgenommen.

(2) Der Konvent der Mitarbeitenden in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
dient der Selbstvertretung, dem Austausch sowie 
der Fortbildung. Er kann sich mit Empfehlungen an 
die Kirchenkreissynode und den Kirchenkreisrat 
wenden.

p		Zweck des Konventes ist die Selbstvertretung, der 
Austausch zwischen den Kolleg*innen und die 
gemeinsame Fortbildung, u. a. mit dem Ziel, die 
Qualität der Angebote hoch zu halten. 

p		Über den Konvent können die Verantwortlichen 
fachlich- qualitative Empfehlungen an die Kirchen-
kreissynode und an den Kirchenkreisrat geben.

(3) Die Geschäftsführung des Konvents der Mit-
arbeitenden in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen obliegt dem Kinder- und 
Jugendwerk bzw. der Fachstelle für die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
des Kirchenkreises.
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p		Der Kirchenkreis ist durch sein Kinder- und Ju-
gendwerk bzw. seine Fachstelle dafür zuständig, 
die Arbeit des Konvents der Mitarbeitenden (also 
das Zusammentragen von all dem, was in den 
Gemeinden passiert) zu gewährleisten, zu organi-
sieren und aufrechtzuerhalten. 

(4) Der Konvent der Mitarbeitenden in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
gibt sich eine Geschäftsordnung. Darin kann ins-
besondere geregelt werden, dass sich der Konvent 
für die Bearbeitung von Fachfragen nach Arbeits-
bereichen unterteilt. 

p		Der Konvent gibt sich eine Geschäftsordnung, in 
der aufgeführt ist, wie die Zusammenarbeit stattfin-
det, wie der Austausch und das Zusammentragen 
in der Praxis aussehen und wo Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten liegen. 

(5) Der Austausch zwischen den Mitarbeitenden in 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sowie den Mitarbeitenden in der 
Arbeit in Kindertageseinrichtungen ist zu fördern.

p		Der Kirchenkreis trägt dafür Sorge, dass es verläss-
liche Anknüpfungspunkte zwischen der Arbeit der 
Kindertageseinrichtungen und der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt. 
Dafür ist eine strukturelle Absicherung nötig. So 
können z. B. per Delegation Fachberatungen oder 
Delegierte der Kindertageseinrichtungen bzw. der 
Kitaverbände am Konvent teilnehmen, um einen 
fachlichen Austausch zu sichern und gemeinsame 
Projekte zu fördern.

§ 17
Anwendbarkeit auf Kirchenkreisverbände
Die §§ 12 bis 14 sind auf Kirchenkreisverbände ent-
sprechend anzuwenden. § 16 ist mit der Maßgabe 
anwendbar, dass der Kirchenkreisverband Delegier-
te in die Konvente der beteiligten Kirchenkreise 
entsenden kann. 

p		In Kirchenkreisverbänden haben sich mehrere 
Kirchenkreise zusammengeschlossen, in der Regel 
um zielgerichteter oder effizienter bestimmte Auf-
gaben zu übernehmen. Wenn Kirchenkreisverbän-
de Kinder- und Jugendmitarbeiter*innen angestellt 
haben oder in der Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen tätig sind, dann 
gelten die obigen Paragraphen für sie – analog zu 
den Kirchenkreisen

. 

Abschnitt 5
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der Landeskirche

§ 18
Zentrum für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland (Junge Nordkirche)

(1) Die landeskirchliche Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen wird durch das 
Zentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland (Junge Nordkirche) koordiniert. 
(2) Näheres zu Organisation, Aufbau und Aufgaben 
der Jungen Nordkirche wird durch eine Rechtsver-
ordnung geregelt.
(3) Die Junge Nordkirche entwickelt Konzeptionen 
für die landeskirchliche Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Diese werden alle 
drei Jahre evaluiert und fortentwickelt. 

p			Da die Junge Nordkirche in die Struktur des 
  Hauptbereichsgesetzes (vgl. https://www.kirchen 

recht-nordkirche.de/document/39875) einge-
bunden ist, können hier die Paragraphen nicht 
ganz gleichlautend sein wie auf der Ebene der 
Gemeinden, Kirchenkreise und Kirchengemeinde-
verbände. Entsprechend wird die Partizipation und 
Beteiligung über einen Beirat der Jungen Nord-
kirche geregelt, der in der Mehrheit aus Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht. 

 

Landeskirche
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§ 19
Kinder- und Jugendvertretung der Landeskirche 
(1) Die Kinder- und Jugendvertretung der Landes-
kirche besteht aus Delegierten der Kirchenkreise. 
Jeder Kirchenkreis entsendet durch seine Kinder- 
und Jugendvertretung vier Delegierte und zwei 
stellvertretende Delegierte aus dem Kreis seiner Eh-
renamtlichen für die Dauer von zwei Jahren in die 
Kinder- und Jugendvertretung der Landeskirche.
 
p		Junge Menschen vertreten die Interessen aller 

jungen Menschen in der Kinder- und Jugendver-
tretung der Nordkirche. Die 13 Kirchenkreise der 
Nordkirche entsenden je vier Delegierte, so dass 
die Kinder- und Jugendvertretung der Landes-
kirche aus bis zu 52 jungen Menschen unter 27 
Jahren besteht, die ein Stimmrecht haben. Dazu 
kommen bis zu 26 stellvertretende Delegierte. 

p		Die jungen Delegierten werden von den Kinder- 
und Jugendvertretungen ihrer Kirchenkreise für 
zwei Jahre entsandt. Wenn sie vor Ablauf dieser 
Zeit ihr Amt verlassen, kann aus der Kinder- und 
Jugendvertretung des jeweiligen Kirchenkreises 
nachbesetzt werden oder die stellvertretenden Per-
sonen übernehmen das Amt bis zu den nächsten 
Wahlen. 

(2) Die Kinder- und Jugendvertretung beschließt 
Grundsätze für die Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in der Nordkirche. 
Zu ihren Aufgaben gehört es insbesondere, 

 1.  zu landeskirchlichen und kirchenpolitischen 
Vorhaben Stellung zu nehmen, insbesondere 
zu solchen mit Relevanz für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene,

p		Wenn auf der landeskirchlichen Ebene Vorhaben 
geplant sind, die Auswirkungen auf junge Men-
schen haben, kann die Kinder- und Jugendver-
tretung Stellung dazu nehmen und diese in die 
entsprechenden Gremien tragen. Welche Anliegen 
junge Menschen betreffen, entscheiden dabei die 
jungen Menschen selbst.  

 2.  zu Vorhaben, die auf den Erlass einer Rechts-
verordnung oder den Beschluss eines Kir-
chengesetzes abzielen, Stellung zu nehmen, 

   p		Dies betrifft alle Kirchengesetzesentwürfe  
und alle Rechtsverordnungsentwürfe und ist 
in § 20 weiter ausgeführt.  

 3.  bei Gremienbesetzungsverfahren nach den 
jeweils geltenden Vorschriften mitzuwirken, 

 p		Die Landeskirche entsendet Kinder- und Jugend-
delegierte in unterschiedlichste Gremien innerhalb 
und außerhalb der Landeskirche. 

 4.  ehrenamtliche Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene für die Schlichtungsstelle vorzu-
schlagen und 

 p		Die Kinder- und Jugendvertretung schlägt der Lan-
dessynode für die Schlichtungsstelle (§ 24) fünf 
junge Menschen vor. Die Landessynode beruft die 
Mitglieder der Schlichtungsstelle. 

 5.  Delegierte als Jugendvertreterinnen und Ju-
gendvertreter der Nordkirche in jugendpoliti-
sche und kirchliche Gremien zu entsenden. 

 p		Demnach delegiert das Gremium z. B. in den Lu-
therischen Weltbund, in die Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jungend in Deutschland (aej), 
die Generalversammlung des Zentrums für Mission 
und Ökumene. Wo möglich, entscheidet die Kin-
der- und Jugendvertretung der Landeskirche über 
die Entsendung der Delegierten selber. Sollte dies 
durch das Regelwerk der anfragenden Stelle nicht 
möglich sein, unterbreitet die Kinder- und Jugend-
vertretung der Kirchenleitung oder dem entspre-
chenden Gremium Vorschläge. 

Für alle Delegationen und Besetzungen gilt, dass 
die Delegierten nicht Teil der Kinder- und Jugendver-
tretung der Landeskirche sein müssen, wohl aber Kir-
chenmitglieder, sobald es sich um kirchliche Gremien 
handelt. Hier gilt die Verfassung der Landeskirche, 
die in Artikel 6 die Kirchenmitgliedschaft für kirchliche 
Gremien voraussetzt. Die Delegierten dürfen nicht älter 
als 27 Jahre sein. 

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche
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(3) Die Geschäftsführung obliegt der Jungen Nord-
kirche.

p		Die Geschäftsführung, also das Vorhalten von 
Unterstützung, Finanzen, Strukturen, Ressourcen 
und Räumen, liegt bei der Jungen Nordkirche. In 
ihrem Haushalt sind Mittel und Personalressourcen 
eingeplant, die der Unterstützung der Kinder- und 
Jugendvertretung der Nordkirche dienen.

(4) Die Kinder- und Jugendvertretung gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

p		Die Kinder- und Jugendvertretung der Landes-
kirche kann mit ihrer Geschäftsordnung selbst 
entscheiden, wie sie z. B. Gremienbesetzungsver-
fahren organisiert, welche und wie viele Ausschüs-
se mit welchen Befugnissen sie bildet. Sie legt 
in ihrer Geschäftsordnung auch fest, in welchem 
Rhythmus alle Delegierten zusammenkommen, in 
welcher Form die Vertretung tagt, wie die Wahlen 
durchgeführt werden und wie Diskussionen ge-
führt werden (siehe Muster-Geschäftsordnung ab 
Seite 53).

§ 20
Folgenabschätzung 

(1) Regelungsvorhaben der Landeskirche sind da-
rauf zu prüfen, welche Auswirkungen diese auf die 
Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen haben.

(2) Das Landeskirchenamt legt alle Vorhaben, die 
auf den Erlass einer Rechtsverordnung oder den 
Beschluss eines Kirchengesetzes abzielen, spätes-
tens mit Abgabe für das Kollegium des Landeskir-
chenamts der Jungen Nordkirche mit der Möglich-
keit zur Stellungnahme und weiteren Prüfung vor. 
Sind nur geringfügige Auswirkungen zu erwarten, 
so nimmt diese zu dem Vorhaben Stellung. Ansons-
ten leitet sie das Vorhaben der Kinder- und Jugend-
vertretung der Landeskirche zur weiteren Prüfung 
und Stellungnahme nach § 19 Absatz 2 Nummer 2 
dieses Kirchengesetzes zu.

p		Die Junge Nordkirche übernimmt die Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Folgenabschätzung und 
stellt entsprechende personelle Ressourcen zur 
Verfügung. Über eine zentrale Mailadresse (gfa@
junge.nordkirche.de) erhält sie Nachricht über ent-

sprechende Vorhaben. Sie bereitet die jeweilige 
Folgeabschätzung in Absprache mit der Kinder- 
und Jugendvertretung der Landeskirche für diese 
vor und begleitet das Verfahren. Sind nur geringfü-
gige Auswirkungen zu erwarten, verfasst und ver-
schickt die Junge Nordkirche eine Stellungnahme. 
Diese geht der Kinder- und Jugendvertretung zur 
Kenntnis zu. 

(3) Die Kinder- und Jugendvertretung der Landes-
kirche kann zur Durchführung ihrer Prüfung einen 
Ausschuss bilden, der mehrheitlich aus ihrer Mitte 
zu besetzen ist. Diesem kann auch die Befugnis zur 
Stellungnahme übertragen werden.

p	Die Kinder- und Jugendvertretung entscheidet 
selber, wie sie das Prüfverfahren gestaltet, ob das vor-
geschlagene Prüfverfahren praxisrelevant ist oder Ver-
änderungen notwendig sind und ob weitere Beratung 
erforderlich ist, zum Beispiel durch einen Ausschuss. 

§ 21
Konferenz der Kinder- und Jugendwerke 

(1) Die Konferenz der Kinder- und Jugendwerke 
setzt sich zusammen aus den Kinder- und Jugend-
werken bzw. Fachstellen für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Kir-
chenkreise, der Kirchenkreisverbände, der Jungen 
Nordkirche und den in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen tätigen 
Diensten und Werken im Bereich der Hauptberei-
che. Hierzu entsendet jede der beteiligten Stellen 
eine delegierte Person, die in einem kirchlichen 
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zu der ent-
sendenden Stelle steht.

p		Die Konferenz der Kinder- und Jugendwerke be-
steht bereits. Sie ist aktuell nur besetzt mit allen 
Mitarbeiter*innen der Kirchenkreiswerke. Nicht 
beteiligt sind bisher andere Dienste und Werke der 
landeskirchlichen Ebene, die mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen arbeiten. Daher 
verändert sich die aktuelle Konferenz mit diesem 
Paragraphen: Sie wird institutionell erweitert und 
damit fachlich breiter und übergreifender aufge-
stellt. 

p		Jede beteiligte Stelle bzw. jedes Werk entsendet 
zukünftig eine*n Delegierte*n. 

Landeskirche
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(2) Die Konferenz der Kinder- und Jugendwerke 
dient dem fachlichen Austausch, der konzeptionel-
len Ausrichtung, der Koordinierung gemeinsamer 
Vorhaben und Projekte und der Fortbildung. Sie 
kann Empfehlungen aussprechen und Vorschläge 
an die Gesamtkonferenz der Hauptbereiche zur 
Verwendung von hauptbereichsübergreifenden 
Mitteln für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen richten.
 
p		Die Konferenz bietet die Möglichkeit, haupt-

bereichsübergreifende Projekte gemeinsam zu 
entwickeln und diese über die jeweiligen Hauptbe-
reichsleitungen in die Gesamtkonferenz der Haupt-
bereiche einzutragen. Der Paragraph fördert daher 
die Vernetzung der verschiedenen Bereiche und 
Ebenen in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. 

(3) Die Geschäftsführung erfolgt durch die Junge 
Nordkirche. Die Konferenz gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.
 
p		Die Bereitstellung von finanziellen Ressourcen und 

die Verwaltung der Konferenz wird durch die Jun-
ge Nordkirche übernommen. 

Abschnitt 6
Evangelische Jugendverbandsarbeit

§ 22
Grundsätze

(1) Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen im Sinne dieses Kirchengesetzes 
in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Kirchenge-
meindeverbänden, Kirchenkreisverbänden und der 
Landeskirche ist zugleich Jugendverbandsarbeit im 
Sinne der Regelungen des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch zur Jugendgruppen- und Jugendver-
bandsarbeit.

p		In § 11 SGB VIII (Sozialgesetzbuch) heißt es über 
die Jugendarbeit: Angebote „sollen an den In-
teressen junger Menschen anknüpfen und von 
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaft-
licher Mitverantwortung und zu sozialem Enga-
gement anregen und hinführen. Dabei sollen die 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für 
junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt 
werden.

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche
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		Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, 
Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen 
Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder 
bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und 
gemeinwesenorientierte Angebote.“

p		Und weiter in § 12 Absatz 2 SGB VIII: „In Jugend-
verbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit 
von jungen Menschen selbst organisiert, gemein-
schaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit 
ist auf Dauer angelegt und in der Regel auf die 
eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber 
auch an junge Menschen wenden, die nicht Mit-
glieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zu-
sammenschlüsse werden Anliegen und Interessen 
junger Menschen zum Ausdruck gebracht und 
vertreten.“

p		Evangelische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen orientiert sich in aller Regel 
an diesen Kriterien und ist damit (siehe auch § 2 
KJG) als Evangelische Jugendverbandsarbeit staat-
lich anerkannt. So heißt es in § 75 Absatz 3 SGB 
VIII weiter, dass „Kirchen und Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts sowie die auf 
Bundesebene zusammengeschlossenen Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege … anerkannte Träger 
der freien Jugendhilfe“ sind.

p		Damit kann evangelische Jugendverbandsarbeit 
staatlich gefördert werden. Möglichkeiten von 
finanzieller Förderung sind auf Seite 82 nachzu-
lesen.  

(2) Alle Mitwirkenden der Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen sind Teil 
evangelischer Jugendverbandsarbeit.

(3) Die Landeskirche ist Mitglied in der Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend in Deutsch-
land e.V.

§ 23
Zusammenarbeit mit selbstständigen Jugend-
gruppen und Jugendverbänden

(1) Die Evangelische Jugend in der Nordkirche 
kann mit selbstständigen Jugendgruppen und 
Jugendverbänden, wie Vereinen und Stiftungen 
zusammenarbeiten, soweit diese die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Sinne der kirchlichen Ordnung ausüben, ins-
besondere die in Artikel 1 Absatz 7 und 8 der 
Verfassung und die im Präventionsgesetz niederge-
legten Grundsätze teilen und über Schutzkonzepte 
entsprechend der Präventionsgesetzausführungs-
verordnung verfügen. Die Prüfung der Vorausset-
zungen obliegt der jeweiligen Körperschaft. Das 
Landeskirchenamt schließt Vereinbarungen über 
die landeskirchliche Zusammenarbeit mit den Ju-
gendgruppen und Jugendverbänden und führt eine 
Liste anerkannter Jugendgruppen und Jugendver-
bände.

(2) Unter den Voraussetzungen nach Absatz 1 ist 
eine Förderung von selbstständigen Jugendverbän-
den durch die Nordkirche möglich.
 
p		Dieser Paragraph dient der Klarheit in der Zusam-

menarbeit mit anderen Vereinen und Verbänden, 
insbesondere dann, wenn diese durch Mittel der 
Landeskirche gefördert werden.

p		Eine Kooperation mit anderen religiösen Jugend-
verbänden, Sportvereinen, Jugendfeuerwehren 
oder weiteren Akteur*innen im Sozialraum der Ge-
meinde, des Kirchenkreises oder der Landeskirche 
ist wünschenswert und wichtig. 

p		Eine Kooperation mit anerkannten Trägern der 
Jugendhilfe ist in der Regel unkompliziert, da diese 
dem Sozialgesetzbuch unterliegen und entspre-
chende Schutzkonzepte und Präventionsrichtlinien 
verpflichtend erfüllen müssen. Eine Hilfestellung 
sollen die zu schließenden Vereinbarungen durch 
das Landeskirchenamt bieten.
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Abschnitt 7
Schlichtungsstelle 

§ 24
Schlichtungsstelle für die Arbeit mit Kindern,  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen

(1) Es wird eine Schlichtungsstelle für die Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen eingerichtet. Sie soll nach Möglichkeit eine 
einvernehmliche Lösung herbeiführen, wenn die 
Beteiligten eines Konflikts diesen gemeinsam nicht 
lösen können. Sie kann angerufen werden, wenn 
sich Kinder- und Jugendvertretungen oder andere 
kirchliche Gremien nach diesem Gesetz in ihren 
Rechten verletzt fühlen oder Anträge nach Auf-
fassung der Antragsstellenden ohne zureichende 
Begründung nicht oder unzureichend beschieden 
werden und die jeweiligen Dienstvorgesetzten oder 
aufsichtführenden Stellen keine Abhilfe schaffen. 
Der nach allgemeinen Gesetzen gegebene Rechts-
weg bleibt unberührt. 

(2) Die Schlichtungsstelle für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht 
aus neun Mitgliedern, die von der Landessynode 
für die Dauer ihrer Amtszeit wie folgt berufen wer-
den:

1.  ein in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhält-
nis im Bereich der Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen außerhalb der 
Nordkirche stehendes Mitglied auf Vorschlag der 
Jungen Nordkirche, 

2.  ein in einem kirchlichen Dienst- oder Beschäf-
tigungsverhältnis im Bereich der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen zu einer Kirchengemeinde oder zu einem 
Kirchengemeindeverband stehendes Mitglied 
auf Vorschlag der Konferenz der Kinder- und 
Jugendwerke,

3.  ein in einem kirchlichen Dienst- oder Beschäf-
tigungsverhältnis im Bereich der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zu einem Kirchenkreis oder einem Kirchenkreis-
verband stehendes Mitglied auf Vorschlag der 
Konferenz der Kinder- und Jugendwerke, 

 4.    ein in einem kirchlichen Dienst- oder Beschäf-
tigungsverhältnis im Bereich der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zur Landeskirche stehendes Mitglied auf Vor-
schlag der Konferenz der Kinder- und Jugend-
werke und 

 5.  fünf ehrenamtliche Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene auf Vorschlag der Kinder- und 
Jugendvertretung der Landeskirche.
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(3) Die Geschäftsführung der Schlichtungsstelle für 
die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen obliegt dem Landeskirchenamt.

(4) Die Geschäftsordnung der Schlichtungsstelle 
erlässt das Landeskirchenamt im Einvernehmen 
mit der Kinder- und Jugendvertretung der Landes-
kirche. 

p		Der Weg zur Schlichtungsstelle führt über die Kin-
der- und Jugendvertretungen oder andere kirch-
liche Gremien. Sie steht also nur Gremien offen, 
nicht Einzelpersonen. Die Schlichtungsstelle für 
die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen wird von der Landessynode für die 
Dauer ihrer Amtszeit berufen. 

p		Die Schlichtungsstelle wird dann angerufen, wenn 
alle anderen Instanzen erfolglos durchlaufen sind, 
um das Recht auf Beteiligung einzufordern.

p		Die Schlichtungsstelle bietet somit einen doppelten 
Schutz – neben dem Beschwerderecht aus  
§ 5 Absatz 3 und dem Recht, den „normalen“ 
Dienstweg zu beschreiten (z. B. bei dem Dienstvor-
gesetzen oder dem zuständigen leitenden Gremi-
um), um die Wahrung der Rechte zu ermöglichen.
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2.3.  Änderung weiterer Vorschriften

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche

Artikel 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach seiner 
Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
 1.  die Ordnung für das Nordelbische Jugendwerk 

der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche vom 5. Juni 1985 (GVOBl. S. 129), die zu-
letzt durch Rechtsverordnung vom 14. Februar 
2008 (GVOBl. S. 76) geändert worden ist,

 2.  das Kirchengesetz zur Ordnung der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen in der Pommerschen 
Evangelischen Kirche vom 20. März 1999 (ABl. 
S. 54), 

 3.  die Ausführungsbestimmung zum Kirchenge-
setz zur Ordnung der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen in der Pommerschen Evangelischen 
Kirche vom 25. Februar 2000 (ABl. S. 88) und

 4.  das Kirchengesetz über die Ordnung des Frau-
enwerkes der Pommerschen Evangelischen 
Kirche vom 17. November 1996 (ABl. 1997,  
S. 58).

p		Übergangsbestimmungen für die Umsetzung des 
Gesetzes regeln Kirchengemeinden und Kirchen-
kreise jeweils für sich eigenständig. 

p		Das Gesetz ist ab dem Tag nach seiner Veröffent-
lichung in Kraft. Alle bestehenden Gremien, die 
diese Anforderungen erfüllen, bleiben im Amt. Die 
Gremien, die die Anforderungen nicht erfüllen, sind 
verpflichtet, sich entsprechend dem Gesetz zu ver-
ändern, und dies so zeitnah wie möglich. 

p		Die Gremien bleiben bestehen, bis ggf. neue Kon-
zeptionen entstanden sind, aus denen sich dann 
ggf. veränderte Besetzungen ergeben. Laut Verfas-
sung der Nordkirche bleiben die amtierenden Mit-
glieder bis zur konstituierenden Sitzung der neuen 
Gremien im Amt, sodass sich kein Vakuum und 
keine Handlungsunfähigkeit ergibt.  
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3. Vorgaben des Kinder- und Jugendgesetzes umsetzen – 

3.1 Checkliste Kirchengemeinde
Das Kinder- und Jugendgesetz ist ein wichtiger Schritt, 
um die vielerorts bereits großartig umgesetzte Beteili-
gung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen zu verankern und zu vertiefen. Diese Checkliste 

verhilft zu einem schnellen Überblick, wie es um die 
Umsetzung der Vorgaben des KJG in Ihrer Kirchen-
gemeinde steht – und gibt vielleicht gute Anregungen, 
wo neue spannende Schritte auf Sie warten.

Super! 
Wurde es gemeinsam 
mit jungen Menschen 
entwickelt?
Wird es regelmäßig 
gemeinsam mit 
jungen Menschen 
evaluiert und über-
arbeitet?
Beinhaltet das Kon-
zept detaillierte Struk-
turen der Beteiligung 
von jungen Menschen 
in der Gemeinde?

Fördern Sie in Ihrer Kirchengemeinde 
aktiv die Beteiligung der jungen Men-
schen?

  Die Beratung und Mitentscheidung durch 
junge Menschen wird bei allen Themen, 
die ihre Lebenswelt betreffen, aktiv ein-
gefordert und ermöglicht.

  Dank inklusiver Beteiligungsstrukturen 
werden wirklich Kinder UND Jugendliche 
UND junge Erwachsene beteiligt.

  Es gibt an relevanten Stellen feste An-
sprechpartner für die junge Menschen.

  Die Eigeninitiativen der jungen Menschen 
werden wertschätzend begleitet und 
unterstützt.

  Die jungen Menschen werden in alters-
angemessener Form rechtzeitig und 
umfassend über Themen informiert, 

 die ihre Lebenswelt in der Gemeinde   
 betreffen.

Großartig. Haben Sie viel-
leicht Lust, davon zu erzählen 
und evtl. andere Kirchenge-
meinden mit Rat und Tipps 
zu unterstützen? 
kjg@junge.nordkirche.de

Unterstützung 
finden Sie in 
dieser Hand-
reichung. Auch 
Ihr Kirchenkreis 
(z. B. Fachstellen, 
KJV)  berät Sie 
gerne.

Verabreden Sie sich 
mit allen relevanten 
Beteiligten (junge 
Menschen, Mit-
arbeitende aus den 
relevanten Arbeitsbe-
reichen, Vertreter*in-
nen des Kirchen-
kreisrats)

Bringen Sie die engagierten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsene 
zusammen; informieren Sie sich gemein-
sam über die Chancen einer Kinder- und 
Jugendvertretung  (mithilfe dieser Hand-
reichung); unterstützen Sie die jungen 
Menschen im Prozess der Gründung einer 
ihren Interessen / Möglichkeiten gemäßen 
Form der Selbstorganisation.

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Hat die Kirchen-
gemeinde ein 
Konzept für die 
Arbeit mit jungen 
Menschen?               

Gibt es in Ihrer Kirchen-
gemeinde eine Kinder- und 
Jugendvertretung bzw. 
eine andere Form der 
Selbstorganisation von 
Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen?
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Super! 
Wurde es gemeinsam 
mit jungen Menschen 
entwickelt?
Wird es regelmäßig 
gemeinsam mit 
jungen Menschen 
evaluiert und über-
arbeitet?
Beinhaltet das Kon-
zept detaillierte Struk-
turen der Beteiligung 
von jungen Menschen 
im Kirchenkreis?

Fördern Sie in Ihrem Kirchenkreis aktiv 
die Beteiligung der jungen Menschen?

  Die Beratung und Mitentscheidung 
  junger Menschen wird bei allen Themen, 

die ihre Lebenswelt betreffen, aktiv ein-
gefordert und ermöglicht.

  Dank inklusiver Beteiligungsstrukturen 
werden tatsächlich Kinder UND Jugend-
liche UND junge Erwachsene beteiligt.

  Es gibt an relevanten Stellen feste An-
sprechpartner*innen für die jungen 
Menschen.

  Die Eigeninitiativen junger Menschen 
werden wertschätzend begleitet und 
unterstützt.

  Junge Menschen werden in altersange-
messener Form rechtzeitig und umfas-
send über Themen informiert, die ihre 
Lebenswelt im Kirchenkreis betreffen.

Großartig. Haben Sie viel-
leicht Lust, davon zu erzählen 
und evtl. andere Kirchenge-
meinden mit Rat und Tipps
zu unterstützen? 
gfa@junge.nordkirche.de

Unterstützung fin-
den Sie in dieser 
Handreichung. 
Auch die Junge 
Nordkirche und 
die KJV beraten 
Sie gerne.

Verabreden Sie sich 
mit allen relevanten 
Beteiligten (junge 
Menschen, Mit-
arbeitende aus den 
relevanten Arbeitsbe-
reichen, Vertreter*in-
nen des Kirchen-
kreisrats) 

Bringen Sie die engagierten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsene 
zusammen; informieren Sie sich gemein-
sam über die Chancen einer Kinder- und 
Jugendvertretung  (mithilfe dieser Hand-
reichung); unterstützen Sie die jungen 
Menschen im Prozess der Gründung einer 
ihren Interessen / Möglichkeiten 
gemäßen Form der Selbstorganisation.

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Gibt es in Ihrem Kirchen-
kreis eine Kinder- und 
Jugendvertretung bzw. 
eine andere Form der 
Selbstorganisation von 
jungen Menschen?

Hat der Kirchen-
kreis ein Konzept 
für die Arbeit mit 
jungen  Menschen?                

3.2 Checkliste Kirchenkreis

Das Kinder- und Jugendgesetz ist ein wichtiger Schritt, 
um die vielerorts bereits großartig umgesetzte Beteili-
gung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen zu verankern und zu vertiefen. Diese Checkliste 

verhilft zu einem schnellen Überblick, wie es um die 
Umsetzung der Vorgaben des KJG in Ihrem Kirchen-
kreis steht – und gibt vielleicht gute Anregungen, wo 
neue spannende Schritte auf Sie warten.
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3.2 Checkliste Landeskirche

Das Kinder- und Jugendgesetz ist ein wichtiger Schritt, 
um die vielerorts bereits großartig umgesetzte Beteili-
gung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse
nen zu verankern und zu vertiefen. Diese Checkliste 

verhilft zu einem schnellen Überblick, wie es um die 
Umsetzung der Vorgaben des KJG auf der Nordkir-
chen-Ebene steht.  

… Stellenbesetz-
ungen

… Besetzungsver-
fahren in Gremien         … Schlichtungsstelle      

… der Planung 
eines Gesetzes/

einer Rechtsverord-
nung durch die

Junge 
Nordkirche …

Sind Stellen, die be-
setzt werden, relevant 
für junge Menschen?

Welche Gremien 
werden mit jungen 
Menschen? 
Welche jungen 
Menschen werden in 
den Auswahlprozess 
einbezogen?  
Wer delegiert?       

Junge Menschen 
werden durch § 24 
Absatz 2 Satz 5 in die 
Schlichtungsstelle 
berufen

… beteiligt 
junge Men-
schen durch 
den Beirat 
der Jungen 
Nordkirche 
an ihrer 
Arbeit und 
Konzeption

Landeskirchliche 
Ebene (Hauptbereiche, 
Dienste und Werke, 
Landeskirchenamt) 
beteiligt junge 
Menschen bei …     
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i …
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…
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i …
/ Z
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it 
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t m
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…Gibt Gesetzes-
vorhaben und 
Rechtsverord-

nungsvorhaben 
bei erwartbaren 

Auswirkugen 
für junge 

Menschen zur 
Prüfung weiter 

an …

unterstützen oder helfen kann …    Kinder- und Jugendvertretung

Landeskirchliche 
Ebene (Hauptbereiche, 
Dienste und Werke, 
Landeskirchenamt) 
beteiligt junge 
Menschen bei …     

Werden junge Men-
schen einbezogen? 
Wo und wie? Welche 
jungen Menschen?  

Welche jungen 
Menschen werden 
angesprochen um 
in Gremien mitzu-
wirken? Werden alle 
angesprochen und 
befähigt, Ämter zu 
übernehmen?
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4. So klappt Partizipation! 
Praktische Umsetzungshilfen 

Beteiligung von jungen Menschen ermöglichen, 
fördern und begleiten 

Die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ist eine Aufgabe für 
Menschen jeden Alters. Wo und wie junge 
Menschen aufgefordert sind, in der Nord-
kirche mitzumischen, mitzugestalten und 
mitzuentscheiden, wird in Kapitel 1 aus-
führlicher beschrieben. Es liegt in der 
Verantwortung der Erwachsenen, 
die Umsetzung dieser Beteiligungs-
möglichkeiten zu sichern, zu för-
dern und zu begleiten. 

Im KJG werden an verschie-
denen Stellen grundlegen-
de Aufgaben benannt. 
Damit wird die Basis für 
eine wirkungsvolle Beteili-
gungskultur gelegt:

Mitsprache
Mitentscheidung
Aktiv-Beteiligung

Interessens- 
und Meinungs-

bildung

Information
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a.    Eine inklusive Grundhaltung   
einnehmen 

Es werden grundsätzlich ALLE Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in den Blick 
genommen und in ihrer Diversität mit ihren ver-
schiedenen Sichtweisen beteiligt (§ 3 Absatz 1). 
Damit diese Haltung sich in der alltäglichen 
Praxis niederschlägt, können folgende Fragen 
hilfreiche Anstöße bieten: 

p		Sind Freizeiten und die Arbeit mit Konfir-
mand*innen so angelegt, dass auch Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen und be-
sonderen Bedürfnissen teilnehmen können? 

p		Bin ich vorbereitet auf eine Geschlechterviel-
falt bei Freizeiten und die Frage z. B. nach der 
Unterbringung beim Schlafen? 

p		Wie hoch sind Teilnahmegebühren bei Frei-
zeiten oder anderen Angeboten? Fühlen sich 
bei dem Preis wirklich alle angesprochen? 
Wie gestalte ich in konkreten Fällen finanzielle 
Unterstützung?

p		Denke ich bei Beteiligung vor allem an Ju-
gendliche und junge Erwachsene oder habe 
ich auch Kinder im Blick?

p		Werden im Rahmen meiner Angebote alle 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen gleichermaßen behandelt, unabhängig 
von Herkunft, Aussehen, Sprache?

b.   Inklusive Sprache und Beteili-
gungsformen finden 

Aus der inklusiven Grundhaltung entsteht eine 
herausfordernde Aufgabe. Denn die jungen Men-
schen sollen über Themen, die ihre Lebenswelt 
betreffen, informiert und an entsprechenden Ent-
scheidungs- und Gestaltungsprozessen beteiligt 
werden. Deshalb gilt es, sowohl eine (An-)Spra-
che als auch Beteiligungsformen und -methoden 
zu finden, die dem Denken und Handeln der 
jungen Menschen in all ihrer Vielfalt entsprechen. 
(§ 3 Absatz 3 und Absatz 5) 
Dabei geht es weniger darum, eine Pauschal-
lösung zu finden, die für alle gleichermaßen gut 

funktioniert. Viel entscheidender ist es, sich Aus-
schlüsse bewusst zu machen und zu überlegen, 
wie man mit vergleichsweise kleinen Verände-
rungen Barrieren abbauen kann und an welcher 
Stelle es unterschiedliche Beteiligungsangebote 
braucht. Folgende Aspekte können bei der Frage 
nach den bestehenden Hürden und ihrem Ab-
bau bereichernd sein: 

p		Welche Kanäle nutze ich, um junge Men-
schen auf Beteiligungsmöglichkeiten auf-
merksam zu machen? Wen spreche ich da-
mit an, wen schließe ich aus? Werden Flyer/
Plakate im Gemeindehaus noch wahrgenom-
men oder sind digitale Kommunikationswege 
(Social Media, Messengergruppen) sinnvoller, 
weil sie z. B. Jugendliche dort abholen, wo 
sie ohnehin viel Zeit verbringen? 

Niedrigschwellig denken – komplizierte Sachver-
halte oder Diskussionen lassen sich z. B. durch 
Graphic Recording, Papercut-Videos oder Rol-
lenspiele kinder- und jugendgerecht aufbereiten 
und sprachlich oder bildhaft vermitteln, um dann 
gemeinsam darüber zu sprechen. Umfangreiche 
und voraussetzungsvolle Sitzungsprotokolle stel-
len hingegen ohne zusätzliche Aufbereitung in 
den meisten Fällen eine Barriere dar. 

c.  Feste Ansprechpartner*innen   
benennen 

Eine nachhaltige Partizipationsstruktur braucht 
Personen, die sowohl jungen Menschen als auch 
Fachkräften Unterstützung bei Fragen rund um 
das KJG und möglichen Beteiligungsstrategien 
bieten und die vor Ort, in der Region, im Kir-
chenkreis Sachverhalte erklären, Informationen 
aufbereiten und Zusammenhänge beschreiben 
können. Sowohl Hauptamtliche als auch Eh-
renamtliche können Ansprechpersonen sein. 
Aufgaben und Themen lassen sich dabei auf 
unterschiedliche Köpfe verteilen, es sollte ledig-
lich transparent gemacht werden, wer für was 
zuständig ist.
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d.    Interesse und Beteiligungsformen 
schaffen

Sind junge Menschen bislang noch nicht aktiv be-
teiligt, so ist es in einem ersten Schritt entscheidend, 
mit ihnen ins Gespräch zu kommen, gemeinsam 
Beteiligungsperspektiven zu entwickeln und sie für 
die damit einhergehenden Aufgaben zu gewinnen. 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die Junge 
Nordkirche haben die Pflicht, die Beteiligung der 
jungen Menschen aktiv zu fördern. Konkret bedeutet 
dies:
 
p		Junge Menschen müssen von den Möglichkei-

ten zur Beteiligung wissen (§ 5 Absatz 2).
p		Sie haben das Recht, über alles informiert zu 

werden, was ihre Lebenswelt in der Kirche be-
trifft (§ 3 Absatz 3). Welche Themen relevant 
sind, wird nicht aus Erwachsenenperspektive 
bestimmt, sondern bei den Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen selbst erfragt. 
Mögliche Themen sind etwa der Kinder- oder 
Jugendgottesdienst, kirchenmusikalische oder 
generationenübergreifende Angebote, die Konfi-
Arbeit, der Jugendraum, bauliche Maßnahmen, 
finanzielle und personelle Ausstattung der 
Kinder- und Jugendarbeit etc. Die Informations-
weitergabe kann z. B. durch einen regelmäßigen 
Austausch mit dem KGR oder einen Newsletter 
erfolgen. Auch digitale Tools, in denen aktuelle 
Vorhaben oder öffentliche Protokolle des KGR 
für die Jugendvertretung einsehbar sind, wären 
hier denkbar. Wichtig ist, dass die Informationen 
altersgemäß aufbereitet und verständlich sind. 

p		Kirchengemeinden, Kirchenkreise und die Jun-
ge Nordkirche tragen Sorge dafür, dass über 
die Informationsweitergabe hinaus auch eine 
Beteiligung von jungen Menschen bei allen 
Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen, 
stattfindet. Die Kirchengemeinden und Kirchen-
kreise begleiten und fördern die Bildung einer 
Kinder- und Jugendvertretung bzw. entwickeln 
gemeinsam mit den jungen Menschen alternati-
ve Beteiligungsformen (§ 8 Absatz 2). 

p		Beteiligung wird auch außerhalb von Gremien-
arbeit gedacht: Wie können z. B. Konfi-Gruppen, 
Kinderchöre, Gemeindepfadfinder, Vorberei-
tungsteams von Gottesdiensten und themen-
bezogene Arbeitsgruppen an Entscheidungen 
in der Gemeinde/im Kirchenkreis/in der Nordkir-
che beteiligt werden, ohne dass sie ausschließ-
lich in Gremien sitzen müssen?

p		Durch entsprechende fachliche Begleitung er-
werben junge Menschen die Fähigkeiten, sich 
selbstständig für ihre Interessen einzusetzen  
(§ 3 Absatz 6).
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e.   Vorhandene Beteiligung unter-
 stützen und wertschätzen 

Zeigen junge Menschen Eigeninitiative, bringen 
sich aktiv mit ihren Meinungen und Haltungen ein 
und haben den Raum, sich selbstständig zu organi-
sieren – dann gilt es für die leitenden Gremien und 
die verantwortlichen Haupt- und Ehrenamtlichen, 
sie darin konstruktiv und wertschätzend zu unter-
stützen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen (§ 
7 Absatz 2; § 8 Absatz 1). Das Wahrnehmen und 
Ernstnehmen der Ideen von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen und die Bereitschaft, 
diese mit ihnen zu diskutieren, sind dabei grund-
legend. Darüber hinaus kann sich Wertschätzung in 
der Praxis vielfältig äußern, zum Beispiel …
p		in der regelmäßigen Einladung der Jugendver-

tretung in den KGR bzw. regelmäßige Besuche 
des KGR-Vorsitzes in der Jugendvertretung 
(und nicht erst bei Krisen oder Ähnlichem). 

p		indem ehrenamtlichen Jugendlichen Schlüssel/
Transponder für das Gemeindehaus anvertraut 
werden.

p		im gemeinsamen Überlegen von Raumkonzep-
ten (Wollen die Jugendlichen immer die „Keller-
kinder“ sein oder evtl. einen Raum gemeinsam 
mit den Senior*innen nutzen? Und wie kann 
das so gehen, dass die einen nicht über die 
anderen schimpfen?). 

p		durch Mitentscheiden über Bauvorhaben, in-
dem Baupläne erläutert und gemeinsam mit der 
Jugendvertretung durchdacht werden. Dies hat 
einen nachhaltigen Charakter, da die Räume 
auch von kommenden Generationen genutzt 
werden. 

f.   Die Mitbestimmung von jungen  
Menschen vor Ort nachhaltig stär-
ken und strukturell absichern 

In den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und in 
der Jungen Nordkirche wird konzeptionell veran-
kert, wie die jungen Menschen informiert und an 
Entscheidungsfindungen beteiligt werden, welche 
Kompetenzen zur Mit- bzw. Selbstgestaltung den 
jungen Menschen jeweils übertragen werden und 
wie die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
gestaltet wird (§ 5 Absatz 1; § 7 Absatz 3; § 13 Ab-
satz 1). An der Erstellung dieser Konzeption wirken 
junge Menschen mit (§ 7 Absatz 3; § 13 Absatz 
1) (weitere Infos zum Erarbeiten einer Konzeption 

s. Kapitel 8). In den Geschäftsordnungen der je-
weiligen Gremien lässt sich außerdem verbindlich 
regeln, in welchem Rhythmus die Jugendvertretung 
zum Austausch eingeladen ist, wer im KGR im re-
gelmäßigen Austausch mit der Jugendvertretung ist 
und wer dafür verantwortlich ist.

g.   Evaluation und     
Qualitätsentwicklung 

Sowohl einzelne Partizipationsformate und -metho-
den als auch die gesamte Partizipationsstruktur 
werden in regelmäßigen Abständen und unter 
Beteiligung der jungen Menschen evaluiert und 
die Ergebnisse schriftlich und für alle zugänglich 
festgehalten. Wie oft und in welcher Form eine 
Evaluation stattfindet, wird gemeinsam beschlossen 
und in die Konzeption mit aufgenommen. Gerade 
bei langfristig angelegten Beteiligungsstrukturen 
ist ein prozessbegleitender Blick wichtig, der die 
Zufriedenheit der Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, aber auch die der Fachkräfte syste-
matisch erfragt: 

p		Werden mit den Beteiligungsangeboten die 
jungen Menschen erreicht, die erreicht werden 
sollen? Wenn nicht – woran könnte das liegen?

p		Entsprechen die Beteiligungsangebote den Be-
dürfnissen der jungen Menschen? Wenn nicht, 
wie müssten z. B. Gremienarbeit oder einzelne 
Partizipationsformate sich verändern? 

p		Fühlen sich Haupt- und Ehrenamtliche für die 
neuen Aufgaben ausreichend qualifiziert? Wenn 
nicht – wie könnten sie unterstützt werden? Gibt 
es ausreichend Fortbildungsangebote und fach-
lichen Austausch?

Bei Fragen zur praktischen Umsetzung des Kinder- 
und Jugendgesetzes sind die Kinder- und Jugend-
werke beratend tätig und vermitteln bei Bedarf an 
die entsprechenden Fachstellen. Darüber hinaus 
können die Kinder- und Jugendvertretungen als 
Expert*innen in eigener Sache weiterhelfen.

Weiterführende Praxistipps für konkrete Arbeits-
bereiche (partizipative Bewerbungsverfahren, Frei-
zeiten, Konfi-Arbeit, Kindergruppen) stehen auf der 
Internetseite der Jungen Nordkirche zum Download 
bereit: https://www.junge-nordkirche.de/kjg-hand-
reichung 
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5. Konzeption für die Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen

5.1. Wozu braucht es eine Konzeption?
Was tun wir eigentlich für die jungen Menschen? 
Was wollen die jungen Menschen, was brauchen 
sie? 
p		Wie beziehen wir junge Menschen in unsere Arbeit 

mit ein?  Dass die leitenden Gremien der Kirchen-
kreise und Kirchengemeinden diese wertvollen 
Fragen mindestens einmal pro Amtszeit in den 
Blick nehmen, das wird durch die im KJG geregel-
te Verpflichtung zur Konzeptionsarbeit sicherge-
stellt (siehe § 7 Absatz 3, § 13 Absatz 1 und § 18 
Absatz 3). 

Das Entwickeln der Konzeption soll die wichtige Arbeit 
mit jungen Menschen bereichern und unterstützen. 
Jede Konzeption ist so individuell wie die Arbeit, die 
sie beschreibt – und das ist gut so. Dieses Kapitel ist 
eine Einladung und Anregung: So könnte eine Kon-
zeption aussehen – es kann aber auch ganz anders 
sein.

Wer schon einmal ein Möbelstück des berühmten 
Schweden zusammengebaut hat, weiß, wie wertvoll 
ein guter Bauplan ist – umso mehr, wenn mehrere 
Menschen zusammen daran werkeln. Eine Konzeption 
als „Bauplan“ für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen gibt Antwort auf die wichti-
gen W-Fragen: 
• Wer will etwas erreichen – und warum?
• Was wollen wir erreichen? Bei wem oder für wen?
• Wie wollen wir es erreichen?
•  Bis wann (oder in welchem Zeitraum) wollen wir es 

wo erreichen?
•  Unter welchen Bedingungen und unter Einsatz 

welcher Ressourcen soll dies geschehen? 
•  Wie wird die umfassende Beteiligung der Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen realisiert 
und strukturell verankert?3 

5.2. Wer schreibt die Konzeption? 

Idealerweise wird eine Konzeption von einer möglichst 
heterogenen Gruppe aus etwa acht Personen erarbei-
tet, zusammengesetzt aus: 
•  Vertreter*innen der Verantwortlichen in der Arbeit 

mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen (z. B. Gemeindepädagog*innen, Diakon*innen, 
Pastor*innen, Kirchenmusiker*innen, Ehrenamtliche 
aus dem Arbeitsfeld) 

•  Vertreter*innen der Zielgruppe (Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene, z. B. durch die Kinder- und 
Jugendvertretung)  

•  Vertreter*innen des Kirchengemeinderats oder 
auch der Eltern, Lehrer*innen etc. (zum Beispiel bei 
Hortprojekten o. ä., je nach individueller Situation zu 
entscheiden). 

 
Manche Personengruppen werden in der Konzep-
tionsgruppe vertreten sein, andere nicht. Um dennoch 
nicht nur die Perspektive der Arbeitsgruppe im Blick 
zu haben und die Akzeptanz der Konzeptionsarbeit 
zu erhöhen, können weitere Beteiligungsformen statt-
finden, z. B.:
•  Workshops, bei denen die Teilnehmenden zu be-

stimmten Punkten der Konzeption ihre Meinung und 
Sichtweise einbringen können 

•  Interviews mit Vertreter*innen der verschiedenen 
Gruppen zu bestimmten Fragen.

Zur Unterstützung und für Rückfragen steht Ihnen Ihre 
Fachstelle im Kirchenkreis und in der Jungen Nordkir-
che zur Verfügung.

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche

3 Siehe § 5 (1) KJG
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5.3. In sechs Schritten von der Idee 
zur Konzeption

Es gibt viele Wege hin zu einer guten Konzeption. Wir 
stellen hier in Kürze ein Verfahren vor, welches sich an 
der Methodik von Hiltrud von Spiegel4 orientiert. Vielen 
Dank an die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, 
deren umfangreiches Material wir dazu verwenden 
durften5. 

I. Die Vision

Die Vision ermöglicht einen lockeren Einstieg in die 
Konzeptionsentwicklung. Ohne Grenzen und Schran-
ken im Kopf darf hier „geträumt“ werden. Eine mögliche 
Impulsfrage: „Wenn alle Wunschträume in Erfüllung 
gehen – wie wird die Arbeit ... (z. B. mit Kindern und 
Jugendlichen im Kirchenkreis / in der Einrichtung...)  
in fünf Jahren aussehen?“
Die Ideen und Beschreibungen des geträumten  
Zustandes aus dem Gespräch werden notiert. 

II. Die Gegenwart: Rahmenbedingungen und 
Situation der Arbeit 

Nun wird der aktuelle Stand realistisch, unverklärt und 
ohne Angst in den Blick genommen. Wie sieht die Ar-
beit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen aus? Welche Rahmenbedingungen beeinflussen 
die Arbeit? Was wird konkret getan, wer wird erreicht 
und welche finanziellen, sachlichen und personellen 
Ressourcen stehen zur Verfügung?

Folgende Bausteine kommen dabei in den Blick: 

Institution:

Charakter der Institution, 
wichtige interne Strukturen 
und Bedingungen, Zusammen-
setzung, Kommunikation und 
Zusammenarbeit der Mitarbei-
tenden etc.

Umfeld: 

soziales Umfeld, konkur-
rierende Angebote, demo-
grafische Entwicklung, 
Strukturentwicklung, Koope-
rationspartner*innen etc.

Zielgruppe:

Wer wird erreicht, wer 
nicht, wen möchten wir 
erreichen? Warum bzw. 
warum nicht? 

Angebote 
und Arbeits-
formen:
Was wird angeboten? 
Wie wird gearbeitet? Schwer-
punkte und Nebenschauplätze 
der Arbeit, Auswertung der 
bisherigen Erfahrungen 

Stärken / Profil: 

Wie unterscheidet sich die 
Arbeit von anderen Anbie-
tern/Angeboten? Was 
können wir gut?

Ressourcen:

materielle und personelle 
Mittel, die in absehbarer Zeit 
für die Arbeit einsetzbar sind

4 Spiegel, Hiltrud von (2009): So macht man Konzeptionsentwicklung. In: 
Sturzenhecker, Benedikt, und Deinet, Ulrich (Hrsg.): Konzeptentwicklung in 
der Kinder- und Jugendarbeit. Reflexionen und Arbeitshilfen für die Praxis. 
(Juventa-Verlag), 2. Auflage, Weinheim/München, Seite 51ff.

5 Unter https://www.kinder-jugend-konzeptionen.de/konzeption-erarbeiten/ 
sind alle Schritte noch ausführlicher erläutert, es finden sich hilfreiche Tabel-
len und Materialien zum Download.
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III.  Erwartungen und Bedürfnisse 

Was wird von dem Arbeitsbereich erwartet? Welche 
Bedürfnisse kann/sollte der Arbeitsbereich berück-
sichtigen? Es lohnt sich, die Erwartungen und Bedürf-
nisse erst einmal wertfrei zu sammeln und in den Blick 
zu nehmen.
Um die Vielfalt der Perspektiven sichtbar zu machen, 
lohnt sich bspw. eine Mindmap. Die genannten Punkte
lassen sich nach Bedarf noch differenzieren (z. B.

IV. Ziele formulieren

Die Ziele folgen der Leitfrage: „Wie wollen 
oder können wir auf die Bedürfnisse und die 
Rahmenbedingungen reagieren und was wollen 
wir damit erreichen?“ Für die verschiedenen 
Bereiche (z. B. Kindergottesdienst, Konfiarbeit, 
Social Media, Ehrenamt etc). werden daher 
Wirkungsziele formuliert. Handlungsziele stellen 
anschließend dar, wie die gewünschte Wirkung 
erreicht werden soll. 

Erwartungen

Erwartungen

Erwartungen

ErwartungenErwartungen

Bedürfnisse

Bedürfnisse
Bedürfnisse

Bedürfnisse

Bedürfnisse

Arbeit mit 
jungen Menschen

Institution

Umfeld

Sonstiges

Mitarbeitende Zielgruppe

bei Mitarbeitenden: Hauptamtliche und Ehrenamt-
liche; bei Umfeld: Vereine, Öffentlichkeit, Behörde 
etc).
Ein Vergleich der aktuellen Situation der Arbeit 
(siehe unten) mit den Bedürfnissen/Erwartungen 
gibt wichtige Hinweise: Welche Bereiche laufen gut 
und entsprechen den Bedürfnissen, sollten also 
beibehalten bzw. ausgebaut werden? Wo gibt es 
Änderungsbedarf?

†  Richtwert: ca. 3–5 
Wirkungsziele pro 
Arbeitsbereich   
(z. B. Kindergottes-
dienst, Social  
Media etc.)

†  Richtwert: ca. 3–5 
Wirkungsziele pro 
Arbeitsbereich   
(z. B. Kindergottes-
dienst, Social  
Media etc.)

1. Wirkungsziele: Welche 
Wirkung wollen wir bei der 
Zielgruppe erreichen?
„Die Kinder/Jugendlichen/
jungen Erwachsenen spüren / 
erleben / erfahren / 
beteiligen sich an ...“

2. Handlungsziele: Was wollen 
wir tun, um die gewünschte 
Wirkung zu erreichen?  
„Wir schaffen ... / bieten Raum 
für … / achten darauf, dass... / 
geben Möglichkeiten zu...“

Aktivitäten zum Erreichen der 
Handlungsziele:
Siehe folgende Seite
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V. Aktivitäten: Von der Theorie zur Praxis

Nun wird es konkret: Was unternehmen wir ganz prak-
tisch, um das jeweilige Handlungsziel zu erreichen? 
Die Aktivitäten ergänzen jedes einzelne Handlungsziel.
  
†  Welche Maßnahmen ergreifen wir? (z. B. einen 

Raum streichen; ein Instagram-Profil erstellen; eine 
neue Gruppe gründen; Strukturen verändern; etc.)

†  Was kann jede*r zum Erreichen des Ziels beitra-
gen?

†  Welche Ressourcen (Räume, Material, Zeit, Finan-
zen, Personal) braucht es und wie werden sie ge-
wonnen?

†  Indikatoren für das Erreichen des Handlungsziels: 
Woran erkennen wir, dass wir das Handlungsziel 
erreicht haben?

†   Verteilung der Zuständigkeiten und Aufgaben.

VI. Konzeption schreiben

Nun wollen die Arbeitsergebnisse „nur noch“ ver-
schriftlicht werden. Unser Vorschlag für eine Gliede-
rung:
a)  Präambel: Grundsätzliches zum Selbstverständnis, 

Geltungsbereich usw.
b)  Eckpunkte aus der Analyse: nur, was für die Be-

gründung des Ansatzes, der Ziele und der Schwer-
punksetzung bedeutsam ist.

c)  Wirkungsziele mit den dazugehörigen Handlungs-
zielen sowie den

d)  Handlungen/Maßnahmen und Haltungen als un-
abgeschlossener Katalog. In den Konzeptionstext 
kommt je Handlungsziel eine Auswahl der 3-6 
wichtigsten Handlungen/Maßnahmen.

e)  erforderliche Rahmenbedingungen, Ressourcen 
und Strukturen

f) Aufgaben und Zuständigkeiten.

Der Umfang bzw. die Seitenzahl einer Konzeption ist 
immer angepasst an die Situation, kann also unter-
schiedlich sein. Auf jeden Fall gilt: Nicht die Länge ist 
entscheidend, sondern die Verständlichkeit.
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5.4. Evaluation und Fortschreibung der 
Konzeption

Die Konzeption für die Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen sollte regelmäßig (min-
destens einmal pro Amtszeit anhand folgender Fragen 
überprüft werden:
• Was ist bereits umgesetzt?
•  Was ist bisher nicht umgesetzt? Was sind die Grün-

de dafür? Lassen sich die Hinderungsgründe abstel-
len oder sind sie vorübergehend?

•  Kann auf nicht umgesetzte bzw. evtl. nicht umsetz-
bare Maßnahmen verzichtet werden, ohne die ange-
strebten Wirkungen zu verfehlen?

• Werden die Ziele erreicht?
•  Wie haben sich die Lebenswelten und Bedürfnisse 

der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
verändert? 

•  Welche Rahmenbedingungen haben sich verän-
dert?

•  Welche Ziele müssen modifiziert werden oder wel-
che neuen Ziele sind zu definieren? 

•  Mit welchen Maßnahmen und Haltungen können wir 
diese modifizierten oder neuen Ziele erreichen?

•  Muss die Konzeption angepasst werden? 

Entsprechend den Antworten auf diese Fragen wird 
die Konzeption angepasst oder sogar neu formuliert.

5.5. Schutzkonzept zur Prävention  
sexualisierter Gewalt

Apropos Konzept: Was wir ebenfalls brauchen, ist ein 
Schutzkonzept (§ 3 Absatz 8 KJG) zur Prävention von 
sexualisierter Gewalt – das kann und sollte an dieser 
Stelle gleich mit bedacht werden. 

Mit einem Schutzkonzept wollen wir …

…  unseren Blick schärfen für unseren Umgang mit-
einander,

…  die Sensibilität erhöhen für die Grenzen, die andere 
uns im Umgang mit ihnen setzen,

 
…  die Aufmerksamkeit richten auf unseren Auftrag, 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu 
schützen.

Ziel all unserer Arbeit ist es, junge Menschen vor physi-
schem, sexuellem und emotionalem Schmerz zu be-
wahren. Vertrauensvolle Beziehungen geben jungen 
Menschen Sicherheit und stärken sie – und genau 
deshalb ist ein Schutzkonzept wichtig. 

Auch das Schutzkonzept wird mit den jungen Men-
schen gemeinsam auf den Weg gebracht, nur so kann 
es in der Praxis und im Ernstfall wirklich hilfreich sein.  

Bausteine und Unterstützung bei der Entwicklung 
eines Schutzkonzeptes zur Prävention sexualisierter 
Gewalt bekommen Sie in Ihrer Fachstelle Prävention 
im Kirchenkreis, auf https://www.kirche-gegen-sexuali 
sierte-gewalt.de, in der Jungen Nordkirche und in der 
Stabsstelle Prävention der Nordkirche.
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6. Formen der Beteiligung 
von Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen 

Das KJG ist die juristische Grundlage, um Mitbestim-
mung und -gestaltung durch Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene in der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland verbindlich zu regeln. Bei der 
konkreten Umsetzung eröffnet das Gesetz Spielräume, 
die je nach organisatorischem Kontext, örtlichen Ge-
gebenheiten und Adressat*innengruppe ausgestaltet 
werden können und sollen. 

Die entsprechende Regelung wurde in das Einfüh-
rungsgesetz zur Verfassung der Nordkirche eingefügt. 
Seit November 2021 heißt es in § 45 a der Kirchenge-
meindeordnung (Teil 4 des Einführungsgesetzes), dass 
entweder eine Kinder- und Jugendvertretung gebildet 
wird oder ein Kinder- und Jugendausschuss oder eine 
andere Formen der Beteiligung6.

Nicht jede Form von Jugendpartizipation lässt sich 
überall sinnvoll realisieren. Entscheidend ist vielmehr 
die Qualität der jeweiligen Umsetzung sowie der Grad 
an echter Mitbestimmung, der mit der ausgewählten 
Strategie erreicht wird. Deshalb kann die praktische 
Ausgestaltung von Partizipation an unterschiedlichen 
Orten unterschiedlich aussehen. Es kommt darauf an, 
wie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer 
Umgebung am besten zu erreichen sind.
Die verschiedenen Möglichkeiten der Partizipation und 
deren beispielhafte Ausgestaltung werden im Folgen-
den beschrieben.

6.1. Kinder- und Jugendvertretung: 
Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene organisieren sich für die Vertretung 
ihrer Interessen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wollen 
und sollen in unserer Nordkirche mitreden, mitent-
scheiden und mitgestalten. Die Erwachsenen haben 
junge Menschen natürlich im Blick – keine Frage! Das 
ist aber nicht das Gleiche, denn so, wie junge Men-
schen auf und in die Welt blicken, tun nur sie es. Und 
das ist großartig und wunderbar! 

Es ist daher wichtig, dass sich die jungen Menschen in 
den Kirchengemeinden/Kirchengemeindeverbänden 
und Kirchenkreisen selbst in demokratischen Interes-
senvertretungen organisieren! Dadurch wird dreierlei 
erreicht:
•  Es gibt eine transparente und für alle jungen Men-

schen erkennbare Struktur, um die Anliegen und 
Meinungen der Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen einzubringen.

•  Die erwachsenen Entscheidungsträger*innen finden 
Ansprechpartner*innen, welche die Meinung der 
jungen Menschen repräsentieren.

•  Durch Delegationen, z. B. in gemeindliche Ausschüs-
se, kann die Stimme der jungen Menschen vielfältig 
zur Sprache gebracht werden.

6.1.1. Was ist eine Kinder- und Jugend-
vertretung (kurz: KJV)?

Gemeinsam können junge Menschen eine Kinder– 
und Jugendvertretung gründen. Dafür braucht es 
junge Menschen, die sich zusammenfinden und die 
Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen vertreten wollen. Die jungen Menschen 
wählen ihre Vertreter*innen selbst! Die Kinder- und  
Jugendvertretung hat ein Recht darauf, aktiv unter-
stützt sowie offiziell anerkannt zu werden: von der  
Kirchengemeinde/den Kirchengemeindeverbänden  
(§ 8 Absatz 2 KJG) bzw. von den Kirchenkreisen/ den 
Kirchenkreisverbänden (§ 13 Absatz 2 KJG) oder der  
Landeskirche (§ 19 Abs. 1 KJG). 

Kinder- und Jugendvertretungen sind auf drei Ebenen 
vorgesehen: 
•  in einer Kirchengemeinde/einem Kirchengemeinde-

verband 
• auf Kirchenkreisebene/im Kirchenkreisverband 
•  in der Landeskirche. 

Die Kinder- und Jugendvertretungen bestehen aus-
schließlich aus jungen Menschen bis 27 Jahre. Sie 
müssen nach § 4 Absatz 3 KJG Mitglied der Landeskir-
che sein. Junge Menschen ohne Kirchenmitgliedschaft 

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche

6 https://www.kirchenrecht-nordkirche.de/document/24190#s00000962
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sind selbstverständlich ebenso herzlich eingeladen, 
mitzuarbeiten und sich als „Gäste mit Rederecht“  
(§ 4 Absatz 4 KJG) in die Gremien einzubringen.

Die jungen Menschen treffen sich, bereden, was sie 
bewegt, planen Aktionen und überlegen, was ihnen 
wichtig ist. Das bringen sie in die betreffenden Ent-
scheidungsgremien ein (z. B. Kirchengemeinderat, Kir-
chenkreissynode etc.). Innerhalb einer angemessenen 
Zeit steht der KJV eine Antwort auf ihr Anliegen zu. Für 
detailliertere Infos siehe Einzelerläuterungen zu den je-
weiligen Paragraphen, z. B. § 6 Absatz 3 KJG für Anträ-
ge auf Basis des Initiativrechts, § 10 Absatz 3 KJG für 
Stellungnahmen der KJV in Kirchengemeinden, § 14 
Absatz 2 KJG parallel für Kirchenkreise. Die Antwort 
muss verständlich sein, also eine Erklärung enthalten, 
warum und wie die Sicht der jungen Menschen eine 
Entscheidung beeinflusst hat oder warum die Ideen 
der jungen Menschen nicht oder nur zum Teil beachtet 
werden konnten.

Die Kinder- und Jugendvertretungen geben sich eine 
Geschäftsordnung – das klingt formal und das ist es 
auch. Das heißt aber nicht automatisch, dass es trocke-
ne Sitzungen sein müssen: In der Geschäftsordnung 

regeln die jungen Menschen, wie sie zusammenarbei-
ten wollen, wie Wahlen und Delegationen geregelt 
sind, die Protokollführung und alles, was sonst noch 
bedeutsam ist. Das soll genau so sein, wie es für die 
jungen Menschen vor Ort gut ist und passt. Das For-
male sichert Verbindlichkeit,  die Themen der jungen 
Menschen bleiben damit im Blick. Außerdem nimmt es 
die jungen Menschen in die Pflicht, sich ihrer Interes-
sen bewusst zu werden und diese zu vertreten.

†   Eine Mustergeschäftsordnung findet sich auf  
Seite 53.

6.1.2. Aufgaben und Rechte der   
Kinder- und Jugendvertretungen 

Das Schaubild gibt einen Überblick über die Aufgaben 
und Befugnisse der KJV in den Kirchengemeinden/
Gemeindeverbänden (§ 10), den Kirchenkreisen/Kir-
chenkreisverbänden (§ 14) sowie in der Landeskirche 
(§ 19). Detaillierte Informationen finden sich im KJG 
unter den jeweiligen Paragrafen.

Kirchengemeinde/
Kirchengemeinde-
verband7 

Kirchenkreis/ 
Kirchenkreisver-
band

Landeskirche

Zusammensetzung und 
Amtszeit der KJV

§ 4 (Absatz 2) § 4 (Absatz 2) § 4 (Absatz 2); 
§ 19 (Absatz 1)

Aspekt der Kirchenmitgliedschaft § 4 (Absatz 3,4) § 4 (Absatz 3,4) § 4 (Absatz 3,4)

Bildung einer KJV oder alternative 
Beteiligungsformen

§ 8 (Absatz 2,3) § 13 (Absatz 2) § 19 (Absatz 1)

Anerkennung der KJV § 9 (Absatz 1) § 13 (Absatz 2); 
§ 9 (Absatz 1)

–

Aufgaben und Rechte der KJV § 10 § 14 § 19 (Absatz 2); 
§ 20

Recht auf Antwort auf 
Stellungnahmen

§ 10 (Absatz 3) § 14 (Absatz 2) –

Pflicht zur Geschäftsordnung § 9 (Absatz 2) § 13 (Absatz 3) § 19 (Absatz 4)

7   Laut § 11 gelten die die §§ 7-10 gleichermaßen für Kirchengemeinden 
wie für Kirchengemeindeverbände.

Kinder- und Jugendvertretung: Was steht wo im Kinder- und Jugendgesetz?
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6.1.3. Regionale Arbeit von Kinder- und 
Jugendvertretungen 

Ist die Arbeit mit jungen Menschen in einer Gemeinde 
nicht oder nur bedingt möglich, kann eine regionale 
Arbeit, z. B. in Pfarrsprengeln, Regionen oder benach-
barten Kirchengemeinden sinnvoll sein. Hier könnte 
dann eine übergemeindliche Kinder- und Jugendver-
tretung aufgebaut werden.
In einer übergemeindlichen KJV kommen junge Men-
schen aus mehreren Gemeinden zusammen. Individu-
ell geklärt werden muss: 
•  Gibt es eine gemeinsame Wahl oder werden jeweils 

in den Gemeinden die Vertreter*innen gewählt und 
dann entsandt? 

•  Wie setzt sich die regionale KJV zusammen? Wie 
viele Vertreter*innen stellt jede Gemeinde?

•  Wie werden die Perspektiven der Kinder und Ju-
gendlichen aus kleineren Gemeinden (die evtl. keine 
Vertreter*innen stellen können) gleichwertig in die 
gemeinsame Arbeit eingetragen? 

•  Wie werden die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in allen Gemeinden des Verbandes 
über die Möglichkeit einer Mitwirkung in der KJV 
informiert?

6.2. Andere Formen zur Kinder- und 
Jugendvertretung

Aber was tun, wenn es keine kontinuierliche Gruppe 
aus jungen Menschen in der Gemeinde gibt, die mit 
Lust und Laune diese Verantwortung übernimmt  
(§ 8 Absatz 2 und 3)? Oder wenn sich ein leitendes 
Gremium selbst, zusätzlich zur KJV, mit einem Fach-
ausschuss für die Belange von jungen Menschen 
einsetzen möchte? Dann überlegen ältere und junge 
Menschen gemeinsam, wie Partizipation organisiert 
werden kann. Das muss in der Konzeption für die 
Arbeit mit jungen Menschen festgehalten werden. 
Im Folgenden werden vier Optionen für diese Partizi-
pation geschildert:

6.2.1. Kinder- und Jugendausschuss

Ausschüsse werden von den leitenden Gremien ge-
bildet und die Mitglieder berufen. Als Fachausschuss 
nimmt der Kinder- und Jugendausschuss die Inter-
essen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen wahr und bringt sie in Entscheidungen und 
Prozesse mit ein. Dabei unterliegen Ausschüsse immer 
dem leitenden Gremium, es kann Entscheidungen des 
Ausschusses annehmen oder rückgängig machen. 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die noch 
nicht 18 Jahre alt sind, können hier mitwirken.8 Inner-
halb des Ausschusses bilden Menschen unter 27 Jah-
ren die Stimmenmehrheit.  

6.2.2. Einfache Beteiligung

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden 
in schon bestehenden Gruppen über anliegende 
Themen informiert, z. B. in der Bastelgruppe, der Kon-
firmand*innen-Gruppe, dem Jugendtreff oder bei der 
Vorbereitung einer Freizeit. Dies wird so gestaltet, dass 
junge Menschen ihre Meinung äußern können und 
diese in den weiteren Prozess einfließt. 

Beispiel Pfarrstellenbesetzung

Eine neue Pfarrstelle ist ausgeschrieben. Die jungen 
Menschen werden bei einem Treffen danach gefragt, 
was ein*e Bewerber*in an Qualifikationen und Eigen-
schaften mitbringen soll. Diese werden gesammelt und 
können mit Hilfe von Klebepunkten bewertet werden. 
Dadurch entsteht ein Ranking, das die Meinung der 
jungen Menschen wiedergibt. Es wird dann an den 
Ausschuss zur Stellenbesetzung weitergegeben und 
dort berücksichtigt.

8  Vgl. § 45a Kirchengemeindeordnung 
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6.2.3. Offene Versammlungsformen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden 
zu offenen Veranstaltungen eingeladen, bei denen 
sie selbst für ihre Bedürfnisse eintreten und sich zu 
Themen positionieren. Gerade junge Menschen, für 
die eine regelmäßige Gremientätigkeit nicht infrage 
kommt, können hier Anliegen punktuell äußern und 
über konkrete Fragen mitbestimmen. Dies können 
Kinder- und Jugendforen, -parlamente, -tage oder -kon-
ferenzen sein.

Beispiel Jugendforum

Ein Jugendforum ist ein offenes und regelmäßig statt-
findendes Beteiligungsformat. Junge Menschen sind 
eingeladen, Aktionen zu planen oder mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln Projekte für junge Menschen 
zu unterstützen. Dafür können Kriterien festgelegt wer-
den, z. B. die Formate sollen ein tolerantes Miteinander 
fördern.

Einmal im Monat gibt es ein offenes Treffen an einem 
zentralen Ort. Es werden Absprachen zu den Aktio-
nen und Projektideen getroffen und ein Fahrplan ver-
einbart. Die Treffen sind zugleich eine Plattform, um 
Informationen zu teilen und sich über den Alltag in der 
Gemeinde/dem Kirchenkreis sowie über Wünsche und 
Probleme auszutauschen.

Beispiel Synoden zum Thema Jugend mit Jugend-
partizipation

Ein Kirchenkreis oder die Landessynode lädt regelmä-
ßig Jugendliche aus verschiedenen Gemeinden und 
Kontexten ein. Hier wird über Anliegen des Kirchen-
kreises/der Landessynode diskutiert und die Jugend-
lichen bringen ihre Themen ein. Die Jugendlichen 
sollten möglichst die Hälfte der Teilnehmer*innen 
stellen, damit eine große Diversität möglich ist und die 
jungen Menschen nicht nur „Gaststatus“ haben, son-
dern gleichberechtigt mit den Synodalen diskutieren 
können. 

Beispiel Ideenwerkstatt

Eine Kirchengemeinde will ihr Gebäude umbauen und 
lädt zu einer Ideenwerkstatt ein. Sie spricht dabei auch 
junge Menschen an, die ihre Themen, wie z. B. die 
Gestaltung der Jugendräume oder des Kirchenraums, 
einbringen können. Oder die Verantwortlichen der 
Gemeinde besuchen die jeweiligen Jugendgruppen 
vor Ort, um dort Ideen zu sammeln und diese in den 
gesamten Prozess einzutragen. 
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6.2.4. Digitale Beteiligungsformen

Auch die Digitalisierung eröffnet viele Möglichkeiten 
der Beteiligung. Schon lange verbreitet sind Home-
pages, Messenger-Dienste und Social-Media-Accounts, 
die niedrigschwellige Informationen an unterschied-
liche Zielgruppen verteilen und Reaktionen und Beteili-
gung ermöglichen.
 
Immer attraktiver werden Cloud-Programme und 
Collaboration Tools/Apps, die zum Austausch von 
Informationen und zum gemeinsamen Arbeiten ge-
nutzt werden. 

Beispiel KonApp

Die KonApp ist ein Angebot der Deutschen Bibelge-
sellschaft. Sie ermöglicht eine digitale Konfirmand*in-
nen- und Jugendarbeit. Jugendliche können mit dem 
Smartphone teilnehmen, indem sie sich registrieren 
und ihrer Gruppe beitreten. In der digitalen Gruppe 
kann nun inhaltlich gearbeitet werden: Umfragen er-
stellen, Aufgaben hochladen, Bibelstellen nachsehen, 
in einem Bibellexikon recherchieren. Die Gruppenmit-
glieder können Fotos teilen und über verschiedene 
Themen miteinander ins digitale „Schreibgespräch“ 
kommen.

Die KonApp eignet sich als Unterstützung für die prä-
sente Arbeit mit Konfirmand*innen und jungen Men-
schen. Sie können hier digital Wünsche und Anliegen 
für die Konfirmanden-Zeit und für die Arbeit mit jungen 
Menschen in der Gemeinde einbringen. 

Beispiel digitale Demokratietools

Mit digitalen Tools können Menschen an unterschied-
lichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten selbstbe-
stimmt an demokratischen Prozessen teilnehmen und 
diese mitgestalten. Hier eignen sich insbesondere 
adhocracy.plus, conventex.com oder für digitale Ver-
sammlungen zum Beispiel https://antragsgruen.de.
Beispiel Regionalisierung / Fusion von Gemeinden mit-
hilfe digitaler Beteiligung
Über adhocracy.plus können Ideen und Projektskizzen 
des Kirchengemeinderats geschildert werden. Mit dem 
digitalen Tool haben junge Menschen die Möglichkeit, 
direkt zu reagieren und ihre Meinung und ihre Wün-
sche einzutragen. 
[Die hier angegebenen Website-Links dienen dem 
vereinfachten Zugang zu tiefergehenden, ergän-
zenden Informationen und stellen lediglich Emp-
fehlungen dar. Die Junge Nordkirche hat jedoch 
weder Zugang zu den Cookie-Techniken oder anderen 
Funktionen und Inhalten, die von Drittseiten eingesetzt 
werden, noch können wir diese kontrollieren. Solche 
Drittseiten unterliegen nicht unseren Datenschutzbe-
stimmungen. Wenn Sie mehr über die Datenschutz-
politik dieser Informationsanbieter erfahren wollen, 
bitten wir Sie, direkt mit diesen Drittanbietern Kontakt 
aufzunehmen.] 

Weitere Informationen finden sich unter 13.3. Weitere 
hilfreiche Weblinks.
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7. Beschwerdeverfahren

Junge Menschen fühlen sich nicht eingebunden? An-
liegen werden nicht gehört? Es gibt keine Reaktionen?

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der 
Nordkirche werden beteiligt – so steht es im KJG und 
so wäre es optimal. Aber nicht immer ist die Realität 
so einfach, denn verschiedene Sichtweisen können 
aufeinandertreffen. Wenn sich ein Problem auftut, ist 
der erste Schritt immer, die Menschen, die es betrifft, 
direkt anzusprechen und klar zu benennen, dass es 
Schwierigkeiten gibt. 

Manchmal wird der Ärger aber größer, weil es nicht 
klappt, zu einer Lösung zu kommen. Vielleicht gibt es 
keine Einigung, vielleicht findet gar keine Kommuni-
kation mehr statt und junge Menschen erhalten keine 
Antworten. In diesem Falle sind sie nicht allein, son-
dern können sich Unterstützung holen. 

An wen kann man sich wenden? Die jeweiligen An-
sprechpartner*innen hängen davon ab, wo das Prob-
lem entstanden ist (§ 5 Absatz 3):
 

Ziel dieses Beschwerdeverfahrens ist es, auf kurzem 
Wege unterstützende Ansprechpersonen zu finden 
und mittels Beratung und Mediation eine angemesse-
ne Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu schaffen. 

Schlichtungsstelle

Trotz Unterstützung kommen junge Menschen nicht 
weiter? 

Für den Fall, dass auch mit der oben dargestellten 
Unterstützung keine Einigung möglich ist, gibt es eine 
Schlichtungsstelle (§ 24). 
Um das Problem vor die Schlichtungsstelle zu tragen, 
wenden sich junge Menschen an die zuständige Kin-
der- und Jugendvertretung (in Kirchengemeinden, im 
Kirchenkreis oder an die Kinder- und Jugendvertre-
tung der Landeskirche). Die Fachstelle im Kirchenkreis 
kann bei Bedarf helfen, den Kontakt herzustellen. Wel-
che Fachstelle ist für welche Gemeinde zuständig? Die 
jeweils aktuellen Kontakte sind hier zu finden: 
https://www.nordkirche.de/ueber-uns/kirchenkreise
Die Kinder- und Jugendvertretung bringt das Anliegen 
dann vor die Schlichtungsstelle. 

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche

Kirchengemeinde

Kirchenkreis

Landeskirche

Junge Nordkirche

Fachstelle für die Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen 
im Kirchenkreis
www.nordkirche.de/
ueber-uns/kirchenkreise  

Junge Nordkirche
www.junge-nordkirche.de 

Kinder- und Jugendwerk 
des Kirchenkreises 
(wenn vorhanden)

Junge Nordkirche 
www.junge-nordkirche.de
 

Leitung des zuständigen 
Hauptbereichs
www.hb5-nordkirche.de

Unterstützung durch: 

† Beratung

†  Überprüfung des   
Beteiligungsanliegens

†  Vermittlung zwischen   
den Parteien

 
†  Vorschläge zur   

Verbesserung des   
Beteiligungs-   
verfahrens
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8. Mustergeschäftsordnung9 

Kinder- und Jugendvertretung Präambel 

Die Kinder- und Jugendvertretung wird gebildet, um jungen Menschen gemäß den gesetzlichen Grund-
lagen des Kinder- und Jugendgesetzes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
die Wahrnehmung ihrer demokratischen Mitbestimmungsrechte auf Ebene der/des _____________ 
________________________________[Name der Gemeinde/des Kirchenkreises/der Landeskirche] 
zu ermöglichen. 

 § 1 Name, Organe
  
______________________________________________ [Name der Kinder- und Jugendvertretung] Sie handelt 
durch folgende Organe: 
a) Vollversammlung
b) Leitung der Vollversammlung (LVV) bzw. Geschäftsführender Ausschuss (GA) bzw. Vorstand. -> Hierbei han-
delt es sich um beispielhafte Namensvorschläge für das entsprechende Leitungsgremium. In der Geschäftsord-
nung sollte die Bezeichnung einheitlich festgelegt werden. Wir verwenden im Folgenden den Begriff Vorstand.

 § 2 Aufgaben der Kinder- und Jugendvertretung

Die Kinder- und Jugendvertretung soll für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in/im 
_____________________________ [Name der Gemeinde/des Kirchenkreises/der Landeskirche] tätig werden  
und die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kinder- und jugendrelevanten   
Themen ermöglichen und sicherstellen. 
[evtl. weitere Aufgaben einfügen]

 § 3 Vollversammlung [oder eine andere, kleinere Form der Zusammenkunft für z.B. Gemeinden]
 

(1) Zusammensetzung
[hier genau definieren, wer eingeladen ist und bei der Vollversammlung dabei sein soll]
Zum Beispiel: „Die Vollversammlung setzt sich zusammen aus 
• allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Kirchengemeinde bzw. 
• aus den Delegierten in die Kirchenkreise bzw. 
• aus den Delegierten in die Kinder- und Jugendvertretung der Landeskirche 
•  evtl. weiteren Teilnehmenden, z. B. beratenden Mitliedern ohne Stimmrecht (Referent*innen der Werke /  

Pastor*innen / Jugendmitarbeiter*innen) oder ständigen Gästen
• dem Vorstand.“

p		In der Geschäftsordnung sollte deutlich werden, wie sich die Gruppe der Delegierten der Vollversammlung zu-
sammensetzt bzw. die Gruppe der Teilnehmenden zustande kommt. Ein Beispiel aus der Kirchenkreisebene: 

  „Die Delegiertenzahl der Kirchengemeinden wird auf Basis der Kirchengemeindemitgliederzahlen der unter 
27-Jährigen entsprechend folgender Systematik berechnet: Jede Kirchengemeinde kann grundsätzlich einen 
Delegierten entsenden. Zusätzlich kann jede Kirchengemeinde pro angefangene 1000 Kirchengemeindemit-
glieder [U27] jeweils einen weiteren Delegierten entsenden, d. h. 1–1000 = 2 Delegierte, 1001–2000 = 3 De-
legierte, 2001–3000 = 4 Delegierte, 3001–4000 = 5 Delegierte. Der Vorstand leitet die Vollversammlung. Die 
Leitung der Jungen Nordkirche ist einzuladen und kann mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen. 
Für bestimmte Tagesordnungspunkte kann die Leitung der Jungen Nordkirche von der Sitzung ausgeschlos-
sen werden.“

 

9 Diese Geschäftsordnung ist beispielhaft und könnte bei Bedarf an vielen Stellen auch anders ausgestaltet werden. Sie orientiert sich in weiten Teilen an 
der bestehenden Geschäftsordnung der Evangelischen Jugendvertretung des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg (Stand 12. September 2020).
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 (2) Tagungsrhythmus und Einladung

  Die Vollversammlung tagt öffentlich einmal jährlich, z. B. im Herbst für ein Wochenende. 
  [Hier weitere Möglichkeiten des Treffens und der Form der Einladung wie z. B. Fristen für das Zustel- 

len der Einladung vor der Tagung] 
  Zum Beispiel: „Es wird außerdem eine weitere eintägige Vollversammlung im Frühjahr oder Sommer einberu-

fen, wenn der Vorstand einen Bedarf feststellt oder mindestens doppelt so viele Delegierte, wie es Mitglieder 
im Vorstand gibt, es beantragen. Zur Vollversammlung lädt der Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Frist 
xx Wochen ein.“

 (3) Beschlussfähigkeit

  Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn rechtzeitig eingeladen wurde [Form und Weg] und [zum Bei-
spiel] mehr Delegierte nach (4) a) als Mitglieder des Vorstands anwesend sind. [Die Beschlussfähigkeit in einer 
Vollversammlung kann auch auf die rechtzeitige Einladung beschränkt werden.]

 (4) Stimmberechtigte Mitglieder

  [Genau definieren, wer stimmberechtigt ist, damit es für alle transparent ist] Zum Beispiel: „Stimmberechtigt 
sind a) alle Delegierten der Vollversammlung und b) die Mitglieder des Vorstands. Jede Person hat nur eine 
Stimme“. [evtl. weitere Stimmberechtigte aufnehmen]

 (5) Wahlen

  1. Wahlrecht
  Wählbar sind alle anwesenden Kirchenmitglieder bis 27 Jahren. [weitere Absprachen klären]
  Zum Beispiel: „Nichtanwesende können gewählt werden, wenn sie vorher schriftlich beim Vorstand ein Wahl-

schreiben (mit Namen, Alter, Kirchengemeinde, bisherigen Funktionen und Begründung für die Kandidatur) 
bis zum Beginn der Vollversammlung eingereicht haben.“

 2. Grundsätze
 Alle Anwesenden bis 27 Jahren haben Rede- und Antragsrecht. [evtl. weitere Rede- und Antragsrechte  
 definieren]
  Anträge müssen immer schriftlich / per Handzeichen / xx gestellt werden. [genau definieren, wie das Ver-

fahren ist]
  Gewählt wird in der Regel durch Handzeichen. Wenn ein*e Delegierte*r den Antrag stellt, ist eine geheime 

Wahl durchzuführen. 
  Die Wahlperiode beträgt für alle Gremien gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 4 Kinder- und Jugendgesetz der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zwei Jahre. Alle Wahlen finden in der turnusmäßigen 
Versammlung statt. Sollten aus triftigen Gründen keine Wahlen stattfinden, bleiben die zuletzt gewählten und 
nominierten Delegierten im Amt, bis neue Wahlen stattgefunden haben. 

 3. Zu wählende Gremien und Delegierte
  Die Vollversammlung wählt den Vorsitz und deren Stellvertreter*innen. [oder: Die Vollversammlung wählt den 

Vorstand und der Vorstand wählt den Vorsitz.]
 Die Vollversammlung wählt die Delegierten und deren Stellvertreter*innen für die 
 ____________________________________________ [Name der Kinder- und Jugendvertretung]

	 p		In der Geschäftsordnung wird darüber hinaus geregelt, ob die Vollversammlung noch weitere Delegierte 
wählt (z. B. auf Kirchenkreisebene für die Kinder- und Jugendvertretung der Landeskirche, Kreisjugendrin-
ge, Stadtjugendringe etc.).

  4. Wahl der Kassenprüferin*des Kassenprüfers
 Die*der Kassenprüfer*in wird von der Vollversammlung in einfacher Mehrheit gewählt.
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 (6) Interessengruppen und Ausschüsse

  [Hier sind Beispiele für Interessengruppen (die auch Arbeitsgruppen genannt werden könnten) und Aus-
schüsse aufgeführt. Die tatsächlichen Ausschüsse und Interessengruppen richten sich nach der Situation  
vor Ort.]

 1. Interessengruppen
  Auf der Vollversammlung werden Interessengruppen gebildet, die sich im Laufe des Jahres durch eigen-

ständig geplante und durchgeführte Aktionen in die __________________________________[Name der 
Kinder- und Jugendvertretung] einbringen. Die Interessen werden im Laufe der Vollversammlung festgelegt 
und dazu passende Gruppen gebildet. Jede Interessengruppe wählt eine*n Leiter*in (und eine*n Stellvertre-
ter*in). Diese*r (und im Vertretungsfall die*der Stellvertreter*in) wird in den Vorstand der Kinder- und Jugend-
vertretung entsandt. Die Interessengruppen haben, nach Absprache mit dem Vorstand die Möglichkeit, sich 
aufzulösen (siehe § 4 Absatz 1).

 2. Arbeitsausschüsse
  Die Vollversammlung und der Vorstand können für bestimmte Aufgaben Arbeitsausschüsse einsetzen. In je-

dem Arbeitsausschuss muss ein Mitglied des Vorstands vertreten sein.

 (7) Protokoll
  Ein Ergebnisprotokoll ist nur für den Beschlussteil der Vollversammlung anzufertigen. Dieses ist innerhalb von 

xx Wochen [Form und Weg näher definieren] nach der Vollversammlung fertigzustellen und allen zur Teilnah-
me an der Vollversammlung Berechtigten [sowie den Gästen?] zukommen zu lassen.

 § 4 Leitung des Vorstand 

 (1) Zusammensetzung und Vorsitz10

 [Form und Weg näher definieren] Zum Beispiel: 
   Die Leitung des Vorstandes setzt sich aus dem gewählten Vorsitz [und den Leitungen der Interessengruppen 

(§ 3 Absatz 6 Satz 1)] zusammen. Sollte sich eine Interessengruppe auflösen (§ 3 Absatz 6 Satz 1), scheidet 
die Leitung der aufgelösten Interessengruppe auch aus dem Vorstand aus. Im Sinne der Repräsentanz [für 
wen kann die Jugendvertretung sprechen, welche Perspektiven sind vertreten?] ist anzustreben, dass der Vor-
stand möglichst vielfältig aufgestellt ist (z. B. bzgl. Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildungshintergrund, Gemeinde-
zugehörigkeit).“ 

 (2) Wahl des Vorsitzes des Vorstandes

  Der Vorsitz des Vorstands besteht aus zwei Vorsitzenden. Sie werden in einfacher Mehrheit von den Delegier-
ten [oder dem Vorstand] der Vollversammlung gewählt.

 (3) Aufgaben der Leitung des Vorstandes

  Der Vorstand führt die Geschäfte der _______________________________________ ____________________
__________________________ [Name der Jugendvertretung] zwischen den Vollversammlungen. Der Vorsitz 
des Vorstands repräsentiert die Jugendvertretung und ist erste Ansprechperson, dabei hat er jedoch keine 
alleinige Entscheidungsbefugnis. [Dies kann auch anders entschieden werden.] 

 Der Vorsitz des Vorstands hat folgende Aufgaben: 

 p		die anfallenden Geschäfte zwischen den Sitzungen führen und gegebenenfalls einen Beschluss im Umlauf-
verfahren organisieren.

 

10 Es ist üblich, innerhalb von Leitungsgremien einen Vorsitz zu wählen, der das Gremium nach außen vertritt, zu den Sitzungen einlädt, für die Tagesord-
nung der Sitzungen verantwortlich ist etc. Der*die Vorsitzende ist den anderen Mitgliedern des Leitungsgremiums nicht übergeordnet, seine*ihre Stimme 
wiegt auch nicht mehr als die der anderen Mitglieder. 
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p		zu den Vollversammlungen einladen und diese leiten. 

p		Wenn in einem Gremium mit Ausnahme des Vorstands nicht alle Plätze, die der Jugendvertretung zustehen, 
wahrgenommen werden können, kann der Vorstand Delegierte nachberufen.

p		Der Vorstand übernimmt die Geschäfte mit dem Ende der Vollversammlung, auf der gewählt wurde.

(4) Öffentlichkeit

 Der Vorstand tagt in der Regel öffentlich. Zur Sitzung lädt der Vorsitz des Vorstands schriftlich unter Einhaltung 
einer Frist von xx Tagen ein [Form und Weg näher definieren]. Für bestimmte Tagesordnungspunkte, die vertrau-
lich sind, können Gäste von der Sitzung ausgeschlossen werden.

(5) Beschlussfähigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind.

(6) Kassenwart*in

Die*der Kassenwart*in wird von dem Vorstand aus den Reihen der amtierenden Mitglieder bestimmt. Sollte sich 
niemand dazu bereit erklären, übernimmt der Vorsitz des Vorstands diese Aufgabe.

 § 5 Änderung dieser Ordnung 

[Form und Weg für Veränderungen der Geschäftsordnung näher definieren] Zum Beispiel: „Anträge auf Ände-
rung der Ordnung müssen mit der vorläufigen Tagesordnung zur Vollversammlung verschickt werden. Ände-
rungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Delegierten. Verliert ein Teil der Ordnung seine Gültigkeit, 
bleiben alle anderen Teile in Kraft. Auf der Vollversammlung beschlossene Änderungen der Ordnung treten sofort 
in Kraft.“

§ 6 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach Beschluss durch die Vollversammlung in Kraft.

Stand: [Datum]

Für Gemeinden mit einer Kinder- und Jugendvertretung eignet sich auch eine „schlanke“ Geschäftsordnung, da 
das Gremium von der Vollversammlung gewählt wurde und es dadurch keine Unterteilung in Vollversammlung 
und Vorstand benötigt.
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9. Übersetzung des 
Gesetzestextes in einfache 
Sprache 
Das neue Kirchengesetz für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland

  
Ein neues Kirchengesetz regelt die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland. In dem Kirchengesetz ist vieles neu 
geregelt.

Die Landessynode hat ein neues Kirchengesetz be-
schlossen. Die Landessynode ist das Kirchenparla-
ment der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland.  Für das neue Kirchengesetz ist wichtig, 
dass bestimmte Regeln dabei eingehalten werden.

Über diesen Text: Das Gesetz ist in Fachsprache. 
Wir wollen, dass alle das Gesetz und die Regeln 
verstehen können. Darum gibt es diesen Text: 
Er übersetzt das Kinder- und Jugendgesetz in  
einfache Sprache. Beim Amt, bei Gericht und für 
die Gremienarbeit gilt immer nur das Gesetz in 
Fachsprache.

Das meint Artikel 1:

Änderung der Verfassung

Die Verfassung vom 7. Januar 2012 (Kirchlichen Amts-
blatt (KABl). S. 2, 127) wurde am 24. Mai 2021 (KABl. 
S. 254) durch den Artikel 1 des Kirchengesetzes ver-
ändert. Nun steht in der Verfassung:

2. In Artikel 48 Absatz 5 und Artikel 80 Absatz 8 steht 
nicht mehr nur das Wort „Jugendvertretung“. Jetzt ste-
hen hier die Wörter „Kinder- und Jugendvertretung“.

Das meint Artikel 2:

Änderung des Einführungsgesetzes

Damit das Kinder- und Jugendgesetz in der vorgeleg-
ten Form verabschiedet werden konnte, mussten auch 
noch weitere Gesetze der Nordkirche an bestimmten 
Stellen verändert werden. Eines davon ist das so ge-
nannte Einführungsgesetz der Nordkirche. Es wurde 
bei der Bildung der Nordkirche im Jahr 2012 verab-
schiedet und regelt viele Dinge, die für die neue Kirche 
wichtig sind. Für das KJG musste ein neuer Paragraf in 
die im Einführungsgesetz enthaltene Kirchengemein-
deordnung eingefügt werden. Er heißt jetzt § 45 a.

(1) Der Kirchengemeinderat gründet eine Kinder- und 
Jugendvertretung. Aber nur, wenn es noch keine 
Kinder- und Jugendvertretung gibt. Im neuen Kirchen-
gesetz steht, wie eine Kinder- und Jugendvertretung 
gegründet wird.
(2) Es kann passieren, dass der Kirchengemeinderat 
keine Kinder- und Jugendvertretung gründen kann. 
Dann muss der Kirchengemeinderat sich eine andere 
Lösung suchen. Zum Beispiel kann ein Kinder- und 
Jugendausschuss gegründet werden. In dem Kinder- 
und Jugendausschuss haben junge Menschen die 
Stimmenmehrheit. Es sind also mehr junge Menschen 
im Kinder- und Jugendausschuss als Erwachsene. 
(3) Im Kinder- und Jugendausschuss sind nun Kinder 
und Jugendliche auch unter 18 Jahren mit dabei. Im 
alten Kirchengesetz war das noch nicht so. Das stand 
damals in § 39 Absatz 2 Satz 3 der Kirchengemeinde-
ordnung.

Das meint Artikel 3:

Kirchengesetz über die Arbeit
mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland
(Kinder- und Jugendgesetz – KJG)

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche
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Das meint die Einleitung:

In der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland gehört die Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen dazu. 
Besonders wichtig ist der Kirche bei der Arbeit mit 
jungen Menschen:
•  dass es Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-

senen in der Kirche gut geht. 
•  dass junge Menschen etwas von Gott erfahren kön-

nen.
• dass es ihnen im Zusammensein mit Gott gut geht. 
•  dass sie gut mit anderen Menschen zurechtkom-

men. 
• dass sie gut zu sich selbst sind. 

Es gibt noch mehr, was für die Arbeit mit jungen Men-
schen wichtig ist. Das sind:
• der Glaube an das Evangelium von Jesus Christus.
• das Vertrauen, dass der Heilige Geist von Gott hilft.
• die Liebe Gottes. 
• die Hoffnung auf die Vollendung in Gottes Reich. 

Es gibt Ziele für die Arbeit mit jungen Menschen. 
•  Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden 

so gesehen und angenommen, wie sie sind. 
•  Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

wird auf ihrem Lebensweg geholfen. 

Sie sollen später im Leben gut zurechtkommen. Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene bekommen 
Hilfe, damit sie auf sich selbst achten können. 
Sie machen mit in: 

• Jugendgruppen
• Pfadfindergruppen
• Konfirmand*innengruppen
• in der Jugendverbandsarbeit
• in der Christenlehre

Junge Menschen machen auch im Kindergottesdienst, 
in der Kindertageseinrichtung und in Kinder- und Ju-
gendchören mit.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden im 
Kirchengesetz als Experten ihrer Lebenswelt gesehen. 
Das heißt: Sie wissen am besten, was in ihrem Leben 
wichtig ist. 

In der Kirche haben Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene das Recht mitzuentscheiden. Die jungen 
Menschen sollen auch Verantwortung übernehmen. 
Junge Menschen können die Kirche durch ihre Mit-
arbeit verändern. Das alles nennt man Beteiligung.
Dieses Recht auf Beteiligung muss die Kirche einhalten. 

Alle Personen, die in der Kirche arbeiten, achten dar-
auf.

Die Kirche möchte mit diesem Kirchengesetz junge 
Menschen bestärken, Verantwortung in der Kirche zu 
übernehmen. Das steht in Artikel 12 der Verfassung. 
Damit sich alle Personen daran halten, wurde es auf-
geschrieben. Das nennt man Kirchengesetz.
Das neue Kirchengesetz für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist ein großes 
Gesetz. Das Gesetz regelt wichtige Aufgaben. Alle 
erledigen die neuen Aufgaben und Rechte 
Die folgenden Seiten erklären, was sich verändert. 
Diese Änderungen sind wichtig.

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband
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Abschnitt 1
Grundlagen

§ 1:
Für wen ist das Kinder- und Jugendgesetz?

Das Kirchengesetz gilt für alle Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in der Kirche bis zum 
Alter von 26 Jahren. Egal, ob sie an einer Gruppe 
nur teilnehmen oder ob sie mitarbeiten. Ab dem 27. 
Geburtstag ist man für die Kirche erwachsen. An 
das Kirchengesetz müssen sich aber alle Personen 
halten. Also auch die Personen, die mit jungen Men-
schen arbeiten. 

§ 2
Wer arbeitet mit dem Kirchengesetz?

Träger ist ein anderes Wort für Einrichtung oder Or-
ganisation. Ein Träger ist zum Beispiel eine Kirchen-
gemeinde. Die Träger kümmern sich darum, dass 
sich junge Menschen gut entwickeln können und es 
ihnen gut geht.

(1) Diese Träger arbeiten mit jungen Menschen:
• Kirchengemeinden
• Kirchenkreise
• Kirchengemeindeverbände
• Kirchenkreisverbände
• Landeskirche

(2) Alle Träger der Kirche, die mit jungen Menschen 
arbeiten, sind anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe. Von einem anerkannten Träger der freien 
Jugendhilfe spricht man, wenn dieser sich an ein 
bestimmtes Gesetz hält. Das Gesetz steht im 8. Buch 
des Sozialgesetzbuches in § 75 Absatz 3. 

Abschnitt 2
Beteiligung von jungen Menschen

§ 3
Regeln

(1) Alle jungen Menschen dürfen in der Kirche eigene 
Vorschläge machen. Sie können auch Ideen, Wünsche 
und ihre Meinung einbringen. 
(2) Junge Menschen sollen bei Themen, die sie be-
treffen, immer mitentscheiden. Die Kirche muss darauf 
achten, dass besonders junge Kinder auch verstehen, 
worum es bei bestimmten Entscheidungen geht. 
(3) Die Mitarbeiter*innen der Kirche kümmern sich 
darum, dass alle jungen Menschen wissen, worüber 
sie mitentscheiden können und wie das geht.
(4) Die Mitarbeiter*innen der Kirche müssen junge 
Menschen in den Bereichen, die sie betreffen, mitent-
scheiden lassen. Sie fragen sie zum Beispiel, was in 
der Kirche anders oder besser gemacht werden kann. 
Das fragen die Mitarbeiter*innen in den Gruppen, in 
denen junge Menschen sind. Wichtig: Die Kirche muss 
so fragen, dass alle es verstehen. Auch jüngere Kinder 
sollen mitentscheiden. 

Junge Menschen dürfen mitentscheiden bei:
•  Vorschlägen und Plänen für die Arbeit in den 

 Gruppen.
•  räumlichen Mitteln, zum Beispiel das Einrichten  

und Benutzen von Räumen.
•  sachlichen Mitteln, zum Beispiel der Einkauf von 

Möbeln oder Bastelmaterial.
•  finanziellen Mitteln, zum Beispiel wofür Geld  

ausgegeben wird. 
•  Personal, zum Beispiel ob neue oder bestimmte  

Mitarbeiter*innen mit jungen Menschen in der 
 Kirche arbeiten sollen.

(5) Junge Menschen werden ganz unterschiedlich an 
Entscheidungen beteiligt. Wichtig ist, dass alle jungen 
Menschen mitmachen können. Niemand wird ausge-
schlossen. 
(6) Die Mitarbeiter*innen in der Kirche achten darauf, 
dass junge Menschen wissen, wie sie mitentscheiden. 
Und helfen ihnen dabei. 
(7) Die Mitarbeiter*innen der Kirche achten darauf 
ein breites und zielgruppenorientiertes Angebot vor-
zuhalten, so dass alle jungen Menschen mitmachen 
können. 
(8) Alle Personen, die mit Kindern, Jugendlichen und 

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband
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jungen Erwachsenen arbeiten, müssen sich an be-
stimmte Gesetze halten. Diese Gesetze sind ganz 
wichtig. Sie schützen Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene vor Gefahren. Jungen Menschen darf in 
der Kirche durch Mitarbeiter*innen nichts Schlimmes 
passieren. Das Gesetz zum Schutz davor ist das Prä-
ventionsgesetz vom 17. April 2018 (KABl. S. 238). 
Auch die Träger müssen junge Menschen schützen 
und ein sogenanntes Schutzkonzept dafür haben. Was 
in einem Schutzkonzept steht, wird von der Präventi-
onsgesetzausführungsverordnung vom 28. November 
2019 (KABl. S. 558) bestimmt. 

§ 4
Wie können sich junge Menschen beteiligen?

(1) Die Träger entscheiden, wie sie junge Menschen 
beteiligen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von 
Beteiligung. 
(2) Beteiligen können sich junge Menschen zum Bei-
spiel in einem Kinder- und Jugendgremium. Wenn 
sich ein Kinder- und Jugendgremium gründet, gibt es 
Regeln. 

Diese Regeln sind:

 1.  Junge Menschen wählen selber, wer teilnimmt. 
Die jungen Menschen, die teilnehmen, nennt man 
Mitglieder. 

2.  Junge Menschen haben in den Kinder- und Ju-
gendgremien die Stimmenmehrheit. 

3.  Junge Menschen können in dem Kinder- und Ju-
gendgremium bis zum 26. Lebensjahr  teilneh-
men. Erst wenn sie 27 Jahre alt werden, können 
sie nicht mehr mitmachen. 

4.  Ein Kinder-und Jugendgremium hat eine Amtszeit 
von 2 Jahren. Das heißt, das Gremium endet nach 
2 Jahren. Danach wird wieder neu gewählt.

 
(3) Alle Mitglieder in Gremien von der Kirche müssen 
auch Mitglied in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland sein.
(4) Alle jungen Menschen dürfen in Kinder- und 
Jugendgruppen mitmachen. Auch wenn sie nicht 
Mitglied in der Kirche sind. Diese jungen Menschen 
können auch an kirchlichen Gremien teilnehmen. In 
Gremien können sie als Gäste eingeladen werden und 
auch mitreden.

§ 5
Wie wird die Beteiligung geregelt?

(1) Die Träger regeln, wie sich junge Menschen in der 
Kirche beteiligen. 

Die Träger regeln also:

1. wie junge Menschen mitentscheiden.
 
2.  wie junge Menschen Informationen über Entschei-

dungen bekommen, an denen sie sich beteiligen 
dürfen.

3.  was genau junge Menschen mitentscheiden kön-
nen.

4.  wie junge Menschen wissen, dass sie an Gremien 
teilnehmen können und wie genau sie daran teil-
nehmen.

(2) Diese Regeln müssen so aufgeschrieben werden, 
dass alle jungen Menschen und auch andere interes-
sierte Menschen sie verstehen. Diese Regeln müssen 
so veröffentlicht werden, dass sie für alle zu finden 
sind. 
(3) Junge Menschen dürfen also mitentscheiden. Sie 
haben das Recht dazu. Wenn man es ihnen aber trotz-
dem nicht erlaubt, bekommen sie Hilfe. Um Hilfe zu 
bekommen, ist es erst mal wichtig zu wissen, wo das 
Problem mit der Beteiligung auftaucht. Darum gibt 
es verschiedene Stellen, bei denen man ein Problem 
melden kann. Je nachdem, wo es ein Problem gibt, ist 
eine andere Stelle zuständig. 

Diese Möglichkeiten gibt es:

1.    J unge Menschen in einer Kirchengemeinde oder 
einem Kirchengemeindeverband wenden sich an 
das Kinder- und Jugendwerk 

 oder 
  an die Fachstelle für die Arbeit mit Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen im  zuständi-
gen Kirchenkreis.

2.  Junge Menschen in einem Kirchenkreis oder einem 
Kirchenkreisverband wenden sich an das Zentrum 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land (Junge Nordkirche)

3.  Junge Menschen in der Landeskirche wenden sich 
an die Junge Nordkirche. Die Junge Nordkirche ver-
sucht, mit dem zuständigen Gremium eine Lösung 
zu finden.
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4.  Junge Menschen in der Jungen Nordkirche wenden 
sich an die Leitung des zuständigen Hauptbereichs. 
Der Hauptbereich ist eine Abteilung in der Nord-
kirche. Die Junge Nordkirche gehört zum Hauptbe-
reich: Generationen und Geschlechter. 

Jedes Problem mit einer Beteiligung wird dann ge-
prüft. Und manchmal werden auch Vorschläge zur 
besseren Beteiligung von jungen Menschen gemacht. 
Vielleicht bespricht man das Problem auch gemein-
sam. Junge Menschen bekommen dabei Unterstüt-
zung. Niemand muss alleine damit sein. So sollen alle 
Probleme gut gelöst werden. 
Es kann passieren, dass es keine Lösung gibt. Wenn 
sich die Personen nicht einigen können, ruft man die 
Schlichtungsstelle an. 

§ 6
Wie bringen junge Menschen ihre Ideen ein?

(1) Junge Menschen haben in der gesamten Kirche 
immer das Initiativrecht. Initiativrecht bedeutet, dass 
sie jederzeit ihre eigenen Ideen einbringen können. 
Das gilt für alle Bereiche, die junge Menschen betref-
fen.
Ideen von jungen Menschen sind erwünscht in:
• Kirchengemeinden
• Kirchengemeindeverbänden
• Kirchenkreisen
• Kirchenkreisverbänden
• der Landeskirche
(2) Wie wird eine Idee mitgeteilt? 
Dafür schreibt man einen Text. Der Text erklärt genau 
die Idee. Den Text darf auch jemand anderes schrei-
ben, wenn man das selber nicht kann. Dann bekommt 
das zuständige Gremium diesen Text. 
(3) Das Gremium entscheidet dann über die Idee. Es 
soll damit nicht lange warten. Danach teilt das Gre-
mium seine Entscheidung mit. Die Entscheidung wird 
so erklärt, dass alle sie verstehen. 
Abschnitt 3
Die Arbeit mit jungen Menschen in den Kirchenge-
meinden und Kirchengemeindeverbänden

Kirchengemeinde/-Verband

§ 7
Aufgaben der Kirchengemeinde

(1) Alle junge Menschen bekommen das Evangelium 
erklärt. In verschiedenen Gruppen und Angeboten 
lernen sie das Evangelium kennen. Alle jungen Men-
schen sollen es verstehen. Darum kümmert sich die 
Kirchengemeinde.
(2) Junge Menschen bekommen Informationen und 
Hilfe dazu, wie sie ihre Ideen in der Gemeinde einbrin-
gen können. Und wie sie Angebote verändern können. 
Die Informationen und Hilfen kommen vom Kirchen-
gemeinderat.
(3) Jeder soll wissen, wie die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Kir-
chengemeinde funktioniert. Deshalb gibt es einen 
Plan. Dieser Plan wird Konzeption genannt. In der 
Konzeption steht, wie die Arbeit mit jungen Menschen 
funktioniert. Zum Beispiel, wie sich junge Menschen 
hier beteiligen können. Junge Menschen arbeiten an 
der Konzeption auch mit. Mindestens einmal in jeder 
Amtszeit des Kirchengemeinderats wird die Konzep-
tion überprüft. Wenn etwas nicht mehr stimmt, wird es 
neu geschrieben. 

§ 8 
Beteiligung von jungen Menschen in den Kirchen-
gemeinden

(1) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ge-
stalten die Kirchengemeinde mit ihren Ideen und Vor-
stellungen mit. Die Kirchengemeinden sorgen dafür, 
dass sich junge Menschen beteiligen können. Das 
gilt für alle Bereiche, in denen junge Menschen in der 
Kirchengemeinde dabei sind. 
(2) Die Kirchengemeinden gründen eine Kinder- und 
Jugendvertretung. Aber nur, wenn es noch keine Kin-
der- und Jugendvertretung gibt.
(3) Junge Menschen werden auch beteiligt, wenn es 
keine Kinder- und Jugendvertretung gibt. Nicht jede 
Kirchengemeinde kann eine Kinder- und Jugendver-
tretung gründen. Dann sind junge Menschen anders 
zu beteiligen. Zum Beispiel können sich mehrere KG 
zusammentun und eine gemeinsame KJV gründen. 
Dafür gibt es dann eine extra Entscheidung von den 
Kirchengemeinderäten. Diese Kinder- und Jugendver-
tretungen müssen aber darauf achten, dass die Betei-
ligung von den jungen Menschen aus den verschiede-
nen Kirchengemeinden auch funktioniert. 
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§ 9 
Anerkennung der Kinder- und Jugendvertretung

(1) Wenn Kinder und Jugendliche selbständig eine 
Kinder- und Jugendvertretung gegründet haben, muss 
diese vom Kirchengemeinderat anerkannt werden. 
Das heißt, es wird zuerst kontrolliert, ob sie die Geset-
ze für die Gründung eingehalten hat. Sie muss aus der 
Arbeit mit jungen Menschen in der Kirchengemeinde 
gebildet worden sein. 
Die Gesetze für die Gründung stehen in:
• § 12 Absatz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
• Artikel 1 Absatz 7 und 8 der Verfassung
• § 3 und § 4 dieses Kirchengesetzes
Dann wird die Kinder- und Jugendvertretung vom Kir-
chengemeinderat anerkannt und kann sich treffen und 
arbeiten. 
(2) Die Kinder- und Jugendvertretung schreibt selber 
eine Geschäftsordnung. Eine Geschäftsordnung re-
gelt, wie in der Kinder- und Jugendvertretung zusam-
mengearbeitet wird und welche Regeln es dafür gibt. 

§ 10 
Aufgaben und Rechte der Kinder- und Jugendver-
tretung

(1) Junge Menschen sollen beteiligt werden. Dafür gibt 
es die Kinder- und Jugendvertretung. Beteiligt werden 
sie daran, wie die Arbeit mit jungen Menschen sein 
soll. Und welche Pläne es für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt.
(2) Die Kinder- und Jugendvertretung hat Aufgaben 
und Rechte:
1.  Sie soll die Interessen von jungen Menschen in der 

Kirchengemeinde vertreten. Sie setzt sich also für 
junge Menschen ein. Zum Beispiel schreiben junge 
Menschen bei einem Vorschlag einen kleinen Text, 
eine sogenannte Stellungnahme. In der Stellungnah-
me steht, wie sie den Vorschlag finden.

2.  Sie hilft bei dem Plan mit, der über die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
geschrieben wird. Dieser Plan wird Konzeption ge-
nannt. In der Konzeption steht zum Beispiel, welche 
Angebote es für junge Menschen gibt. Und was in 
den Angeboten genau gemacht wird. 

3.  Sie überlegt sich Angebote für junge Menschen und 
führt diese auch durch. Alles Wichtige zu Angebo-
ten steht in der Konzeption.

4.  Sie darf mitberaten, welche Personen mit jungen 
Menschen arbeiten dürfen. 

5.  Sie darf mitbestimmten, was gebraucht wird und 
wofür Geld ausgegeben wird. Aber nur,  wenn es 
um die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen geht. 

6.  Die Kinder- und Jugendvertretung kann Geld be-
kommen, damit sie bestimmte Aufgaben machen 
kann. Dazu muss sie einen Antrag beim Kirchen-
gemeinderat stellen. Wenn der Kirchengemeinderat 
zustimmt, kann die Kinder- und Jugendvertretung 
selbst überlegen, wofür Geld ausgegeben werden 
soll. 

(3) Der Kirchengemeinderat muss Stellungnahmen 
von der Kinder- und Jugendvertretung lesen und be-
antworten. Die Kinder- und Jugendvertretung darf 
dafür auch einmal in eine Sitzung des Kirchengemein-
derates kommen. Nach spätestens 3 Monaten muss 
eine Antwort da sein. Der Kirchengemeinderat muss 
die Antwort erklären.

§ 11 
So funktioniert die Arbeit mit jungen Menschen 
in Kirchengemeindeverbänden.

Die §§ 7 bis 10 gelten auch für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kirchen-
gemeindeverbänden. Kirchengemeindeverbände sind 
Zusammenschlüsse von mehreren Kirchengemeinden 
für bestimmte Aufgaben. 
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Kirchenkreis/-Verband

Abschnitt 4
Die Arbeit mit jungen Menschen in den Kir-
chenkreisen und Kirchenkreisverbänden

§ 12
Aufgaben der Kirchenkreise

(1) Auch die Kirchenkreise gestalten Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie 
übernehmen diese Arbeit zum Beispiel bei Projekten, 
in denen junge Menschen aus mehreren Kirchenge-
meinden zusammenkommen. 
(2) Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen der Kirchengemeinden wird von den 
Kirchenkreisen unterstützt. 

Die Kirchenkreise helfen den Kirchengemeinden zum 
Beispiel:
1. beim Schreiben und Überarbeiten ihrer Konzeption. 
2.  wenn sich Mitarbeiter*innen besser ausbilden las-

sen möchten (Fortbildung). 
3.  wenn Mitarbeiter*innen mit anderen Mitarbeiter*in-

nen über die Arbeit sprechen möchten, um gemein-
sam zu arbeiten.

4.  wenn neue Angebote, Materialien oder andere Hilfs-
mittel für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gebraucht werden. 

5.  bei der politischen Arbeit. Sie vertreten die Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen in verschiedenen Gremien. Zum Beispiel in 
Stadtjugendringen, Bezirksjugendringen und Kreis-
jugendringen. 

§ 13
Konzeption und Beteiligung von jungen 
 Menschen in den Kirchenkreisen

(1) Jeder Kirchenkreis muss eine Konzeption für die 
Arbeit mit jungen Menschen haben. In der Konzep-
tion steht unter anderem, wie sich junge Menschen 
in der Kirche beteiligen können. Jeder Kirchenkreis 
beschließt seine Konzeption selbst durch einen Be-
schluss der Kirchensynode. Junge Menschen arbeiten 
an der Konzeption mit. Die Konzeption wird regelmä-
ßig überprüft. Eine Überprüfung findet mindestens ein-
mal in der Amtszeit des zuständigen Gremiums statt. 
(2) Jeder Kirchenkreis bildet eine Kinder- und Jugend-
vertretung. Aber nur, wenn es noch keine Kinder- und 
Jugendvertretung gibt. Wenn keine Kinder- und Ju-
gendvertretung gebildet werden kann, gibt es auch 

andere Möglichkeiten zur Beteiligung. Haben Kinder 
und Jugendliche selbst eine Kinder- und Jugendvertre-
tung gegründet, muss sie vom Kirchenkreis anerkannt 
werden. Die Regeln für die Anerkennung stehen in
§ 9 Absatz 1. 
(3) Damit die Kinder- und Jugendvertretung arbeiten 
kann, braucht sie eine Geschäftsordnung. Die Ge-
schäftsordnung schreibt sie selber. 

§ 14
Aufgaben und Rechte der Kinder- und Jugendver-
tretung

(1) Die Kinder- und Jugendvertretung im Kirchenkreis 
hat diese Aufgaben und Rechte:

1.  Sie soll die Interessen von jungen Menschen im 
Kirchenkreis vertreten. Die Kinder- und Jugendver-
tretung setzt sich also für junge Menschen ein. Zum 
Beispiel schreiben sie bei einem Vorschlag oder 
Beschwerde einen kleinen Text, eine sogenannte 
Stellungnahme.

2.  Sie hilft bei der Konzeption mit, die über die Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen geschrieben wird. Wenn die Konzeption fertig 
ist, schreibt die Kinder- und Jugendvertretung eine 
Stellungnahme dazu. In der Konzeption steht auch, 
was dem Kirchenkreis für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders  
wichtig ist. Sie gibt sich also einen Schwerpunkt.

3.  Sie unterstützt die Kirchenkreissynode und den  
Kirchenkreisrat bei Fragen zur Arbeit mit jungen 
Menschen. Auch bei besonderen Fragen zur Kon-
zeption oder zu den Angeboten.

4.  Sie entwickelt neue Ideen für Angebote für junge 
Menschen. Sie sorgt auch dafür, dass diese Ideen 
umgesetzt werden. Die Angebote müssen zur Kon-
zeption des Kirchenkreises passen. 

5.  Sie darf mitberaten, welche Personen im Kirchen-
kreis mit jungen Menschen arbeiten dürfen.

6.  Sie darf mitbestimmten, was gebraucht wird und 
wofür Geld ausgegeben wird. Aber nur, wenn es um 
die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen geht. 

7.  Sie verwaltet das Geld, wenn es durch den Haushalt 
zur Verfügung gestellt wurde. Das bedeutet: Sie be-
stimmt selbst, wofür Geld ausgegeben werden soll. 

(2) Die Kirchenkreissynode und der Kirchenkreisrat 
müssen Stellungnahmen von der Kinder- und Jugend-
vertretung auf einer der nächstmöglichen Sitzungen 
lesen und darüber sprechen. Die Kinder- und Jugend-
vertretung darf dafür auch einmal in eine Sitzung kom-
men. Das Ergebnis der Entscheidung zur Stellungnah-
me muss der Kinder- und Jugendvertretung erzählt 
und erklärt werden. 
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§ 15
Kinder- und Jugendwerk

Jeder Kirchenkreis hat ein Kinder- und Jugendwerk. 
Oder er hat eine Fachstelle für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

§ 16 
Sitzung der Mitarbeiter*innen in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendliche und jungen Erwachsenen

(1) In jedem Kirchenkreis gibt es einen Konvent für die 
Mitarbeiter*innen, die mit jungen Menschen arbeiten. 
Ein Konvent ist eine regelmäßige Sitzung.
Der Konvent besteht nur aus Mitarbeiter*innen, die für 
die Kirche arbeiten. 

Die Mitarbeiter*innen kommen aus:
• den Kirchengemeinden
• den Kirchengemeindeverbänden
•und den Kirchenkreisen

Mitarbeiter*innen aus Kindertageseinrichtungen neh-
men nicht am Konvent teil. 

Es gibt Kirchengemeinden, in denen nur ehrenamt-
liche Personen mit jungen Menschen arbeiten. Der 
Kirchengemeinderat darf dann eine dieser Personen 
bestimmen, die an dem Konvent teilnimmt.
(2) Der Konvent dieser Mitarbeiter*innen hat mehrere 
Aufgaben. Die Mitarbeiter*innen:
• vertreten sich selbst, das heißt, sie machen sich für 
ihre Arbeit stark und treffen selber Entscheidungen. 
• tauschen sich über ihre Arbeit aus. 
• bilden sich weiter (Fortbildung).

Der Konvent kann sich mit Tipps an die Kirchenkreis-
synode und den Kirchenkreisrat wenden. 

(3) Jeder Konvent hat eine Geschäftsführung. Die Ge-
schäftsführung hat entweder das Kinder- und Jugend-
werk oder die Fachstelle für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Kirchen-
kreises.
(4) Jeder Konvent hat eine Geschäftsordnung. Die Ge-
schäftsordnung erarbeiten sie selber. In der Geschäfts-
ordnung steht, dass sich der Konvent aufteilen kann. 
Das passiert, wenn besondere Fragen zur Arbeit mit 
jungen Menschen auftreten. Dann kann sich der Kon-
vent in mehrere Arbeitsbereiche aufteilen. 
(5) Mitarbeiter*innen aus Kindertagesstätten und 
Mitarbeiter*innen aus der Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen sollen sich austau-
schen. 

§17 
Regeln für die Arbeit mit jungen Menschen in 
Kirchenkreisverbänden

Die §§ 12, 13 und 14 gelten auch für die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
Kirchenkreisverbänden. 
Der Kirchenkreisverband kann ausgewählte Personen 
in einen Konvent entsenden, sie nehmen dann dort 
teil.

Landeskirche

Abschnitt 5
Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und  
jungen Erwachsenen in der Landeskirche

§ 18
Zentrum für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland (Junge Nordkirche)

(1) Die landeskirchliche Arbeit mit jungen Menschen 
wird von dem Zentrum für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene der Evangelischen-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland (Junge Nordkirche) ge-
plant und organisiert.
(2) Eine sogenannte Rechtsverordnung regelt die Auf-
gaben, die Organisation und den Aufbau der Jungen 
Nordkirche. 
(3) Die Junge Nordkirche erarbeitet Konzeptionen. 
Diese gelten für die landeskirchliche Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die 
Konzeptionen werden alle 3 Jahre überprüft und wei-
terentwickelt. 
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Landeskirche

§ 19
Kinder- und Jugendvertretung der Landeskirche

(1) An der Kinder- und Jugendvertretung der Landes-
kirche nehmen Delegierte teil. Delegierte sind Vertre-
ter*innen aus den Kirchenkreisen. Jeder Kirchenkreis 
entscheidet, wen er zur Kinder- und Jugendvertretung 
schickt. Alle Kirchenkreise müssen 4 Vertreter*innen 
wählen. Und dazu werden noch von jedem Kirchen-
kreis 2 Stellvertreter*innen bestimmt. Dann gehören 
die Vertreter*innen für 2 Jahre zur Kinder- und Ju-
gendvertretung der Landeskirche. 
(2) Die Kinder- und Jugendvertretung gibt sich selber 
feste Regeln für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in der Nordkirche. Es gibt 
verschiedene Aufgaben. 

Die Kinder- und Jugendvertretung:
1.  nimmt Stellung zu Vorschlägen. Die Kinder- und 

Jugendvertretung sagt also ihre Meinung zu Plänen 
der Landeskirche. Besonders, wenn sie für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene wichtig sind.

2.   nimmt Stellung zu Vorschlägen zu Rechtsverord-
nungen oder Kirchengesetzen. 

3.   hilft bei der Auswahl von Personen mit, die in einem 
bestimmten Gremium teilnehmen sollen. Für die 
Auswahl von Personen sind Regeln einzuhalten.

4.  schlägt junge Menschen für die Schlichtungsstelle 
vor. Die Schlichtungsstelle hilft bei Streit  um Be-
teiligungen. Die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen arbeiten ehrenamtlich  in der 
Schlichtungsstelle. 

5.  kümmert sich darum, dass Delegierte aus der 
Kinder- und Jugendvertretung auch an anderen 
Gremien teilnehmen. Es gibt Gremien, die sich mit 
Jugendpolitik oder kirchlichen Themen befassen. 

(3) Die Kinder- und Jugendvertretung der Landes-
kirche hat eine Geschäftsführung. Das übernimmt die 
Junge Nordkirche.
(4) Die Kinder- und Jugendvertretung der Landeskir-
che schreibt selber eine Geschäftsordnung. 

Landeskirche

§ 20 
Überprüfung von geplanten Gesetzen auf Folgen 
für junge Menschen

(1) Pläne für neue Gesetze und andere Regelungen 
durch die Landeskirche müssen geprüft werden. Es 
wird dann geschaut, welche Folgen die neuen Geset-
ze und Regeln auf die Lebenswelt von jungen Men-
schen haben. 
(2) Das Landeskirchenamt legt alle neuen Gesetze 
und Regelungen der Jungen Nordkirche vor. Diese 
werden von der Jungen Nordkirche geprüft und sie 
kann eine Stellungnahme schreiben. Die Junge Nord-
kirche erhält die Vorschläge zur Änderung spätestens, 
wenn auch das Kollegium des Landeskirchenamtes 
diese erhält: Dann wird begonnen, die Vorschläge in 
Gremien zu diskutieren. Sind nur wenige Folgen für 
junge Menschen durch die vorgeschlagenen Änderun-
gen zu erwarten, schreibt die Junge Nordkirche die 
Stellungnahme.  Wenn mehr (viele) Folgen für junge 
Menschen zu erwarten sind, bekommt die Kinder- und 
Jugendvertretung der Landeskirche die Pläne für die 
neuen Gesetze und Regelungen. Die Kinder- und 
Jugendvertretung prüft die Pläne und schreibt eine 
Stellungnahme. 
(3) Die Kinder- und Jugendvertretung der Landeskir-
che kann für die Prüfung einen Extra-Ausschuss, also 
eine eigene Gruppe, gründen. Die Teilnehmer*innen 
müssen größtenteils Mitglieder der Kinder- und Ju-
gendvertretung sein. Dieser Ausschuss kann auch das 
Schreiben der Stellungnahme übernehmen, wenn das 
die Kinder- und Jugendvertretung möchte.  
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Landeskirche

§ 21
Sitzung der Kinder- und Jugendwerke

(1) Die Sitzung der Kinder- und Jugendwerke wird 
Konferenz genannt. Für die Konferenz kommen Per-
sonen aus verschiedenen Bereichen der Kirche zu-
sammen.

Die Personen kommen aus: 
•  den Kinder- und Jugendwerken oder Fachstellen 

für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen der Kirchenkreise,

•den Kirchenkreisverbänden,
• der Junge Nordkirche,
• den Arbeitsstellen für die Arbeit mit Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem 
Bereich der Hauptbereiche. Hauptbereiche sind Ab-
teilungen in der Nordkirche. Sie sind auf verschiedene 
Themen spezialisiert. 
Von jedem Bereich nimmt eine delegierte Person teil. 
Die Person muss fest in dem Bereich bei der Kirche 
arbeiten.

(2) Die Konferenz der Kinder- und Jugendwerke hat 
verschiedene Aufgaben. 
Die Teilnehmer*innen auf der Konferenz:
•  tauschen sich aus über Konzepte und auch neue 

Konzeptideen,
• entwickeln Ideen,
• planen Projekte und 
•machen zusammen Fortbildungen.

Die Konferenz kann Ideen und Anregungen an die 
Gesamtkonferenz der Hauptbereiche geben. Sie kann 
auch Vorschläge machen, wofür Geld ausgegeben 
werden soll, dass allen Hauptbereiche gemeinsam 
ausgeben. 

(3) Die Geschäftsführung ist die Junge Nordkirche. Die 
Konferenz schreibt selber eine Geschäftsordnung.

Abschnitt 6
Evangelische Jugendverbandsarbeit

§ 22
Regeln

(1) Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen nennt man auch Jugendverbandsarbeit. 
Für die Jugendverbandsarbeit gibt es viele Regeln. Es 
gelten die Regeln aus diesem Kirchengesetz und die 
Regeln aus dem Sozialgesetz. Sie stehen im 8. Buch 
Sozialgesetzbuch zur Jugendgruppen- und Jugend-
verbandsarbeit. 
Die Regeln gelten für die Arbeit mit jungen Menschen 
in:
• Kirchengemeinden,
• Kirchengemeindeverbänden,
• Kirchenkreisen,
• Kirchenkreisverbänden,
• und der Landeskirche.

(2) Alle Personen, die mit jungen Menschen in der 
Kirche arbeiten, gehören zur evangelischen Jugend-
verbandsarbeit. 
(3) Die Landeskirche ist Mitglied in der Arbeitsgemein-
schaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V.

Kirchenkreis/-Verband
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§ 23
Zusammenarbeit mit anderen Jugendgruppen 
und Jugendverbänden

(1) Die Evangelische Jugend in der Nordkirche kann 
mit anderen Jugendgruppen und Jugendverbänden 
zusammenarbeiten. Zum Beispiel mit Vereinen und 
Stiftungen. Für die Zusammenarbeit gibt es Regeln. 
Die Jugendgruppen und Jugendverbände müssen:
•  die kirchliche Ordnung einhalten. Genaueres steht in 

Artikel 1 Absatz 7 und 8 der Verfassung.
• die Regeln im Präventionsgesetz einhalten.
•  ein Schutzkonzept haben, das die Regeln der Prä-

ventionsgesetzausführungsverordnung einhält.

Vor der Zusammenarbeit prüft die zuständige Abtei-
lung oder der Träger, ob alle Regeln eingehalten wer-
den. Wenn es zu einer sogenannten landeskirchlichen 
Zusammenarbeit kommt, gibt es eine Vereinbarung. 
Die Vereinbarung kommt vom Landeskirchenamt. Das 
Landeskirchenamt hat eine Liste mit Jugendgruppen 
und Jugendverbänden, die die Regeln einhalten. Das 
ist die Liste der anerkannten Jugendgruppen und 
Jugendverbände.
(2) Eine Förderung von selbstständigen Jugendver-
bänden ist durch die Nordkirche möglich. Dafür müs-
sen alle Regeln in Absatz 1 eingehalten werden. 

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche

Abschnitt 7
Wer hilft, wenn Ideen, Wünsche und Stellung-
nahmen von jungen Menschen nicht beachtet 
werden?

§ 24
So funktioniert die Schlichtungsstelle.

(1) Es gibt eine Schlichtungsstelle für die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die 
Schlichtungsstelle kann bei Streit helfen.
Die Schlichtungsstelle hilft der Kinder- und Jugendver-
tretung und anderen kirchlichen Gremien, wenn sie 
das Gefühl haben, dass:
•  ihre Rechte nach diesem Kirchengesetz nicht ein-

gehalten werden,
• Anträge nicht ausreichend bearbeitet werden, 
•  Anträge abgelehnt werden ohne dass dies ausrei-

chend begründet wird.

Die Schlichtungsstelle hilft auch,
•   wenn die zuständigen Dienstvorgesetzten nicht hel-

fen oder helfen können,
•  wenn die aufsichtführenden Stellen nicht helfen 

oder helfen können.
Man kann sich auch nach staatlichen Gesetzen be-
schweren. Das geht auch dann, wenn die Schlich-
tungsstelle sich schon mit dem Problem beschäftigt 
hat.

(2) Die Schlichtungsstelle für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht aus 
9 Mitgliedern: 5 ehrenamtliche jungen Menschen 
und 4 Hauptamtliche aus dem Bereich der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die 
Landessynode wählt aus verschiedenen Stellen Perso-
nen für eine Amtszeit. Die jeweilige Stelle schlägt eine 
Person vor. 

Die Schlichtungsstelle besteht aus:
1.  Einer Person, die mit Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen arbeitet. Sie arbeitet nicht 
hauptberuflich in der Nordkirche. Diese Person wird 
von der Jungen Nordkirche vorgeschlagen.

2.  Einer Person aus einer Kirchengemeinde oder 
einem Kirchengemeindeverband. Diese Person wird 
von der Konferenz der Kinder- und Jugendwerke 
vorgeschlagen. 

3.  Einer Person aus einem Kirchenkreis oder einem 
Kirchenkreisverband. Diese Person wird von der 
Konferenz der Kinder- und Jugendwerke vorge-
schlagen.

4.  Einer Person aus einer Abteilung der Landeskirche. 
Diese Person wird von der Konferenz der Kinder- 
und Jugendwerke vorgeschlagen.

5.  Fünf ehrenamtlichen jungen Menschen. Diese wer-
den von der Kinder- und Jugendvertretung der Lan-
deskirche vorgeschlagen.

 
(3) Das Landeskirchenamt hat die Geschäftsführung 
der Schlichtungsstelle für die Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen. 

(4) Das Landeskirchenamt schreibt die Geschäfts-
ordnung. Vorher spricht das Landeskirchenamt mit 
der Kinder- und Jugendvertretung der Landeskirche, 
damit sich alle einig sind.
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Artikel 5
Änderung des Kirchenkreissynodenbildungsge-
setzes

In § 1 Absatz 4 des Kirchenkreissynodenbildungsge-
setzes (KABl. S. 137, 318, 2017 S. 88) wird das Wort 
„Jugendvertretung“ durch die Wörter „Kinder- und 
Jugendvertretung“ ausgetauscht.

Landeskirche

Artikel 6
Änderung des Landessynodenbildungsgesetzes

In § 22 Absatz 2 des Landessynodenbildungsgesetzes 
vom 28. März 2017 (KABl. S. 203), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Kirchengesetzes vom 14. April 2020 
(KABl. S. 107) geändert worden ist, wird das Wort 
„Jugendvertretung“ durch die Wörter „Kinder- und 
Jugendvertretung“ ausgetauscht.

Artikel 7
Änderung des Hauptbereichsgesetzes

Das Hauptbereichsgesetz vom 3. November 2017 
(KABl. S. 519), das zuletzt durch Artikel 1 des Kirchen-
gesetzes vom 23. März 2021 (KABl. S. 184) geändert 
worden ist, wird verändert:
2.  In § 30 Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „Ju-

gendpfarramt der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland“ durch die Wörter „Zentrum 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land (Junge Nordkirche)“ ausgetauscht.  

Kirchengemeinde/-Verband

Kirchenkreis/-Verband

Landeskirche

Artikel 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Kirchengesetz ist am Tag nach seiner Ver-
kündung im Kirchlichen Amtsblatt gültig.
(2) Ab diesem Tag werden verschiedene alte Regelun-
gen aus dem Bereich der Arbeit mit jungen Menschen 
ungültig. 
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10. Gesetzesbegründung:
Einzelerläuterungen aus der 
Synodenvorlage zur Bera-
ung des Kirchengesetzes

Erläuterungen zum Kirchengesetz zur Regelung 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland sowie zur Änderung 
weiterer Vorschriften 

Artikel 1 
Änderung der Verfassung

Artikel 1 betrifft zwei formale Änderungen. Die Ände-
rung in Artikel 35 der Verfassung ist eine Folgeän-
derung, die sich aus dem Kirchengesetz zur Tagung 
kirchlicher Gremien vom 16. März 2021 (KABl. S. 146) 
ergibt. Durch dieses Kirchengesetz wurde in Artikel 6 
der Verfassung ein neuer Absatz 7 eingefügt. Dadurch 
hat sich die weitere Absatzzählung verändert, so dass 
die Verweise anzupassen sind. 

In Artikel 48 und 80 der Verfassung wird das Wort 
„Jugendvertretung“ durch die Wörter „Kinder- und 
Jugendvertretung“ ausgetauscht. 

Artikel 2 
Änderung des Einführungsgesetzes

Artikel 2 beinhaltet eine Änderung der Kirchengemein-
deordnung. Bisher konnten Kinder- und Jugendaus-
schüsse als Ausschüsse des Kirchengemeinderats 
nur mit Gemeindegliedern ab Vollendung des 18. 
Lebensjahres besetzt werden. Dies ergibt sich aus  
§ 39 Absatz 2 Satz 3 Kirchengemeindeordnung, der 
auf die Vorschriften über die Wählbarkeit abstellt. 
Dies ist in der Vergangenheit immer wieder kritisiert 
worden und soll nun durch Artikel 2 geändert werden. 
Es wird ein neuer Unterabschnitt in die Kirchenge-
meindeordnung eingefügt, der die Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
der Arbeit des Kirchengemeinderats grundsätzlich 
regelt. § 45a differenziert dabei zwischen auf Initiative 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zustande kommenden Kinder- und Jugendvertretun-
gen und durch den Kirchengemeinderat gebildeten 
Kinder- und Jugendausschüssen. Dabei wird der 
Kinder- und Jugendvertretung als Selbstvertretung 
Vorrang eingeräumt, indem sie in § 45a Absatz 1 als 
Regelfall definiert wird. Für die Einzelheiten wird auf 
das Kinder- und Jugendgesetz verwiesen. Nur wenn 
eine Kinder- und Jugendvertretung nicht gebildet wer-
den kann, kommt der Kinder- und Jugendausschuss 
in Frage (Absatz 2). Absatz 3 regelt die Ausnahme von 
§ 39 Absatz 2 Satz 3 und macht damit die reguläre 
Mitgliedschaft von Kindern und Jugendlichen möglich. 
Damit wird der Beteiligungsgrundsatz aus Artikel 12 
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der Verfassung in diesem Bereich umgesetzt. 
Die Änderung in Nummer 2 Buchstabe b ist wiederum 
eine Folgeänderung, die sich aus dem Kirchengesetz 
zur Tagung kirchlicher Gremien ergibt. 

Artikel 3
Kirchengesetz über die Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen in der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
(Kinder- und Jugendgesetz – KJG)

Artikel 3 beinhaltet das Kinder- und Jugendgesetz. 
Grundidee des Kinder- und Jugendgesetzes ist es, 
den notwendigen Rahmen für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu bilden. Im 
Kirchengesetz werden alle Arbeitsfelder der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen be-
rücksichtigt. Das Gesetz soll insbesondere Mindestan-
forderungen an Beteiligungsrechte und Beteiligungs-
möglichkeiten definieren, damit Beteiligung auf allen 
Ebenen der Landeskirche umgesetzt wird.
 
Kinder und Jugendliche sind vollwertige Kirchenmit-
glieder. Es ist für sie hier, wie auch in anderen Lebens-
bereichen unabdingbar, dass sie ihre Selbstwirksam-
keit und vielfältige Möglichkeiten der Selbstbildung 
erfahren. So definieren sie selbst ihre Bedürfnisse 
und Ziele, setzen diese in konkretes Handeln um und 
erleben, dass sie ihre Lebens- und Erfahrungsräume 
selbst gestalten können. Dies trägt zur Persönlich-
keitsentwicklung bei und stärkt langfristig kirchliche 
Bindungen. 

Die bereits vor Ort bestehenden Organisationsstruk-
turen sollen einbezogen und weitestgehend weiterhin 
ermöglicht werden. Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene sollen über ihre Rechte, insbesondere im 
Hinblick auf die Mitwirkung in Gruppen und Gremien, 
informiert werden,  Initiativ- und Beschwerderechte 
werden festgelegt.

Die Regelung der Organisationsstruktur in der Kinder- 
und Jugendarbeit betont das Prinzip der Selbstvertre-
tung und Selbstorganisation. Die Gremien sind daher 
ein Stück weit flexibel ausgestaltet. Gleichwohl wurde 
versucht, die Anzahl der Gremien zu begrenzen. Gremi-
en sollen möglichst nur dann initiiert werden, wenn sie 
auch notwendige Funktionen und Entscheidungskom-
petenzen haben. Inhaltliche Aspekte der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden 
weitestgehend ausgespart, um die inhaltliche Arbeit in 
ihrer Verschiedenheit und Fülle nicht zu begrenzen. 

Präambel
Dem Gesetzentwurf wird eine Präambel vorangestellt, 
die den Wesenskern der Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in der Nordkirche 
beschreibt und damit eine theologisch-pädagogische 
Grundlage schafft. Sie deutet auch die inhaltlichen 
Themenfelder der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen an, wobei die Aufzählung 
der Arbeitsfelder nicht abschließend ist. Im Übrigen 
verzichtet das Gesetz bewusst auf inhaltliche Definitio-
nen und Erläuterungen zu  den Arbeitsgebieten.
 

Abschnitt 1 
Grundlagen

§ 1 
Geltungsbereich des Kinder- und Jugend-  
gesetzes

Dieses Kirchengesetz gilt für alle, die an Angeboten 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen teilnehmen oder sie gestalten und für alle, 
die diese Angebote zur Verfügung stellen, sie aktiv 
mitgestalten bzw. verantworten und haupt- und ehren-
amtlich in ihnen tätig sind. Dabei kann es auch zu 
Überschneidungen der Zielgruppen kommen, da auch 
Kinder und Jugendliche die Arbeit mit- und selbst ge-
stalten und insofern zuweilen auch mehr Mitwirkende 
als Teilnehmende sind. 

Auf eine genaue Definition, wer Kind, Jugendlicher 
oder junger Erwachsener ist, wurde verzichtet. Hier 
werden die Altersgrenzen von § 7 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch als allgemein geltend vorausgesetzt, 
wobei junge Erwachsene gleichbedeutend mit jungen 
Volljährigen im Sinne des  § 7 Absatz 1 Nummer 3 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch sind. 

Im Bereich der Kindertagesstätten haben die einschlä-
gigen staatlichen Regelungen Vorrang. Dies gilt auch 
für andere Einrichtungen und Arbeitsbereiche, die 
bestimmten staatlichen Vorgaben unterliegen. 

§ 2 
Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen

Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen sind die kirchlichen Körperschaften. 
Sie sind zugleich anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch. 
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Abschnitt 2 
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen

§ 3 
Grundsätze

§ 3 definiert die Grundsätze. Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene organisieren sich selbst und 
gestalten Kirche mit. Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene sind in allem, das sie betrifft angemessen 
und altersgerecht zu beteiligen. Das gilt insbesondere 
bezüglich der Inhalte, der Ausstattung, der personellen 
und finanziellen Mittel der Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen. Da das Kirchengesetz 
für alle Angebote der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen und alle Altersgruppen gilt, 
ist besonders hervorzuheben, dass bei Form und Art 
der Beteiligung die entsprechende Altersgruppe zu be-
rücksichtigen ist. Hierzu wird es nähere Ausführungen 
in einer Handreichung geben. 

Beteiligung bedeutet auch, dass Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene über ihre Belange und Rechte 
informiert und dass ihnen die notwendigen Kenntnisse 
und Fähigkeiten vermittelt werden. Nur so kann Be-
teiligung überhaupt funktionieren und auch bei Bedarf 
eingefordert werden. Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene müssen also in diesen Fragen geschult 
werden und die Texte und Konzepte müssen für sie in 
verständlicher Form zugänglich sein. Sie haben An-
spruch auf fachliche Begleitung, Absatz 6.

Fragen zum inhaltlichen Angebot und zu Gestaltungs-
formen spart das Gesetz bewusst aus. Die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll 
in ihrer Vielfalt nicht durch gesetzliche Regelungen 
begrenzt werden. Allerdings legt Absatz 7 fest, dass 
die Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen  mit ihren Angeboten alle Alters-
gruppen berücksichtigen sollen vom Kleinkindalter, 
einschließlich der Kitaarbeit, bis zur Begleitung junger 
Erwachsener.

Absatz 8 betont die Geltung des Präventionsgesetzes 
und die Notwendigkeit von Schutzkonzepten.  

§ 4 
Beteiligungsformen

Die Träger der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen entscheiden in ihren Konzep-
ten über die konkreten Beteiligungsformen, Absatz 
1. Absatz 2 beschreibt dafür vier Mindestkriterien. 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wählen 
ihre Vertretungen selber (Nummer 1). Deshalb sollen 
auch vorrangig selbst gebildete Kinder- und Jugend-
vertretungen anerkannt werden, wie im weiteren Ver-
lauf des Gesetzes noch genauer beschrieben wird. 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben 
in ihren Gremien die Mehrheit (Nummer 2). In allen 
Gremien können Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene bis zum vollendeten siebenundzwanzigsten 
Lebensjahr mitwirken (Nummer 3). Das Gesetz spricht 
auch durchgängig Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene an. Allerdings hat man sich bewusst 
dafür entschieden, bestimmte bekannte Begriffe wie 
Kinder- und Jugendvertretung und Kinder- und Ju-
gendgesetz beizubehalten. Mit § 4 Absatz 2 Nummer 
3 wird klargestellt, dass diese Begriffe entgegen ihrem 
Wortlaut auch junge Erwachsene einschließen. Die 
Amtszeit von Kinder- und Jugendgremien wird regel-
mäßig auf drei Jahre11 begrenzt (Nummer 4). Dies wird 
in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 Verfassung 
durch diese kirchengesetzliche Regelung ermöglicht. 
Die Notwendigkeit wird durchgehend durch alle in 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen Tätigen bestätigt. Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene können sich durch äußere 
Rahmenbedingungen (Schule, Studium, Ausbildung) 
häufig nicht über sechs Jahre binden. Auch ändern 
sich die persönlichen Interessen und Schwerpunkte 
noch deutlich häufiger als bei Erwachsenen, so dass 
eine Umorientierung und Neuorientierung oder auch 
einfach nur ein Wechseln in altersangemessenere Mit-
arbeitsformen einfacher möglich sein muss.

Absätze 3 und 4 sind vielfach diskutiert worden. Sie 
stehen in dem Spannungsfeld zwischen Artikel 6 Ab-
satz 1 Verfassung, der eine Kirchenmitgliedschaft als 
Voraussetzung für die Gremienmitwirkung vorsieht, 
und Artikel 13, der einladenden Kirche. Dieses Span-
nungsverhältnis wird gerade im Bereich der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen be-
sonders groß: Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene sollen und müssen sich auch unabhängig von 
einer religiösen Prägung des Elternhauses orientieren 

11  Hinweis: Der Gesetzestext ist an dieser Stelle durch die Landessynode 
auf ihrer Tagung vom 16.-18. September 2021 in geänderter Text-
fassung beschlossen worden: In § 4 Absatz 2 Nummer 4 ist das Wort 
„drei“ durch „zwei“ ersetzt worden, so dass die regelmäßige Amtszeit 
der Gremien auf zwei Jahre begrenzt ist. 
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können ohne sich ausgeschlossen zu fühlen. Auch er-
folgt der Kontakt häufig über Gleichaltrige, ohne dass 
formale Kriterien wie eine Kirchenmitgliedschaft eine 
Rolle spielen. Diskutiert worden ist, ob Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, die nicht Kirchenmitglied 
sind, eine Mitgliedschaft in der jeweiligen Gruppe oder 
dem jeweiligen Gremium und eine grundsätzliche 
Identifikation mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland gegenüber der Gruppen- bzw. 
Gremienleitung erklären. Dies hätte allerdings eine 
Verfassungsänderung erfordert und man hat sich 
entschlossen, bei der derzeitigen Verfassungslage zu 
bleiben. Eine Mitarbeit ist jederzeit möglich, ein Mit-
wirken in kirchlichen Gremien (und damit auch in der 
Kinder- und Jugendvertretung) mit vollem Stimmrecht 
ist nur mit Kirchenmitgliedschaft möglich, wer nicht 
Kirchenmitglied ist, kann als Gast mit Rederecht mit-
wirken. 

§ 5 
Verbindlichkeit von Beteiligung

§ 5 beschreibt in Absatz 1 die Mindestanforderungen, 
die an die Konzepte im Bereich der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und an die 
Beteiligungsformen gestellt werden und ist damit ein 
Orientierungsrahmen für die kirchlichen Körperschaf-
ten. Die Regelungen sind für alle verständlich zu for-
mulieren, also insbesondere auch für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, und zu veröffentlichen, 
Absatz 2.
Absatz 3 sieht ein Beschwerdeverfahren vor. Dieses 
steht ausdrücklich allen Kindern,  Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen und nicht nur Gremien zu. Dabei 
sind ausdrücklich alle Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen gemeint, also auch Nicht-Kirchen-
mitglieder, wenn sie sich aktuell in kirchlichen Grup-
pen bzw. in der Ehrenamtsarbeit engagieren. Läge 
keinerlei Engagement, Mitarbeit oder Verbindung zur 
Kirche vor, würde das Petitionsrecht schon an einer 
Verletzung des Beteiligungserfordernisses scheitern. 
Eine Beschwerde könnte dann ggf. als rechtsmiss-
bräuchlich zurückgewiesen werden.
§ 5 Absatz 3 soll einen einfachen Zugang zur Be-
schwerde, aber auch zur Beratung und Mediation 
eröffnen. Erst wenn in diesem Vorverfahren keine 
Einigung erzielt wird, ist die Schlichtungsstelle nach 
§ 24 anzurufen. Dieser Weg steht dann allerdings nur 
Gremien, zum Beispiel einer Kinder- und Jugendver-
tretung, zu. 
Im Falle der Entscheidung der Landeskirche ist die 
Beschwerde zunächst an das Zentrum für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Junge 
Nordkirche) zu richten, das dann als Vermittler zu dem 

jeweils zuständigen Gremium auftritt. Sollte sich die 
Beschwerde gegen die Junge Nordkirche selbst rich-
ten, liegt die Zuständigkeit bei der Leitung des Haupt-
bereichs als nächste fachlich aufsichtführende Stelle. 

§ 6 
Initiativrecht

Ergänzt werden die allgemeinen Beteiligungsregeln 
noch durch ein Initiativrecht. Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene sind aufgefordert, sich mit Ideen 
einzubringen und Belange einzufordern. Dies betrifft 
die Angelegenheiten, die sie als Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene am meisten betreffen. Das 
Anliegen ist in Textform zu äußern und zu begründen, 
Absatz 2. Das Gremium hat seine Entscheidung zu 
dem Anliegen bekannt zu geben, allerdings kann es 
selbst entscheiden, welche Form angemessen ist und 
wann eine Reaktion erfolgt, solange dies innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums geschieht, Absatz 3. 
Bei ständig wiederkehrenden Anträgen ohne substan-
tiell geänderte Begründung, die nur darauf gerichtet 
sind, das Gremium in seiner Arbeit zu behindern, liegt 
kein neues Anliegen und damit auch keine Reaktions-
pflicht nach Absatz 3 vor. Bei der Reaktionsverpflich-
tung nach Absatz 3 besteht ein gewisser Spielraum, 
insbesondere was die Form der Reaktion betrifft, die 
situationsangemessen gewählt werden kann. Reagiert 
das entsprechende Gremium gar nicht, steht immer 
noch das Verfahren nach § 5 Absatz 3 offen.
 

Abschnitt 3 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in den Kirchengemeinden und 
Kirchengemeindeverbänden

§ 7 
Aufgaben der Kirchengemeinde

§ 7 beschreibt die allgemeinen Anforderungen an Kir-
chengemeinden, dazu gehören alters- und situations-
gerechte Angebote, Absatz 1, und die Schaffung von 
Mitwirkungsmöglichkeiten, Absatz 2. Absatz 3 regelt 
die Verpflichtung zum Aufstellen einer Konzeption, 
die regelmäßig evaluiert wird. Eine Handreichung soll 
Beispiele bzw. Muster für Konzeptionen enthalten. Die 
Kirchenkreise unterstützen die Kirchengemeinden bei 
der Erstellung einer solchen Konzeption (§ 12 Absatz 
2 Nummer 1). 
Die Konzeption kann auch auf regionale bzw. überge-
meindliche Konzepte verweisen wie auch § 8 Absatz 
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3 bereits für die Beteiligung vorsieht. Dennoch muss 
die Kirchengemeinde von Zeit zu Zeit überprüfen, ob 
vor Ort zusätzliche Angebote möglich sind. Die Hand-
reichung soll diesbezüglich Muster enthalten.

§ 8 
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in den Kirchengemeinden

Um Beteiligung sicherzustellen, wird eine Kinder- und 
Jugendvertretung gebildet. Vorrangiges Beteiligungs-
gremium auf allen landeskirchlichen Ebenen sollen 
Kinder- und Jugendvertretungen sein. Sind diese 
bereits eigenverantwortlich durch Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene gebildet worden, sollen sie 
nach den Grundsätzen des § 9 anerkannt werden.12 
Grund ist das Prinzip der Selbstvertretung und Selbst-
organisation. Die Kirchengemeinde wird tätig, wenn 
bisher keine Initiative zustande kam, Absatz 2. Kann 
keine Kinder- und Jugendvertretung gebildet wer-
den, sind andere Formen der Beteiligung zulässig. 
Hierzu gehört die Bildung eines Kinder- und Jugend-
ausschuss nach § 45a Kirchengemeindeordnung. 
Weitere Möglichkeiten werden in einer Handreichung 
erläutert. Eine gemeinsame Kinder- und Jugendver-
tretung mehrerer Kirchengemeinden nach Maßgabe 
entsprechender Kirchengemeinderatsbeschlüsse ist 
möglich. Übergemeindliche Kinder- und Jugendver-
tretungen ersetzen die Kinder- und Jugendvertretung 
vor Ort nur, wenn dies durch ihre Zusammensetzung 
garantiert ist, wenn also Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene aus allen in dem Bereich vertrete-
nen Kirchengemeinden beteiligt sind. Die Beteiligung 
vor Ort bleibt ungeachtet der gewählten Strukturen 
wichtig, um allen Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen Mitspracherecht und Gestaltungsmög-
lichkeiten in ihrer Kirchengemeinde zu geben. Insofern 
sind an die Zusammensetzungen, aber letztlich auch 
an die Arbeit einer übergemeindlichen Kinder- und 
Jugendvertretung gesteigerte Anforderungen zu stel-
len, da sie alle Ortskirchengemeinden gleichermaßen 
berücksichtigen muss. 

§ 9 
Anerkennung der Kinder- und Jugendvertretung

§ 9 beschreibt die Anerkennungsgrundsätze für 
eigenständig gebildete Kinder- und Jugendvertre-
tungen. Da diese sich aus der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Kir-
chengemeinde bilden, handelt es sich in der Regel 
nicht um ferne Gruppierungen, die ein aufwendiges 
Anerkennungsverfahren erfordern, sondern um in 
der Kirchengemeinde mitarbeitende und mitwirkende 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die sich 
engagieren. Erstes und wichtigstes Prüfungskriterium 
für das Anerkennungsverfahren ist also, ob sich die 
Kinder- und Jugendvertretung aus der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der 
Kirchengemeinde gebildet hat. Weitere Prüfkriterien 
sind dann die Verfassung und die Grundsätze dieses 
Kirchengesetzes, die eine Grundbasis bilden. 

§ 10 
Aufgaben und Befugnisse der Kinder- und Ju-
gendvertretung

§ 10 zählt die wichtigsten Beteiligungsinhalte auf. Die-
se können durch die Konzeption der Kirchengemein-
de ergänzt und konkretisiert werden, insbesondere 
Nummer 4 und 5 sind durch die Konzeption auszuge-
stalten. Wichtig ist, dass der Kirchengemeinderat ver-
pflichtet ist, sich mit Stellungnahmen der Kinder- und 
Jugendvertretung ernsthaft zu befassen. Dazu gehö-
ren auch ein Stellungnahmerecht in der Sitzung des 
Kirchengemeinderats sowie der Anspruch auf eine 
Entscheidungsbegründung des Gremiums. 

§ 11 
Anwendbarkeit auf Kirchengemeindeverbände

§§ 7 bis 10 sind auf Kirchengemeindeverbände ent-
sprechend anwendbar. Handelt es sich um einen Kir-
chengemeindeverband, der ausschließlich im Verwal-
tungsbereich tätig ist, wird dieser bereits nicht unter 
den Geltungsbereich des Gesetzes fallen. Vorrangig 
können die bestehenden Kinder- und Jugendvertre-
tungen der beteiligten Kirchengemeinden eingebun-
den werden.  

12  Hinweis: Der Gesetzestext ist in § 9 durch die Landessynode auf 
ihrer Tagung vom 16.-18. September 2021 in geänderter Textfas-
sung beschlossen worden: In § 9 Absatz 1 Satz 1 sind die Wörter 
„soll…anerkannt werden“ durch die Wörter „ist…anzuerkennen“ 
ausgetauscht werden. 
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Abschnitt 4 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in den Kirchenkrei-
sen und Kirchenkreisverbänden

§ 12 
Aufgaben der Kirchenkreise 

§ 12 nennt die wichtigsten Aufgaben der Kirchenkrei-
se. Dazu gehört nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 insbe-
sondere die Unterstützung bei der Evaluation von Kon-
zeptionen in den Kirchengemeinden. Diese Aufgabe 
übernehmen in der Regel die Kinder- und Jugendwer-
ke bzw. Fachstellen für die Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen im Kirchenkreis. 

§ 13 
Konzeption und Beteiligung von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in den Kirchen-
kreisen

Auch der Kirchenkreis gibt sich eine Konzeption für 
die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, Absatz 1. Es ist Aufgabe der Kirchenkreis-
synode über die Konzeption zu entscheiden, es han-
delt sich nicht um eine Aufgabe des Kirchenkreisrats 
nach Artikel 53 der Verfassung.  

Nach Absatz 2 gilt auch auf Kirchenkreisebene, dass 
eine bestehende Kinder- und Jugendvertretung nach 
den gleichen Regelungen wie in den Kirchengemein-
den vorrangig anerkannt werden soll. Besteht keine, 
bildet jeder Kirchenkreis eine Kinder- und Jugendver-
tretung. Nur wenn das nicht gelingt, können andere 
Formen der Beteiligung gewählt werden13, zum Bei-
spiel Kinder- und Jugendausschüsse der Kirchenkreis-
synode und des Kirchenkreisrats. 

Die offene Formulierung der Regelung ist der Tat-
sache geschuldet, dass es sich hier nur um Mindest-
standards handelt, die jeder Kirchenkreis durch die 
Konzeption für sich ausfüllen soll. 

§ 14 
Aufgaben und Befugnisse der Kinder- und  
Jugendvertretung

§ 14 beschreibt die Aufgaben der Kinder- und Jugend-
vertretung, die durch Konzeption des Kirchenkreises 
zu konkretisieren sind. Insbesondere Nummer 5 und 6 
bedürfen einer näheren Ausgestaltung durch die Kon-
zeption. Diese Aufgaben beziehen sich im operativen 
Schwerpunkt auf den Kirchenkreisrat, sind jedoch je 
nach Themenfeld auch auf die Kirchenkreissynode 
ausgeweitet. Wichtig ist, dass Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit ihren Anliegen und Stellung-
nahmen nicht an formalen Kriterien, wie der Zustän-
digkeitsregelung für Gremien, scheitern, deshalb ist 
die Vorschrift umfassend formuliert. Absatz 3 enthält 
eine Verpflichtung der Gremien zur Befassung und 
Antwort, wobei ein gewisser zeitlicher Spielraum vor-
gesehen ist, um in bereits bestehende Tagungsplanun-
gen nicht einzugreifen.

§ 15 
Kinder- und Jugendwerk

§ 15 stellt die Verpflichtung auf, ein Kinder- und 
Jugendwerk oder eine Fachstelle für die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor-
zuhalten. Dabei obliegt es den Kirchenkreisen, wie 
sie die Einrichtung bezeichnen. Werke können dabei 
auch die Aufgaben einer Fachstelle erfüllen und um-
gekehrt. Wünschenswert wäre eine Vereinheitlichung 
der Namen, bisher sind die Bezeichnungen dazu aber 
zu unterschiedlich. 

§ 16 
Konvent der Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

In jedem Kirchenkreis besteht ein Konvent der Mit-
arbeitenden in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Damit enthält das Gremium 
eine hohe Verbindlichkeit. Eine höhere Verbindlichkeit 
zur Teilnahme kann der Kirchenkreis über seine Kon-
zeption aufstellen, ggf. ergänzt durch Arbeitsplatz- und 
Dienstbeschreibungen (analog zur Dienstpflicht der 
Pastorinnen und Pastoren bei Pfarrkonventen). Dies ist 
insbesondere wichtig aus Präventionsgesichtspunk-
ten.

Es geht im Schwerpunkt um die hauptamtlich in der 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen Tätigen. Absatz 1 Satz 3 sieht jedoch auch 
die Möglichkeit einer Entsendung einer ehrenamtlich 
tätigen Person in den Konvent vor, wenn in der jeweili-

13  Hinweis: Der Gesetzestext ist in § 13 Absatz 2  durch die Landessynode 
auf ihrer Tagung vom 16.-18. September 2021 in geänderter Text-
fassung beschlossen worden. Danach muss der erläuternde Halbsatz 
lauten: „…sind ersatzweise andere Formen der Beteiligung zu wählen“.
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gen Kirchengemeinde diese Aufgaben ausschließlich 
durch Ehrenamtliche wahrgenommen werden. Wichtig 
ist die nach Absatz 4 vorgesehene Möglichkeit, den 
Konvent für die Bearbeitung von Fachfragen nach Ar-
beitsbereichen zu unterteilen. Der Bereich der Kinder-
tagesstätten soll nach Absatz 5 ausdrücklich aus dem 
Anwendungsbereich herausgenommen werden.14 
Dieser Bereich ist in den meisten Kirchenkreisen, 
auch durch vorhandene Kitawerke, strukturiert. Jeder 
Kirchenkreis kann eigene Regelungen zur Einbindung 
bzw. Vernetzung beider Bereiche schaffen.15

§ 17 
Anwendbarkeit auf Kirchenkreisverbände

§§ 12 bis 14 sind auf Kirchenkreisverbände entspre-
chend anwendbar. Eine Beteiligung an den Konventen 
der beteiligten Kirchenkreise durch Delegierte kann im 
Einzelfall, je nach Aufgabengebiet des Kirchenkreisver-
bands, von Interesse sein. 

Abschnitt 5 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der Landeskirche

§ 18 
Zentrum für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland (Junge Nordkirche)

§ 18 beschreibt das  Zentrum für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland (Junge Nordkirche), das 
bisher den Namen Jugendpfarramt trägt. Auch hier ist 
die Erarbeitung von Konzeptionen für die landeskirch-
liche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen vorgesehen. 

§ 19 
Kinder- und Jugendvertretung der Landeskirche

Im Gegensatz zu den Kirchengemeinden und Kirchen-
kreisen, denen ein grober Rahmen für eigene Rege-
lungen vorgegeben wird, ist das Verfahren der Bildung 
einer Kinder- und Jugendvertretung der landeskirch-
lichen Ebene im Entwurf explizit festgeschrieben, Ab-
satz 1. Die Anzahl der Delegierten beträgt vier Delegier-
te und zwei stellvertretende Delegierte. Damit wurde 
versucht, einen Ausgleich zu finden zwischen den 
verschieden großen Kirchenkreisen mit unterschiedlich 
großen Kinder- und Jugendvertretungen. Es musste da-
bei aber auch berücksichtigt werden, dass die Kinder- 
und Jugendvertretung insgesamt 65 Personen in zur 
Zeit neun verschiedene Gremien entsenden muss. 

Auch die Aufgaben in Absatz 2 sind nicht parallel 
zu den Regelungen auf Kirchenkreis- und Kirchen-
gemeindeebene ausgestaltet. Das hat zum einen 
damit zu tun, dass der Gremiengang bereits beim 
Landeskirchenamt beginnt und Beteiligung sinnvoller-
weise bereits dort ansetzen sollte. Insofern bestimmt 
Absatz 2 Nummer 1 ein Stellungnahmerecht zu allen 
landeskirchlichen und kirchenpolitischen Vorhaben, 
insbesondere zu solchen mit Relevanz für Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene. Absatz 2 Nummer 
2 sieht ein Stellungnahmerecht für Vorhaben vor, die 
auf den Erlass einer Rechtsverordnung oder den Be-
schluss eines Kirchengesetzes abzielen. Die näheren 
Konkretisierungen dazu finden sich im folgenden Para-
graphen, der das Verfahren der Folgenabschätzung 
junge Nordkirche16 beschreibt. 

Absatz 2 Nummer 5 sieht die Entsendung von De-
legierten in verschiedene Gremien vor. Dazu gehören 
zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland e.V. (aej), die General-
versammlung des Zentrums für Mission und Ökume-
ne – Nordkirche weltweit, die Arbeitsgemeinschaft 
der Landesjugendvertretungen im Bereich der EKD 
(AGLJV) und der Lutherische Weltbund.
 
Darüber hinaus wird die landeskirchliche Struktur in 
diesem Bereich von der Hauptbereichsstruktur ge-
prägt, so dass Beteiligung zum Beispiel im Bereich 
von personellen und finanziellen Fragen dort ansetzen 
muss. Dies nimmt § 18 Absatz 3 mit den Konzep-
tionen, die durch die Junge Nordkirche entwickelt 
werden, auf. Auch die Rechtsverordnung der Jungen 
Nordkirche wird den Beteiligungsaspekt gesondert 
berücksichtigen. 

14  Hinweis: Der Gesetzestext ist an dieser Stelle durch die Landessynode 
auf ihrer Tagung vom 16.-18. September 2021 in geänderter Textfas-
sung beschlossen worden: Diese Klarstellung erfolgt nunmehr durch   
§ 16 Absatz 1 Satz 3.

15  Hinweis: Der Gesetzestext ist an dieser Stelle durch die Landessynode 
auf ihrer Tagung vom 16.-18. September 2021 in geänderter Text-
fassung beschlossen worden:§ 16 Absatz 5 sieht nunmehr vor, dass 
der Austausch zwischen den Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie den Mitarbeitenden in 
der Arbeit in Kindertageseinrichtungen zu fördern ist.

16  Hinweis: Der Gesetzestext ist an dieser Stelle durch die Landessynode 
auf ihrer Tagung vom 16.-18. September 2021 in geänderter Textfassung 
beschlossen worden: Das Verfahren heißt nur „Folgenabschätzung“.
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§ 20 
Folgenabschätzung junge Nordkirche –FjN17 

§ 20 beschreibt das Verfahren zur Folgenabschätzung 
von Regelungsvorhaben aus der Perspektive von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Fol-
genabschätzung junge Nordkirche – FjN). Es orientiert 
sich am Jugend-Check der Bundesregierung. Alle Vor-
lagen mit Rechtsverordnungs- oder Kirchengesetzent-
wurf werden mit Abgabe für den Gremiengang auch 
der Jungen Nordkirche vorgelegt. Mit dem Verfahren 
soll ermöglicht werden, dass die Perspektive von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mög-
lichst frühzeitig einfließen kann. Es schließt sich dann 
ein zweistufiges Verfahren an. Die Junge Nordkirche 
nimmt bei geringfügen Auswirkungen selbst Stellung. 
Ansonsten leitet sie die Vorlage an die Kinder- und 
Jugendvertretung der Nordkirche zur weiteren Prü-
fung und Stellungnahme nach § 19 Absatz 2 Nummer 
2 weiter. Die Kinder- und Jugendvertretung kann im 
Folgenden zur Prüfung und Stellungnahme einen Aus-
schuss bilden, der mehrheitlich aus ihrer Mitte zu be-
setzen ist. Unabhängig von diesem Verfahren besteht 
ein allgemeines und eigenständiges Stellungnahme-
recht der Kinder- und Jugendvertretung zu allen lan-
deskirchlichen und kirchenpolitischen Vorhaben nach 
§ 19 Absatz 2 Nummer 1. Dieses kommt immer dann 
zum Tragen, wenn Prozesse und Vorhaben in Aussicht 
genommen, öffentlich diskutiert oder Vorlagen ohne 
Rechtsverordnungs- oder Kirchengesetzentwurf er-
stellt werden. 

§ 21 
Konferenz der Kinder- und Jugendwerke

Die Konferenz bestand auch bisher schon. Neu ist 
jedoch, dass in ihr nun auch alle im Bereich der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
tätigen Dienste und Werke in den Hauptbereichen 
mitwirken. Diese Konferenz fungiert damit auch als 
Vernetzungskonferenz, die eine bessere Vernetzung 
und einen besseren Austausch ermöglicht. Die Anzahl 
der Personen ist durch das Entsenden einer delegier-
ten Person gewährleistet, so dass eine arbeitsfähige 
Konferenz entsteht. In dieser Funktion kann sie Vor-
schläge an die Gesamtkonferenz der Hauptbereiche 
zur Verwendung von hauptbereichsübergreifenden 
Mitteln für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen machen. Die Einrichtung von 
Unterkonferenzen, zum Beispiel aller in den Kinder- 
und Jugendwerken bzw. Fachstellen für die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf 
Kirchenkreisebene Tätigen, ist durch Geschäftsord-
nung möglich. 

Abschnitt 6
Evangelische Jugendverbandsarbeit

§ 22 
Grundsätze

§ 22 beschreibt die Grundsätze und gibt wieder, dass 
die kirchliche Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zugleich Jugendverbandsarbeit 
im Sinne des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist. 
Die Landeskirche ist Mitglied in der Arbeitsgemein-
schaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. 
Die Entsendung von delegierten Personen ist in § 19 
Absatz 2 Nummer 5 geregelt, die weitere Vertretung ist 
in der Rechtsverordnung normiert. 

§ 23 
Zusammenarbeit mit selbstständigen Jugend-
gruppen und Jugendverbänden

§ 23 Absatz 1 nennt die Voraussetzungen für die 
Anerkennung selbstständiger Jugendgruppen und 
Jugendverbände. Dabei geht es um die institutionelle 
Zusammenarbeit, bei der die Jugendgruppen und 
Jugendverbände mit der Nordkirche auch nach außen 
in Verbindung gebracht werden. Die ad-hoc Zusam-
menarbeit im Sinne eines gegenseiteigen Kennenler-
nens oder Austauschens ist dabei nicht gemeint. Die 
Prüfung der Voraussetzungen obliegt der jeweiligen 
Körperschaft. Das Landeskirchenamt schließt Verein-
barungen über die landeskirchliche Zusammenarbeit 
mit den Jugendgruppen und Jugendverbänden und 
führt eine Liste anerkannter Jugendgruppen und 
Jugendverbände, die als Orientierungsrahmen auch 
für die anderen Körperschaften dienen kann.
Die Förderung von selbstständigen Jugendverbänden 
ist unter den gleichen Voraussetzungen wie in  Absatz 
1 möglich.

17  Hinweis: Der Gesetzestext ist an dieser Stelle durch die Landessyn-
ode auf ihrer Tagung vom 16.–18. September 2021 in geänderter 
Textfassung beschlossen worden: Das Verfahren heißt nur „Folgen-
abschätzung“. 
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Abschnitt 7 
Schlichtungsstelle

§ 24 
Schlichtungsstelle für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Die Schlichtungsstelle kann von kirchlichen Gremien, 
insbesondere Kinder- und Jugendvertretungen, nach 
erfolglosem Durchlaufen des Vorverfahrens nach § 5 
Absatz 3 angerufen werden. Die Beratung und Ver-
mittlung ist primär den in § 5 Absatz 3 erwähnten 
Gremien vorbehalten. Die Schlichtungsstelle tritt erst 
zusammen, wenn der Konflikt nicht anders lösbar ist. 
Die Schlichtungsstelle ist von der Zusammensetzung 
her bewusst größer angelegt. Es wird davon ausge-
gangen, dass diese eher selten zusammenkommt und 
es insofern wichtig ist, möglichst viele Perspektiven 
einzubringen. Aus diesem Grund und um eine Anbin-
dung an das berufende Gremium Landessynode zu 
ermöglichen, ist die Dauer der Amtszeit hier bewusst 
länger als in Kinder- und Jugendgremien üblich ge-
wählt worden. 
Zu beachten ist, dass es sich bei der Schlichtungs-
stelle um ein kirchliches Gremium handelt, so dass 
Artikel 6 der Verfassung Anwendung findet. Dies hat 
zur Folge, dass die Kirchenmitgliedschaft auch für das 
Mitglied nach Absatz 2 Nummer 1 gegeben sein und 
die Ehrenamtsmehrheit gemäß Artikel 6 Absatz 2 ge-
wahrt werden muss. 

Artikel 4 Änderung des Kirchengemeinderats-
wahlgesetzes

Die Änderungen sind Folgeänderungen des Zweiten 
Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften. Alle Änderungen ergeben sich aus der Neu-
einfügung eines Absatzes 2 in den Artikel 30 durch 
das Zweite Kirchengesetz zur Änderung dienstrecht-
licher Vorschriften vom 24. Mai 2021 und der damit 
verbundenen Verschiebung der nachfolgenden Absät-
ze in Artikel 30. Damit sind diverse Verweise auf Artikel 
30 im Kirchengemeinderatswahlgesetz anzupassen, 
was mit diesem Mantelgesetz nachgeholt wird.  

Artikel 5 Änderung des Kirchenkreissynodenbil-
dungsgesetzes

Die Änderung betrifft eine formale Änderung. Im 
Kirchenkreissynodenbildungsgesetz wird das Wort 
„Jugendvertretung“ durch die Wörter „Kinder- und 
Jugendvertretung“ ausgetauscht. 

Artikel 6 Änderung des Landessynodenbildungs-
gesetzes

Die Änderung betrifft eine formale Änderung. Im Lan-
dessynodenbildungsgesetz wird das Wort „Jugendver-
tretung“ durch die Wörter „Kinder- und Jugendvertre-
tung“ ausgetauscht. 

Artikel 7 Änderung des Hauptbereichsgesetzes

Die erste Änderung betrifft eine rechtsförmliche 
Korrektur. Die Bezeichnung der Beauftragten für Ge-
schlechtergerechtigkeit ist durch das Kirchengesetz 
zur Änderung des Geschlechtergerechtigkeitsgesetzes 
in beauftragte Person für Geschlechtergerechtigkeit 
der Landeskirche geändert worden. Diese Änderung 
wird hier auch für das Hauptbereichsgesetz umge-
setzt.

Die zweite Änderung betrifft die Namensänderung des 
Jugendpfarramts, das nunmehr Zentrum für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Junge Nord-
kirche) heißt. 

Die dritte Änderung betrifft das Kommunikationswerk 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land. Der Hauptbereich Medien wird durch eine 
Steuerungsgruppe organisiert und hat daher keine 
eigenständige Leitung (§ 17 HBG). Die Arbeitsweise 
des Kommunikationswerkes macht es erforderlich, 
dass die Leitung des Kommunikationswerks auch 
diejenigen Aufgaben und Befugnisse erhält, die die 
Leitung eines Hauptbereiches hat. Daher wurde 
der Leitung des Kommunikationswerks durch das 
Kommunikationswerkgesetz schon die Befugnis der 
Rechtsvertretung nach außen und die der Dienstauf-
sicht über Mitarbeitende übertragen. Nunmehr soll der 
Leitung des Kommunikationswerks auch die Aufgabe 
der Besetzung von Stellen übertragen werden, um 
deren Arbeit zu erleichtern und die Leitungsaufgaben 
sinnvoll zusammenzuführen. Die vorgeschlagene For-
mulierung entspricht § 7 Absatz 3 Nummer 9 Haupt-
bereichsgesetz (Aufgaben der Hauptbereichsleitung). 
Die Begründung, Veränderung und Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen ist derzeit nach Artikel 105 Absatz 
1 Nummer 6 Verfassung grundsätzlich Aufgabe des 
Landeskirchenamts. Die Regelung anderer Zuständig-
keiten nach Artikel 105 Absatz 1 Nummer 6 Verfas-
sung bedarf einer kirchengesetzlichen Regelung und 
kann nicht nur durch Rechtsverordnung erfolgen.
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Artikel 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel 8 beinhaltet die Regelungen über das Inkrafttre-
ten und Außerkrafttreten. Neben verschiedenen recht-
lichen Bestimmungen zur Kinder- und Jugendarbeit, 
die hier außer Kraft gesetzt werden, wird zusätzlich 
das Kirchengesetz über die Ordnung des Frauenwerks 
der Pommerschen Evangelischen Kirche außer Kraft 
gesetzt. Da die Neuordnung der Frauenarbeit auf lan-
deskirchlicher Ebene durch Rechtsverordnung erfolgt 
ist, konnte das Kirchengesetz bisher nicht außer Kraft 
gesetzt werden. Es ist nach § 47 Absatz 1 und 4 in 
Verbindung mit § 2 Absatz 2 des Einführungsgesetzes 
außer Geltung getreten, wurde allerdings bisher nicht 
formell aufgehoben, was hiermit nachgeholt wird. 

11. Glossar

A  Antrag, Antragsrecht
  Eine formelle Bitte an ein Gremium oder eine 

Institution. Es gibt Regeln, wie ein Antrag ge-
stellt werden darf (z. B. schriftlich oder münd-
lich); und wer ihn stellen darf, wer also das 
Antragsrecht hat. In einer Kinder- und Jugend-
vertretung oder einer Synode dürfen in der 
Regel die gewählten Mitglieder Anträge stellen. 
Es kann aber auch Gästen ein Antragsrecht 
zugesprochen werden.

  Ausschuss 
  Kommt zusammen, um über ein bestimmtes 

Fachgebiet zu beraten oder eine besondere 
Aufgabe zu lösen. Beauftragt und eingesetzt 
wird der Ausschuss von einem größeren Gre-
mium, etwa vom Kirchengemeinderat. Er kann 
zum Beispiel einen Ausschuss für Finanzen 
einsetzen; oder für Kinder- und Jugendarbeit.

  Für Kirchengemeinden findet sich die Arbeits-
hilfe für Ausschüsse hier: https://www.kirchen-
recht-nordkirche.de/document/46587 . In der 
Verfassung mehr unter § 33 (Kirchengemein-
de); §§ 52 und 64 (Kirchenkreis); 

  §§ 84 und 95 (landeskirchliche Ebene). 
https://www.kirchenrecht-nordkirche.de/

 document/24017#s00000149  
 

B   Beschluss
  Die Entscheidung eines Gremiums. In der 

Regel stimmen die Mitglieder darüber ab. Ein 
Beschluss wird im Protokoll der Sitzung festge-
halten. Diese Regeln können in der Geschäfts-
ordnung des Gremiums stehen.

 Beschwerde
  Eine Beschwerde ist ein wichtiges demokrati-

sches Instrument, da von Menschen gemachte 
Regeln immer wieder unterschiedlich verstan-
den werden. Wenn etwas nicht so passiert, wie 
in einem Gesetz, einer Regelung oder einem 
Beschluss geregelt ist und eine Person sich 
davon gestört fühlt, kann sie sich beschweren. 
Es gibt oft genaue Regelungen, wie und wo 
eine Beschwerde zu machen ist – das ist ein 
sogenanntes Beschwerdeverfahren. Eine Be-
schwerde führt dazu, dass die verschiedenen 
Auffassungen wie z.B. ein Gesetz verstanden 
wird, neu angeschaut werden, um Klarheit 
zu schaffen. Fühlt sich ein Kind z.B. nicht ge-
hört, eine erwachsene Person sieht das aber 
anders, kann nach einer Beschwerde geklärt 
werden, ob das Kind vielleicht wirklich nicht 
angehört wurde. 

C

D Delegierte
  Eine Institution oder eine Gruppe kann eine 

Person bestimmen, die woanders für sie 
spricht. Diese Person wird dann entsandt oder, 
wie es auch heißt, delegiert. Zum Beispiel ent-
sendet die Kinder- und Jugendvertretung im 
Kirchenkreis Delegierte in die Kinder- und Ju-
gendvertretung der Landeskirche.

 Diversität
  Diversität bedeutet Vielfalt, Verschiedenheit. 

Zum Beispiel bei Herkunft, Religion und Welt-
anschauung, sexueller Orientierung oder Han-
dicaps. Dahinter steht das Recht jedes Men-
schen, einzigartig und anders sein zu dürfen.

E Entscheidungsbefugnis 
  Eine Befugnis ist eine Erlaubnis. Wenn eine 

Person oder ein Gremium die Entscheidungs-
befugnis hat, ist das die Erlaubnis und das 
Recht, zu entscheiden.

 Evaluation
  Eine systematische Auswertung, zum Beispiel 

wie ein Projekt gelaufen ist oder was ein Gre-
mium erreicht hat. Entsprechend ist „evaluie-
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ren“ ein anderes Wort für „auswerten“.
  Siehe Beispielfragen, um die Konzeption der 

Arbeit mit jungen Menschen zu evaluieren: 
Kapitel 5.4. auf Seite 46.

F  Fachstelle für die Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen

  Eine Fachstelle beschäftigt sich innerhalb einer 
Institution mit einem bestimmten Thema. Sie 
ist eine fachliche Anlaufstelle für ehrenamtliche 
und hauptamtliche Mitarbeitende. Fachstellen 
für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gibt es in allen Kirchen-
kreisen. Die gleiche Funktion haben Kinder- 
und Jugendwerke. Für die landeskirchliche 
Ebene siehe auch p Junge Nordkirche. 

G  Gast
  In Gremien ist klar geregelt, wer etwas sagen 

darf, wer einen Antrag stellen darf und wessen 
Stimme bei einer Abstimmung mitgezählt wird. 
Oft werden zusätzlich zu den Mitgliedern des 
Gremiums Gäste für ein Thema eingeladen; 
oder es gibt ständige Gäste, die immer dabei 
sind. Gäste dürfen zunächst nur zuhören. Sie 
können aber z. B. ein Rederecht bekommen. 
Das Gremium entscheidet darüber, was einem 
Gast erlaubt ist. 

 Geschäftsordnung (GO)
  Darin steht, wie in einem Gremium die gemein-

same Arbeit ablaufen soll, wer welche Auf-
gaben hat und wie Entscheidungen zustande 
kommen. Für Kinder- und Jugendvertretungen 
sind Geschäftsordnungen vorgeschrieben.

 Gremium
  Hier der Begriff für eine Gruppe von Personen, 

die regelmäßig zusammenkommen, beraten 
und beschließen. Beispiele für Gremien sind: 
der Kirchengemeinderat, die Kinder- und Ju-
gendvertretung, die Kirchenkreissynode, die 
Kirchenleitung.

H Haushalt
  Die Finanzplanung einer Institution, also was 

sie an Geld zur Verfügung hat und an welchen 
Stellen sie es wie ausgeben will.

 

I Initiativrecht
  Das Recht, ein Thema oder einen Vorschlag 

einzubringen. In der Nordkirche haben Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsenen ein Ini-
tiativrecht für alles, was ihr Leben in der Kirche 
betrifft, so steht es im Kinder- und Jugend-

  gesetz § 6. Sie müssen ihr Anliegen schriftlich 
gegenüber dem zuständigen Gremium äußern.

 Interessenvertretung
  Personen, die sich für eine bestimmte Gruppe 

stark machen. Beispiel: Die Kinder- und Ju-
gendvertretung ist die Interessenvertretung der 
jungen Menschen in der Kirchengemeinde.

J Jugendverband
  Zusammenschluss junger Menschen, selbst-

organisiert und mit gemeinsamen Zielen. 
Jugendverbände übernehmen wichtige Auf-
gaben, deshalb wird ihre Arbeit vom Staat 
gefördert (vgl. § 12 SGB VIII). Viele Verbände 
gehören zum Beispiel zur Arbeitsgemeinschaft 
evangelische Jugend (aej). 

 Jugendvertretung (JV)
 Kinder- und Jugendvertretung

 Junge Nordkirche
  Die Junge Nordkirche ist die Fachstelle der 

Landeskirche für die Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen. Der vol-
le Name der Fachstelle lautet: Zentrum für die 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland (Junge Nordkir-
che). Bis Oktober 2021 hieß die Fachstelle 
Jugendpfarramt der Nordkirche oder einfach 
Landesjugendpfarramt. 

K  Kinder- und Jugendausschuss (JA)
  Wird von einem gewählten Gremium, z.B. Kir-

chengemeinderat eingesetzt und beauftragt. 
Befasst sich mit Themen und Inhalten der 
Arbeit mit jungen Menschen und bereitet diese 
gemäß ihres Auftrags für das übergeordnete 
Gremium vor oder durch. Siehe auch p Aus-
schuss.

  Kinder- und Jugendvertretung (KJV)
  Gremium, das die Interessen junger Menschen 

vertritt und für sie spricht, zum Beispiel in der 
Kirchengemeinde. Die Mitglieder werden von 
allen Kindern und Jugendlichen gewählt. Wer 
in der Kinder- und Jugendvertretung mitma-
chen will, muss Kirchenmitglied sein (durch die 
Taufe). Und er oder sie darf nicht älter als 26 
Jahre sein. Wenn sich die Kinder- und Jugend-
vertretung trifft, können alle Kinder und Ju-
gendlichen dabei sein und sich auch zu Wort 
melden. Siehe p Gast, Rederecht.

 



82

 Kinder- und Jugendwerk (KJW)
  Fachstelle für die Arbeit mit Kindern, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen

  Kirchengemeinderat (KGR)
  Der Kirchengemeinderat ist das Leitungsgre-

mium der Kirchengemeinde. Die Mitglieder 
werden von allen Menschen gewählt, die zur 
Kirchengemeinde gehören und mindestens 14 
Jahre alt und konfirmiert sind. Wer im Kirchen-
gemeinderat mitmachen will, muss mindestens 
18 Jahre alt sein. Wahlen finden alle sechs Jah-
re statt. 

  Kirchengemeindeverband (KGV)
  Kirchengemeinden können sich für bestimmte 

Aufgaben zusammentun und einen Kirchenge-
meindeverband bilden. Der KGV ist dann zum 
Beispiel für die Jugendarbeit oder die Kitas in 
diesen Gemeinden zuständig. Siehe auch   
p Kirchenkreisverband

 Kirchengesetz
  Die Kirche kann bestimmte Angelegenheiten 

selbst regeln und dafür Gesetze erlassen. Sie 
gelten innerhalb der Kirche für alle Mitglieder. 
Wenn es in der Nordkirche ein neues Gesetz 
geben soll, zum Beispiel das Kinder- und Ju-
gendgesetz, beschließt das die Landessynode.  

 Kirchenkreisrat (KKR)
  Der Kirchenkreisrat ist das Leitungsgremium 

im Kirchenkreis. Die Mitglieder werden von der 
Kirchenkreissynode gewählt.

 Kirchenkreissynode
  Die Kirchenkreissynode ist Leitungsorgan und 

Vertretung der Kirchengemeinden und der 
Dienste und Werke. Die Mehrzahl der Mitglie-
der wird durch die Kirchengemeinden gewählt. 
Die Kirchenkreissynodalen beschließen etwa 
den Haushalt des Kirchenkreises, die finanziel-
le Ausstattung der Gemeinden oder wählen 
Pröpstinnen bzw. Pröpste. Die Kinder- und 
Jugendvertretung des Kirchenkreises kann bis 
zu vier Delegierte in die Synode entsenden. Sie 
haben dort Rede- und Antragsrecht, aber kein 
Stimmrecht.

 Kirchenkreisverband
  Kirchenkreise können sich für bestimmte Auf-

gaben zusammentun und einen Kirchenkreis-
verband bilden. 

 

 Kirchenmitgliedschaft
  Wer getauft ist, wird damit auch Kirchenmit-

glied und gehört automatisch zur Kirchenge-
meinde am Wohnort. Die Mitgliedschaft kann 
mit einem Antrag auf Umgemeindung einer 
bestimmten Kirchengemeinde zugeordnet 
werden, egal wo man wohnt.

  Konvent 
  In der Kirche ein Begriff für regelmäßige Tref-

fen einer (Berufs-)Gruppe. Zum Beispiel gibt es 
in jedem Kirchenkreis einen Konvent der Mit-
arbeitenden in der Arbeit mit Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Des Weiteren 
gibt es einen Konvent für Pastorinnen und 
Pastoren, bei dem sie sich zu Themen ihrer 
Berufsgruppe austauschen. Auch pröpstliche 
Personen nutzen einen Konvent zum Aus-
tausch und zur Klärung.

 Konzeption 
  Grundsätzlicher Plan, wie etwas werden soll. 

Jede Ebene in der Nordkirche braucht künftig 
eine Konzeption für die Arbeit mit Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen. Schon 
beim Erstellen der Konzeption sollen junge 
Menschen beteiligt sein. Die Konzeption wird 
regelmäßig überprüft (Evaluation).

L Landessynode 
  Die Landessynode ist ein Leitungsorgan der 

Landeskirche. Die Landessynode der Nord-
  kirche beschließt zum Beispiel die Kirchen-

gesetze und den Haushalt. Sie wählt die 
Bischöf*innen und die Kirchenleitung. Die 
Landessynode wird von einem dreiköpfigen 
Präsidium geleitet. Der oder die Vorsitzende 
des Präsidiums wird Präses genannt.

N Nordkirche
  Kurzform für: Evangelisch-Lutherische Kirche 

in Norddeutschland. Das Gebiet umfasst die 
Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern, einige Gemeinden 
liegen auch in Brandenburg. Die Nordkirche 
entstand 2012 durch den Zusammenschluss 
von drei Landeskirchen (Nordelbische Evange-
lisch-Lutherische Kirche, Evangelisch-Luthe-

  rische Landeskirche Mecklenburgs und Pom-
mersche Evangelische Kirche). Sie hat rund 
zwei Millionen Mitglieder und ist damit die 
fünftgrößte Landeskirche in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD).
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O Organ
  Hier: ein Teil einer Organisation, eines Gre-

mium. Ein Kirchengemeinderat ist zum Beispiel 
ein Organ der Kirchengemeinde.

P Prävention
  Prävention bedeutet Vorsorge und Vorbeu-

gung, damit etwas nicht passiert. Wenn es hier 
um Prävention und das Präventionsgesetz der 
Nordkirche geht, ist vor allem der Schutz vor 
(sexualisierter) Gewalt gemeint. Siehe auch p 
Schutzkonzept 

R Rederecht
  In einem Gremium ist klar geregelt, wer etwas 

sagen darf. Diese Personen haben Rederecht. 
Es ist meistens in den Vorschriften, die die 
Zusammensetzung des Gremiums regeln, fest-
gelegt (z.B. in der Geschäftsordnung).

S Satzung
  Rechtsvorschriften, die sich ein Verein oder 

eine kirchliche Körperschaft gibt, zum Beispiel 
ein Kirchenkreis.

 Schlichtungsstelle
  Eine Stelle, die in Streitfällen hilft, eine Einigung 

zu finden. Andere Begriffe sind Schiedsstelle 
oder freiwilliges Schiedsgericht. In der Nord-
kirche gibt es eine Schlichtungsstelle für die 
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Sie ist im Kinder- und 
Jugendgesetz in § 24 festgelegt. Hatte eine Be-
schwerde auf der jeweiligen kirchlichen Ebene 
keinen Erfolg, kann die Schlichtungsstelle ein-
geschaltet werden. 

 Schutzkonzept
  Alle kirchlichen Träger in der Arbeit mit jungen 

Menschen brauchen ein Schutzkonzept (vgl. 
Präventionsgesetz der Nordkirche). Es soll Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene vor 
Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt 
schützen. Ein Schutzkonzept wird möglichst 
partizipativ entwickelt. Junge Menschen sollen 
sich dabei einbringen. Siehe auch p Präven-
tion.

 Selbstwirksamkeit
  Selbstwirksame Menschen sind der Überzeu-

gung, schwierige Situationen und Herausforde-
rungen meistern zu können. Der Glaube daran, 
selber etwas bewirken zu können, hängt von 
der Persönlichkeit und vorherigen Erfahrungen 
diesbezüglich ab. Selbstwirksamkeitsempfin-
den kann durch positive Erfahrungen gefördert 

werden. Menschen die sich als selbstwirksam 
erleben, machen sich auf den Weg, werden 
aktiv und gehen Herausforderungen an. 

 Stimmrecht
  In Gremien ist genau festgelegt, wer mit ab-

stimmen darf. Diese Personen haben Stimm-
recht.

 Synode
  Ein wichtiges Entscheidungsgremium in der 

evangelischen Kirche, vergleichbar einem Par-
lament. Synoden gibt es auf unterschiedlichen 
Ebenen, z. B. die Kirchenkreissynode oder die 
Landessynode. 

 

V Verein
  Dauerhafter Zusammenschluss von Menschen 

(oder Organisationen) zu einem bestimmten 
Zweck. Viele Regelungen zu Vereinen stehen 
im Bürgerlichen Gesetzbuch. Bei den Amtsge-
richten gibt es Verzeichnisse, sogenannte Ver-
einsregister. Vereine, die in diesem Verzeichnis 
stehen, heißen eingetragener Verein, abgekürzt 
e. V. Vereine können gemeinnützig sein, also 
dem Gemeinwohl dienen. Die Arbeitsgemein-
schaft der Evangelischen Jugend in Deutsch-
land (aej) ist zum Beispiel ein gemeinnütziger 
eingetragener Verein. Siehe auch p Jugend-
verband.

 Vielfalt
 Diversität

  Vollversammlung (VV)
  Zusammenkunft aller Mitglieder. In der Kir-

chengemeinde ist die Gemeindeversammlung 
eine Art Vollversammlung, Teilnahmeberechtigt 
sind alle Gemeindeglieder. Zu einer Vollver-
sammlung der Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen lädt eine Kirchengemeinde 
alle ein, die unter 27 sind.
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12. Zuschüsse

Alle Gemeinden, Kirchenkreise und die Landesebene 
der Nordkirche sind freie Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe nach SGB VIII. Damit unterliegen sie dem 
Gesetz und sind förderfähig im Rahmen der institutio-
nellen Förderung. Die institutionelle Förderung pas-
siert über die Jugendverbände auf Landesebene.
Außerdem können Mittel des Bundes und eventuell 
der Kommunen beantragt werden. 

12.1. Landesmittel 

12.1.1. Hamburg
Als anerkannter Jugendverband erhält die Evangeli-
sche Jugend Hamburg [EJH] eine institutionelle För-
derung gemäß dem Landesförderplan „Familie und 
Jugend“ durch die Hansestadt Hamburg. Finanzielle 
Mittel für Freizeiten und Seminare können Kirchenkrei-
se und Gemeinden direkt bei der [EJH] beantragen.
Jugendfördermittel Hamburg:  
https://www.ejh-online.de/info-services/
downloadbereich.html 

12.1.2. Mecklenburg-Vorpommern

Landesförderung für Großveranstaltungen, Kinder- 
und Jugenderholung, Modellprojekte sowie außer-
schulische Jugendbildung und Schulungen von Eh-
renamtlichen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
kann über die Arbeitsgemeinschaft Evangelische 
Jugend Mecklenburg-Vorpommern (aej-MV) beantragt 
werden.
Fördermittel nach dem Landesjugendplan 
Mecklenburg-Vorpommern:
https://www.aej-mv.de/seite/368051/
antr%C3%A4ge.html

12.1.3. Schleswig-Holstein

Die institutionelle Förderung des Landes für Projekte 
wird vom Landesjugendring Schleswig-Holstein auf 
die Mitgliedsverbände aufgeteilt. Die Arbeitsgemein-
schaft Evangelische Jugend in Schleswig-Holstein 
(aej-sh) gibt die Mittel dann an ihre Mitgliedsverbände 
weiter. Was Gemeinden und Kirchenkreise in Schles-
wig-Holstein bekommen, verteilt ein Ausschuss unter 
der Geschäftsführung der Jungen Nordkirche im An-
tragsverfahren. 
Jugendfördermittel Schleswig-Holstein: 
https://www.junge-nordkirche.de/service/downloads/

12.2. Bundesmittel

12.2.1. Arbeitsgemeinschaft   
Evangelische Jugend (aej) 

Auf Bundesebene können Fördermittel für die Jugend-
verbandsarbeit uns dem Kinder- und Jugendplan be-
antragt werden.
https://www.aej.de/faq-foerderung

12.2.2. Internationale Jugendbegeg-
nungen

Förderanträge können Mitglieder der aej und deren 
Untergliederungen stellen, also Gruppen der Evangeli-
schen Jugend von der Gemeinde- bis zur Landesebe-
ne sowie der Werke und Verbände, Freikirchen und 
der Evangelischen Studierendengemeinden. 
https://www.aej.de/faq-foerderung

12.3. Kommunen

In den Kreisen und kreisfreien Städten Schleswig-Hol-
steins und Mecklenburg-Vorpommerns ist es zudem 
möglich, kommunale Förderung zu erhalten. Dies ist 
für Kirchengemeinden ebenso wie für Kirchenkreise – 
abhängig von ihrem jeweiligen Sitz – möglich. 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/LandLeute/
Kreise_Staedte/_documents/uebersicht.html 
https://www.mecklenburg-vorpommern.de/ueber-das-
land-zum-leben/landkreise-und-gemeinden/ 
Welche Mittel zur Verfügung stehen und was gefördert 
werden kann, ist regional unterschiedlich und muss 
individuell recherchiert werden. 
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13. Literatur- und 
Materialverzeichnis sowie 
Weblinks

13.1. Literaturverzeichnis

Evangelisches Kinder und Jugendwerk Mecklenburg 
(...): Das ist unser Ding – Die Partizipationsscheibe. 
(Zentrum kirchlicher Dienste), Rostock

Scholz, Lothar; Bundeszentrale für Politische Bildung 
(Hrsg.)(2020): Methodenkiste. (Bundeszentrale für 
politische Bildung), 9. Auflage, Bonn 
Digital erhältlich unter: https://www.bpb.de/shop/
lernen/thema-im-unterricht/36913/methoden-kiste

Shephard, Carol (2002): Participation: Spice it Up! 
Practical Tools for Engaging Children and Young 
People in Planning and Consultations. (Save the 
Children), 1. Auflage, London (eine Übersetzung ist 
über das Jugendwerk Mecklenburg zu bekommen)

Spiegel, Hiltrud von (2009): So macht man Konzep-
tionsentwicklung. In: Sturzenhecker, Benedikt und 
Deinet, Ulrich (Hrsg.), Konzeptentwicklung in der 
Kinder- und Jugendarbeit. Reflexionen und Arbeitshil-
fen für die Praxis. (Juventa-Verlag), 2. Auflage, 
Weinheim/München, S. 51ff.

Stange, Waldemar (2007): Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen im kommunalen Raum I. 
(Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat),
1. Auflage, Münster

Straßburger, Gaby; Rieger, Judith (Hrsg.) (2019): 
Partizipation kompakt. (Beltz Juventa), 
2. Auflage, Weinheim

Thiersch, Hans (2013): Lebensweltorientierte Soziale 
Arbeit: Aufgaben der Praxis im sozialen Wandel. 
(Edition Soziale Arbeit), 9. Auflage, Weinheim

13.2. Weblinks zu Gesetzen

Die Evangelische Kirche in Deutschland sowie die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
geben sich eigene Gesetze (Kirchengesetze) und 
Rechtsverordnungen, die kirchliches Handeln regeln 
und ebenso rechtlich bindend sind. Die jeweils gülti-
gen Fassungen der Gesetze finden sich unter folgen-
den Links: 

13.2.1. Bundesrepublik Deutschland: 

Sozialgesetzbuch (SGB): 
https://www.gesetze-im-internet.de
Achtes Buch Sozialgesetzbuch ( SGB VIII) – Kinder- 
und Jugendhilfe: https://www.gesetze-im-internet.de/
sgb_8/BJNR111630990.html 

13.2.2. Kirchenrecht

Kirchenrecht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land: https://www.kirchenrecht-ekd.de/

Kirchenrecht der Nordkirche:
https://www.kirchenrecht-nordkirche.de/ 

Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland: https://kirchenrecht-nordkirche.de/
document/24017 

Einführungsgesetz zur Verfassung der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Einführungs-
gesetz – EGVerf): https://www.kirchenrecht-
nordkirche.de/document/24190

Gesetz zur Regelung der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen und jungen Erwachsene in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
(Kinder- und Jugendgesetz): https://www.
kirchenrecht-nordkirche.de/document/48922/search/
Kinder%2520und%2520Jugendgesetz
Alle Gesetze der Nordkirche sind in der Regel ab 
dem Tag nach der Veröffentlichung gültig. Auch bei 
Änderungen von Gesetzen oder Rechtsverordnungen 
sind diese mit dem Moment der Veröffentlichung 
gültig. Veröffentlicht werden Neuerungen an jedem 
letzten Tag eines Monats. 
Kirchliches Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland (KABl): https://www.
kirchenrecht-nordkirche.de/list/kirchliches_amtsblatt 
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13.3. Weitere hilfreiche Weblinks

[Die hier angegebenen Website-Links dienen dem 
vereinfachten Zugang zu tiefergehenden, ergänzenden 
Informationen und stellen lediglich Empfehlungen dar. 
Die Junge Nordkirche hat jedoch weder Zugang zu 
den Cookie-Techniken oder anderen Funktionen und 
Inhalten, die von Drittseiten eingesetzt werden, noch 
können wir diese kontrollieren.  Solche Drittseiten 
unterliegen nicht unseren Datenschutzbestimmungen. 
Wenn Sie mehr über die Datenschutzpolitik dieser 
Informationsanbieter erfahren wollen, bitten wir Sie, 
direkt mit diesen Drittanbietern Kontakt aufzunehmen.] 
Plattform zur digitalen und analogen Beteiligung – 
https://adhocracy.plus/

Informationen und Material zum Thema E-Partizi-
pation – https://www.bpb.de/lernen/grafstat/
partizipation-20/

Informationen und Materialien zum Thema praktische 
Partizipation – https://www.bpb.de/lernen/grafstat/
partizipation-vor-ort/https://www.bpb.de/lernen/
grafstat/partizipation-vor-ort/ 

Kollaborations-Tool zum digitalen Austausch – 
https://de.rocket.chat/

Curriculum „Praxis digitale Jugendbeteiligung“ 
– https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/
Dokumente/programme/jbj-Curriculum_Praxis_
digitale_Jugendbeteiligung.pdf

Übersicht über verschiedene digitale Beteiligungstools 
- https://www.dkjs.de/fileadmin/Redaktion/
Dokumente/programme/Youthpart_Tabelle_
141202.pdf

Arbeitshilfe zur Konzeptarbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien - https://www.kinder-jugend-
konzeptionen.de/

Information, Materialien und Kontakt der Jungen 
Nordkirche – www.junge-nordkirche.de

Informationen, Materialien und Kontakt zur Prävention 
sexualisierter Gewalt in der Nordkirche - www.kirche-
gegen-sexualisierte-gewalt.de/stabsstelle-praevention.
html

Medienpädagogische Plattform mit Material für Kinder, 
Jugendliche, Eltern und Multiplikator*innen – 
www.klicksafe.de

Online-Umfragetool - https://www.limesurvey.org/de/

Bildnachweise: S. 1: M.studio/Adobe Stock.com; S. 4: Susanne Hübner, S. 5: Pia Kohbrok, S. 6: New Africa/
Adobe Stock.com, S. 10: Robert Kneschke/Adobe Stock.com, S. 14: anatoliycherkas/Adobe Stock.com, 
S. 17: Day Of Victory Stu/Adobe Stock.com, S. 18: Oscar/Adobe Stock.com, S. 20: sewcream/Adobe Stock.com, 
S. 21: BillionPhotos.com/Adobe Stock.com, S. 23: StockSnap/Pixabay, S. 26: vegefox.com/Adobe Stock.com, 
S. 29: Photographee.eu/Adobe Stock.com, S. 31: Andrey Popov/Adobe Stock.com, S. 32: Delphotostock/Adobe 
Stock.com, S. 33: M. Schuppich/Adobe Stock.com, S. 37: oksix//Adobe Stock.com, S. 38: Andrii Yalanskyi/
Adobe Stock.com, S. 42: pressmaster/Adobe Stock.com, S. 43: ELUTAS/Adobe Stock.com, S. 45: Jirapong/
Adobe Stock.com, S. 46: ehrenberg-bilder/Adobe Stock.com, S. 50: bloomicon/Adobe Stock.com, S. 51: Syda 
Productions/Adobe Stock.com, S. 57: oksix/Adobe Stock.com, S. 59: Robert Kneschke/Adobe Stock.com, 
S. 60: highwaystarz/Adobe Stock.com, S. 64: comzeal/Adobe Stock.com, S: 71: unsplash, S. 85: Diego Cervo/
Adobe Stock.com, S.  87: Jalost Studios Plön
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Schlusswort 

Liebe Leser*innen dieser 
Handreichung, 

„Was willst du, dass ich dir tue?“, so fragt Jesus im 
Lukasevangelium. Und darum geht es – um die Frage 
nach dem Du, nach der Beziehung. Wer steht mir 
gegenüber? Was brauchst du? Es geht weder darum, 
jungen Menschen die Welt zu erklären, noch darum, 
ihnen alle Hindernisse in der Welt und in unserer 
Kirche aus dem Weg zu räumen. Unsere Aufgabe 
als haupt- und ehrenamtliche Erwachsene in unserer 
Kirche ist es, ihnen Räume zu öffnen, ihre Ideen und 
Anfragen ernst zu nehmen, sie zu begleiten in ihren 
Projekten und offen zu sein für Veränderungen. Nur 
dann können wir hoffen, dass junge Menschen uns 
ernst nehmen und sich einen Raum zum Leben in 
unserer Kirche bauen, der für sie im Glauben und in 
der Gemeinschaft ein Zuhause ist.

Abschließend ein Dank an so viele, die mitgewirkt ha-
ben in diesem nahezu zehnjährigen Prozess des Kin-
der- und Jugendgesetzes und seiner Handreichung: 
Zuallererst den vielen Jugendlichen, die ihre Zeit, ihre 
Ideen, ihr Engagement eingetragen haben, dann so 
vielen engagierten hauptamtlichen Pädagog*innen 

und Fachkräften in unserer Kirche, die fachlich be-
gleitet und beraten haben. Herzlich Dank den ehren-
amtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung, die sehr für 
dieses Gesetz gestritten und gerungen haben, und 
schließlich den Verantwortlichen im Landeskirchen-
amt, die das Gesetz mit juristischem und fachlichem 
Sachverstand begleitet und ausformuliert haben. 
Wir, die Junge Nordkirche, hoffen sehr, dass Sie Lust 
und Mut bekommen haben, Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen zu stärken. Sollten Sie an der einen 
oder anderen Stelle nicht weiterwissen – fragen Sie 
die jungen Menschen in Ihrer Gemeinde bzw. in Ihrem 
Kontext und wenden Sie sich gerne an uns und an 
unsere Kolleg*innen in den Jugendwerken der Kir-
chenkreise. Wir sind zutiefst überzeugt: Gelingt es, 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu beteili-
gen, dann bleibt unsere Kirche lebendig. 

Ihre Annika Woydack 
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